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Planungshilfen für die Errichtung und den sicheren Betrieb vonPlanungshilfen für die Errichtung und den sicheren Betrieb von
FeuerwehrhäusernFeuerwehrhäusern

Der zeitgemäße Arbeits- und Gesundheitsschutz muss auch in den kommunalen
Feuerwehrhäusern darauf ausgerichtet sein, Gefährdungen durch z. B. zu kleine
Stellplatzgrößen, mangelhafte Verkehrswege, schlechte Beleuchtung oder nicht
rutschfeste Fußböden dauerhaft zu minimieren. Wenn in bestehenden
Feuerwehrhäusern aufgrund fehlender oder nicht baulich getrennter
Umkleideräume Einsatzkräfte im Alarmierungsfall um die Großfahrzeuge
herumlaufen oder sich gar hinter oder neben ihnen ankleiden müssen, bestehen
i. d. R. konkrete Verletzungsgefahren, die durch die Gemeinde abgestellt werden
müssen, denn die Feuerwehren in NRW sind Bestandteil der
Gemeindeverwaltung (Pflichtaufgabe nach § 3 Gemeindeordnung NRW in
Verbindung mit § 3 Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz
Nordrhein-Westfalen – BHKG). Aus diesem Grund zählen auch Feuerwehrhäuser
zu den baulichen Anlagen der Gemeindeverwaltungen. Feuerwehrhäuser unterscheiden sich bzgl. der baulichen Anforderungen
aufgrund der speziellen Betriebsart deutlich von anderen kommunalen Gebäuden.

Nach der Alarmierung und Anfahrt zu den Feuerwehrhäusern rücken die Feuerwehren zu den Einsatzorten zum Brand- oder
Hilfeleistungseinsatz aus. Anders als bei den Berufsfeuerwehren und bei mit hauptamtlichem Personal besetzten Feuerwachen
müssen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte erst vom Arbeitsplatz oder von der Privatwohnung aus das Feuerwehrhaus anfahren,
denn in den Feuerwehrhäusern werden die Großfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände, persönliche Schutzausrüstungen,
Umkleideräume und, falls erforderlich, Atemschutzwerkstätten usw. bereitgehalten. Weiterhin werden in den Schulungsräumen
Dienstabende zur Schulung der Einsatzkräfte durchgeführt.

Mit den Tätigkeiten in den Feuerwehrhäusern können jedoch auch spezielle
Gefährdungen verbunden sein. Dies kann zum Teil dem Einsatzstress im
Alarmierungsfall geschuldet sein, zum Beispiel beim Bewegen von
tonnenschweren Großfahrzeugen bei der Ausfahrt aus den Fahrzeughallen.

Daher sollte der für die Planung und Einrichtung von Feuerwehrhäusern
verantwortliche Unternehmer (Oberbürgermeister, Bürgermeister, vgl. hierzu § 2
Nr. 6 der UVV Feuerwehren) der Planung eine besondere Bedeutung beimessen.
So kann erfahrungsgemäß sichergestellt werden, dass die Feuerwehrhäuser
auch die nächsten Jahrzehnte sicherheitsgerecht betrieben werden können. Die
erforderliche vorausschauende Planung der baulichen Anlagen ist in den
zunehmenden Aufgaben und den in den letzten Jahren deutlich „größer“
gewordenen Einsatzfahrzeugen begründet. Weiterhin kann die Einrichtung einer
Jugend- oder Kinderfeuerwehr zur Gewinnung von Nachwuchs bauliche
Änderungen erforderlich machen.

Die zu treffenden Schutzmaßnahmen sind in der Arbeitsstättenverordnung, den Regeln zur Arbeitsstättenverordnung und im
Speziellen in Unfallverhütungsvorschriften (zum Beispiel im § 4 der UVV Feuerwehren , DGUV-Vorschrift 49, frühere GUV-VC 53)
festgelegt. Als sehr praxisorientierte Hilfestellung zum sicheren Betrieb der Feuerwehrhäuser wird den verantwortlichen
Städten und Gemeinden als Bauherrn seit vielen Jahren die DGUV-Vorschrift 205-008 (frühere GUV-I 8554) „Sicherheit im
Feuerwehrhaus“ als Informations- und Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt.

Die DGUV-Informationen enthalten Hinweise und Empfehlungen zur praktischen
Umsetzung von Vorschriften und Regeln. Hier kann der Anwender davon
ausgehen, dass bei Beachtung der Inhalte das entsprechende Schutzziel der
Unfallverhütungsvorschrift erreicht wird.

Anmerkung:Anmerkung:

Die DGUV-Vorschrift 205-008 (Stand 2008) wird von der DGUV zurzeit aufgrund
der Überarbeitung der DIN 14092 (Stand 2012) überarbeitet. Es sollte daher
beachtet werden, dass u. a. die Angaben zu Raum-, Stellplatz- und
Durchfahrtsgrößen in den Informationsschriften „Sicherheit im Feuerwehrhaus“
(DGUV-I 205-016), „Sicherheit im Feuerwehrdienst – Arbeitshilfen für Sicherheit
und Gesundheitsschutz“ (DGUV-I 205-010) und „Sicherheit im Stützpunkt einer
Hilfeleistungsorganisation“ (DGUV-I 205-016) unter Umständen nicht mit den
Anforderungen nach der neuen DIN 14092, Ausgabe April 2012,
übereinstimmen.

Stand:06/2022
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Diese Schriften werden demnächst aktualisiert. In diesem Zusammenhang wird besonders auf das InfoblattInfoblatt mit dem Titel NeueNeue
DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ der DGUV hingewiesen.

Für die bedarfsgerechte Neuplanung von Feuerwehrhäusern wurde den
Kommunen seit ca. 1985 mit der Normenreihe DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“
eine einheitliche und verbindliche Grundlage an die Hand gegeben. Die DIN
14092 ist aufgrund des Copyrights beim Beuth-Verlag zu beziehen.

Feuerwachen und Feuerwehrgerätehäuser müssen der DIN 14092 entsprechen.
Diese Norm stellt als Grundsatz heraus, dass die angegebenen
Raumprogramme, Merkmale, Maße und Richtwerte als Planungsgrundlagen
gedacht sind, aus denen je nach den örtlichen Verhältnissen ausgewählt werden
muss. Ziel ist die Errichtung eines auf die örtlichen Verhältnisse abgestellten,
feuerwehrtechnisch zweckmäßigen Feuerwehrhauses.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Festhalten an den Mindesteinheiten
nicht immer zu dem von der DIN selbst als obersten Grundsatz herausgestellten
Ziel führt. Insofern wird die DIN zu ergänzen sein. Der Innenminister hat sich
damit einverstanden erklärt, dass die Mindesteinheiten unterschritten werden
dürfen, wenn dies nach den örtlichen Verhältnissen zweckmäßig ist.

(Quelle: Kommentar zum „Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW)“;
Kommentar für die Praxis; 9. erweiterte und überarbeitete Auflage, 2016; Dr. h. c. rer. sec. Klaus Schneider, Vorsitzender
Richter am Oberlandesgericht a. D.)

Bei der Planung von Neu- oder Umbaumaßnahmen sollte die verantwortliche Gemeindeverwaltung mit ihrer Fachkraft für
Arbeitssicherheit (nicht gemeint ist der Sicherheitsbeauftragte der Feuerwehr), dem Leiter der Feuerwehr und dem (Fach-)Planer
von Anfang an eng zusammenwirken. Der Leiter der Feuerwehr und nicht zuletzt der Sicherheitsbeauftragte können den Planer
in Bezug auf spezielle Abläufe und Erfordernisse im Feuerwehrdienst in den Planungsbesprechungen der Gemeinden
ergänzend unterstützen.

Auftragsvergabe an einen ArchitektenAuftragsvergabe an einen Architekten
Feuerwehrhäuser werden insbesondere bei kleineren Gemeinden
erfahrungsgemäß erst nach mehreren Jahrzehnten neu errichtet. Der Grund ist
oftmals, dass die modernen Großfahrzeuge nicht mehr in die Fahrzeughallen
eingestellt werden können oder dürfen, da evtl. Verkehrswegbreiten nicht mehr
eingehalten und somit Personen verletzt werden können. Damit bei den
Planungen der sich stets weiterentwickelnde Stand der Technik auch
berücksichtigt wird, muss dem Planer bereits bei der Auftragsvergabe Folgendes
in Schriftform aufgegeben werden:

(1) Erteilt der Unternehmer den Auftrag,

1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu ändern oder instand zu setzen,
2. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten,

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die in § 2 Absatz 1 und 2
genannten für die Durchführung des Auftrags maßgeblichen Vorgaben zu
beachten.
(…)

Bei einer Auftragserteilung muss sichergestellt sein, dass vom Auftragnehmer neben dem Stand der TechnikStand der Technik  auch
diejenigen Vorschriften und Regelwerke der UnfallversicherungsträgerVorschriften und Regelwerke der Unfallversicherungsträger  und des Staatesdes Staates beachtet werden, die für den
Auftraggeber gelten. Die Verpflichtung zur Einhaltung dieser Vorgaben bedarf, unabhängig davon, ob der Auftrag selbst
schriftlich oder mündlich erfolgt, immer der SchriftformSchriftform. Dies gilt nicht für innerbetriebliche Beschaffungsmaßnahmen.
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Einrichtungen und ArbeitsverfahrenEinrichtungen und Arbeitsverfahren
Einrichtungen sind insbesondere Gebäude Gebäude oder Gebäudeteile und die für deren
Betrieb notwendige Gebäudetechnik sowie die darin zu installierenden bzw.
installierten Arbeitsmittel und Anlagen. (…)

Bereits bei der Planung von Einrichtungen oder Arbeitsverfahren sind die
Vorgaben des Arbeitsschutzes zu berücksichtigen. Versäumnisse hierbei können
im späteren Betrieb oft nur mit großem Aufwand behoben werden. 
(Quelle: § 5 Unfallverhütungsvorschrift (UVV) DGUV Vorschrift 1, Vergabe von
Aufträgen und Ziffer 2.4 ff. DGUV Regel 100-001, Grundsätze der Prävention, Mai
2014)

So kann zum Beispiel verhindert werden, dass aufgrund einer möglicherweise
nicht ausreichend vorausschauenden Planungsweise das Feuerwehrhaus nach
wenigen Jahren bereits kostenintensiv wieder erweitert werden muss.

Neu- und Umbauten von Feuerwehrhäusern stellen somit besondere
Herausforderungen an die am Bau beteiligten Personen. Feuerwehrhäuser
müssen so gestaltet werden, dass sie von den Feuerwehrangehörigen auch im Einsatzfall sicherheitsgerecht benutzt werden
können.

Jedoch können die kommunalen Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Bauplaner den Träger der Feuerwehr (Oberbürgermeister,
Bürgermeister als Bauherrn) bei Neu- oder Umbauten umfassend beraten. Dies ist umso wichtiger, als in NRW die staatliche
Arbeitschutzverwaltung (Bezirksregierungen) keine Prüfungen im Baugenehmigungsverfahren mehr durchführt.

Die Zuständigkeiten der Bezirksregierungen sind in der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des
Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (Zuständigkeitsverordnung Arbeits- und technischer Gefahrenschutz – ZustVO
ArbtG) geregelt.

Bei der Planung von Arbeitsstätten (Rettungswachen, Feuerwehrhäuser usw.) müssen seit langer Zeit arbeitsschutzrechtliche
Bestimmungen beachtet werden.

Für Arbeitsstätten besteht jedoch kein eigenständiges baurechtliches Genehmigungsverfahren durch die
Arbeitsschutzverwaltung in NRW (Bezirksregierung). In der Vergangenheit musste im Baugenehmigungsverfahren die
Arbeitsschutzverwaltung durch die Bauaufsichtsbehörde einbezogen werden.

Würdigung des Arbeitsschutzes im BaugenehmigungsverfahrenWürdigung des Arbeitsschutzes im Baugenehmigungsverfahren
Die Arbeitsschutzverwaltung des Landes NRW gibt keine fachlichen
Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren mehr ab. So führt der
Erlass des MBWSV vom 8.3.2013 (– Az.: VIA3-100 –), der zuvor mit dem für
Fragen des Arbeitsschutzes zuständigen Ministerium für Arbeit, Integration und
Soziales NRW abgestimmt wurde, u. a. aus:

„Es ist daher künftig in der Weise zu verfahren, dass die Bauaufsichtsbehörden
Baugenehmigungen ohne Beteiligung der für den Arbeitsschutz zuständigen
Behörden mit dem Hinweis erteilen, dass die Belange des Arbeitsschutzes von
den Bauherrinnen und Bauherren zu beachten sind. Entsprechend den §§ 3 und
6 des Arbeitssicherheitsgesetzes können die Bauherrinnen und Bauherren bei
der Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzes auf die Beratung von
Betriebsärzten/innen und Sicherheitsfachkräften zurückgreifen. (…)

Die Berücksichtigung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Planung und Genehmigung von Arbeitsstätten jedweder
Art bleibt aber weiterhin bestehen. (…).Die Vorschriften des Arbeitsschutzes richten sich grundsätzlich an den Arbeitgeber, derDie Vorschriften des Arbeitsschutzes richten sich grundsätzlich an den Arbeitgeber, der
für die Umsetzung der Arbeitsschutzbestimmungen verantwortlich ist.für die Umsetzung der Arbeitsschutzbestimmungen verantwortlich ist. Dessen kompetente Ansprechpartner sind die
Entwurfsverfasser, die jedoch insbesondere die späteren Arbeitsabläufe im jeweiligen Betrieb nicht kennen. (…)

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
(…)."
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Die ASR sind nunmehr verstärkt bei der bauaufsichtlichen Betrachtung zuDie ASR sind nunmehr verstärkt bei der bauaufsichtlichen Betrachtung zu
berücksichtigen.berücksichtigen.

Weiterhin führt die Oberste Baubehörde im Rahmen ihrer Dienstbesprechungen
mit den Bauaufsichtsbehörden aus: Dort, wo eine Prüfung des Arbeitsschutzes
durch die Bauaufsichtsbehörde nicht in Betracht kommt, weil sie nicht über die
erforderlichen Fachkräfte verfügt, „kann sie gem. § 61 Abs. 3 BauO
NRW Sachverständige heranziehen, deren Honorar dann im Rahmen der
Genehmigungsgebühr mit dem Bauherrn abzurechnen wäre“.

(Quelle: Würdigung des Arbeitsschutzes im Baugenehmigungsverfahren;
Winnifred Krebs/Martin Brilla/Michael Kast/Wolfgang E. Züll/Michael
Becker/Stephan Keller/Andreas Merschmeier; Praxis der Kommunalverwaltung;
F 3 NW)

Für Architekten kann somit aufgrund der Tatsache, dass ihr Auftraggeber nicht
gleichzeitig der spätere Nutzer oder spätere Arbeitgeber einer Arbeitsstätte ist,
eine besondere Herausforderung in der Planungsphase entstehen.

Hinweise zum RegelwerkHinweise zum Regelwerk
Zur vorausschauenden und sicherheitsgerechten Planung von Feuerwehrhäusern sind insbesondere die folgenden Vorschriften
in der jeweils aktuellsten Fassung zu beachten (Auswahl):

Staatliches Regelwerk (Auswahl):Staatliches Regelwerk (Auswahl):

Arbeitsstättenverordnung
Gefahrstoffverordnung
Biostoffverordnung 
Regeln für Arbeitsstätten (ASR) 
TRGS 554, Technische Regeln für Gefahrstoffe, Abgase von Dieselmotoren
TRBA 250,Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe, Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der
Wohlfahrtspflege 
TRBA 500, Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe, Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der
Wohlfahrtspflege 

Unfallverhütungsvorschriften (Auswahl):Unfallverhütungsvorschriften (Auswahl):

Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1, bisher GUV- V A 1) 
UVV „Feuerwehren“ (DGUV Vorschrift 49, bisher GUV-VC 53)
UVV „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (DGUV Vorschrift 3, bisher GUV-V A 3) 

Regelwerke der DGUV (Auswahl):Regelwerke der DGUV (Auswahl):

Broschüre „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (DGUV Information 205-008, bisher GUV-I 8554)
GUV Regel „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr" (DGUV Information 108-003)
Broschüre „Treppen“ (DGUV Information 208-005, bisher GUV-I 561)

DIN Normen (Auswahl):DIN Normen (Auswahl):

DIN 14092 Teil 1 „Feuerwehrhäuser – Planungsgrundlagen“ (2012)
DIN 14092 Teil 3 „Feuerwehrhäuser – Feuerwehrturm“ (2012)
DIN 14092 Teil 7 „Feuerwehrhäuser – Werkstätten“ (2012)

Hinweis: Die DIN-Normen können über den Beuth-Verlag bezogen werden.
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Quellen

Grundsätze der Prävention, DGUV Vorschrift 1
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, DGUV Vorschrift 3 (UK NRW)
Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Die neue TRGS 554 "Abgase von Dieselmotoren" - Hinweise zur Anwendung, TRGS 554
Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege, Technische Regel für Biologische
Arbeitsstoffe, TRBA 250
Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe,
TRBA 500
Infoblatt der Architektenkammer NRW - PH 47
Neu- und Umbau von Feuerwehrhäusern - Info-Blatt
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1
Feuerwehrhäuser – Teil 3: Feuerwehrturm, DIN 14092-3
Feuerwehrhäuser – Teil 7: Werkstätten, DIN 14092-7

 

Weitere QuellenWeitere Quellen

Die Regelwerke des staatlichen Arbeitsschutzrechtes sind kostenlos auf der
Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
www.baua.de in der Rubrik „Arbeitsstätten“ zu finden, dort insbesondere die
Arbeitsstättenverordnung und die Technischen Regeln für Arbeitsstätten.
Die derzeit gültigen Vorschriften, Regeln, Informationen und Grundsätze der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sind unter
www.publikationen.dguv.de kostenlos einsehbar.
Über das Portal „KomNet“ des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung
(www.komnet.nrw.de), der Wissensdatenbank der Arbeitsschutzverwaltung
NRW, können von Gemeinden als Bauherren oder Planern Fragen zur
Auslegung des Arbeitsstättenrechts gestellt werden. Dort wird bereits auch eine Frage-/Antwortsammlung (FAQs) zum
Arbeitsschutz kostenlos zur Verfügung gestellt.
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Quellen

Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

Der Planer bzw. die Planerin eines Feuerwehrhauses hat während des
Entwurfsprozesses für ein Feuerwehrhaus viele Punkte zu beachten. Seine/Ihre
Rahmenbedingungen, nach denen er/sie ein Feuerwehrhaus auf dem Papier
entstehen lässt, setzen sich zusammen aus den Vorgaben und Wünschen
seines/ihres Auftraggebers (meist die Gemeinde- oder Stadtverwaltung) und
architektonischen, technischen, gestalterischen und baurechtlichen
Gesichtspunkten.

Zuerst muss ein geeignetes Baugrundstück gefunden werden. Dies muss eine für
die Feuerwehr taktisch günstige Lage zum Einsatzgebiet haben. Der Zuschnitt,
die Lage und die Anbindung des Baugrundstücks sind bei der
Grundlagenermittlung des "Projektes Feuerwehrhaus" von großer Bedeutung.
Nicht jedes Baugrundstück erlaubt jede beliebige Baukörperform. Anforderungen
aus dem Bebauungsplan sind bei der Planung einzuhalten, sofern ein Bebauungsplan für dieses Grundstück vorliegt.
Außerdem müssen die nötigen Grenzabstände einhalten werden, was unter Umständen zu Einschränkungen in der Wahl der
Gebäudeform führen kann. Des Weiteren ist die Eingliederung bzw. Einfügung in die Nachbarbebauung von Bedeutung.
Dachform, Fassadengestaltung, Baustoffmaterialien und Farben müssen als Vorgabe für das Entwerfen des Feuerwehrhauses
immer mitberücksichtigt werden.

Beim Zusammenstellen des Raumprogramms ist es zunächst wichtig die Notwendigkeit der einzelnen Räume und die
Raumgrößen zu ermitteln. Idealerweise werden in diesem Zuge Reserveflächen für spätere Erweiterungen berücksichtigt.

Da das Tageslicht auf den Menschen einen psychologischen Einfluss hat, sollte
bei der Ausrichtung des Gebäudes auf dem Grundstück möglichst auf die
Himmelsrichtungen geachtet werden. So sollen untergeordnete Räume, wie z. B.
sanitäre Einrichtungen oder Umkleideräume, wegen des geringeren
Tageslichtbedarfs im nördlichen Gebäudeteil untergebracht werden. Arbeits-
bzw. Aufenthaltsräume hingegen sollten nach Süden ausgerichtet sein. Damit
sich im Hochsommer z. B. der Schulungsraum durch die Sonneneinstrahlung
nicht zu stark aufheizt, können vor dem Gebäude Schatten spendende Bäume
gepflanzt werden. Nicht vergessen werden sollte hierbei, dass die überwiegende
Dienstzeit einer Freiwilligen Feuerwehr meist in den Abendstunden liegt. Die
Räume sollten ihren Funktionen entsprechend nahe beieinanderliegen, damit
sich für die Nutzer möglichst kurze Wege innerhalb des Feuerwehrhauses
ergeben.

Der Planer bzw. die Planerin muss sich auch die ineinander übergreifenden
Arbeitsabläufe einer Feuerwehr verdeutlichen. Gemeint sind z. B. das Eintreffen bei Alarmierung, das Ausrücken und später das
Wieder-Einrücken der Feuerwehrangehörigen. Die Entfernung von den PKW-Stellplätzen zu den Umkleideräumen und dann zu
dem/n Feuerwehrfahrzeug(en) sollte so direkt/kurz wie nur möglich geplant werden. Dabei ist es wichtig, die
Aufschlagrichtungen der Türen zu beachten.

Verkehrsflächen, z. B. Flure können in einem Feuerwehrhaus aus Kostengründen bzw. wegen des geringen Nutzens minimiert
werden. Im Feuerwehrhaus dient der Flur lediglich als "Verteilerfläche". In anderen, z. B. repräsentativen Gebäuden, hat ein Flur
bzw. ein Foyer eine andere Bedeutung und kann entsprechend größer ausfallen.

Mit Beginn der Planungen ist auch das Außengelände in Betracht zu ziehen. Es ist auch auf einen sicheren, durchdachten
Außenbereich des Feuerwehrhauses zu achten. Ausreichend große Aufstell- und Bewegungsflächen vor den Fahrzeughallen
sowie genügend PKW-Stellplätze für die PKW der Einsatzkräfte müssen eingeplant werden.

Sind all diese Rahmenbedingungen überprüft und gegeben, kann mit der Entwurfsplanung begonnen werden.

Detaillierte Informationen über Raumgröße, Beleuchtungsstärken, Temperaturangaben usw. liefert die DIN 14092 Teil 1
„Feuerwehrhäuser-Planungsgrundlagen“.

Stand:12/2020
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Quellen

Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV)
Ministerin Scharrenbach: Feuerwehr braucht Raum – 22,9 Millionen Euro für Feuerwehrhäuser in 104 Gemeinden
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung teilt mit:Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung teilt mit:

„Über 80.000 ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute und über 13.000
hauptamtliche Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen sind ein Garant für die
Sicherheit in unserem Gemeinwesen. Ihre Arbeit verdient unseren Respekt und
unsere Unterstützung. Mit 22,9 Millionen Euro trägt die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen dazu bei, dass unsere Feuerwehren in den Dörfern und
kleineren Gemeinden moderne Feuerwehrgerätehäuser bekommen“, sagt Ina
Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen. In diesem Jahr bewilligt das Ministerium im
Rahmen der Dorferneuerung rund 22,9 Millionen Euro für Feuerwehrhäuser in
104 Dörfern, Gemeinden und Städten mit 119 lokalen Projekten zur
Verbesserung des Brandschutzes.

Nicht wenige Feuerwehrhäuser sind in schlechtem baulichen Zustand. Ihre Erneuerung lohnt oft nicht, zumal die Gebäude und
Ausstattung der Feuerwehrinfrastruktur nicht mehr den neusten Sicherheitsvorkehrungen entsprechen und den Anforderungen
an einen zeitgemäßen Brandschutz oft nicht genügen. Vielfach werden beispielsweise auch Anbauten nötig, um die Schwarz-
Weiß-Trennung (Trennung zwischen verschmutzter Einsatz- und Zivilbekleidung) herzustellen, Räume für die Jugendfeuerwehr
zu schaffen oder neue Stellplätze für Einsatzfahrzeuge zu realisieren.

Auch wenn es sich bei den Feuerwehrhäusern um Funktionalbauten handelt, so ist es durchaus möglich, innovativ zu bauen
und Standorte zusammenzulegen. Beispielsweise sollen in Bad Berleburg die Maßnahmen in modularer Bauweise in
Holzkonstruktion mit dem nachhaltigen, heimischen Baustoff Holz umgesetzt werden.

„Im Rahmen des Sonderaufrufs ‚Feuerwehrhäuser in Dörfern‘ wurde bewusst ein schlankes Antragsverfahren gewählt, damit
möglichst viele Gemeinden unkompliziert von dem neuen Förderangebot profitieren können. Jetzt kommt es darauf an, dass die
Maßnahmen umgehend in die Tat umgesetzt werden. So leistet die Landesregierung einen wichtigen Beitrag zur
Aufrechterhaltung des Brandschutzes und erkennt damit die Leistungen insbesondere der ehrenamtlich tätigen
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden an“, erläutert Scharrenbach.

Auch im Jahr 2022 wird es den Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser“ geben: Die Antragsfrist für das Programmjahr 2022 endet am
30. September 2021.

Hinweis: 
Der vorstehende Text zum Thema Förderprogramm „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022“ ist der Pressemitteilung des
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. März 2021.
(Stand:06.05.2021) entnommen. Die vollständige Pressemitteilung des Ministeriums kann dort eingesehen werden.

Die Bekanntmachung des oben genannten Sonderaufrufs ist unter www.mhkbg.nrw veröffentlicht worden.

Stand:06/2022
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Alarmwege im Feuerwehrhaus müssen nach ihrem Bestimmungszweck leicht und sicher begangen oder befahren werden
können.

Hieraus ergibt sich für die Alarmwege, dass

diese nicht vor die Feuerwehrfahrzeuge geführt werden dürfen (Kreuzungsfreiheit der Fußwege mit den Fahrwegen der aus‐
fahrenden Feuerwehrfahrzeuge),
Bodenbeläge eben, ausreichend rutschhemmend und frei von Stolperstellen sind,
diese ausreichend breit und deren Durchgänge ausreichend hoch sind,
keine Gegenstände darauf abgestellt werden,
sie möglichst geradlinig verlaufen,
sie nicht über Treppen oder Ausgleichsstufen führen,
Begegnungsverkehr der Einsatzkräfte vermieden wird, z. B. durch Richtungsverkehr für Personen,
sie ausreichend beleuchtet sind,
lichtdurchlässige Flächen, wie z. B. in Türen, bruchsicher gestaltet oder gegen eindrücken geschützt sind und
größere Glasflächen in Augenhöhe deutlich gekennzeichnet sind.

Um sicherzustellen, dass die Feuerwehrangehörigen nicht durch
Fahrzeugbewegungen ausfahrender Feuerwehrfahrzeuge gefährdet werden,
müssen die Alarmzugänge in die Fahrzeughallen immer hinter die
Feuerwehrfahrzeuge führen, damit die Fußwege kreuzungsfrei zu den Fahrwegen
verlaufen.

Geländer zum Absperren des Verkehrsweges vor den Feuerwehrfahrzeugen
sollten nur eine Alternative darstellen, wenn eine nachträgliche bauliche
Veränderung zur Schaffung eines geeigneten anderen Zuganges nicht möglich
ist. Diese Notlösung muss durch entsprechende Unterweisungen der
Feuerwehrangehörigen ergänzt werden.

Geradlinige und ständig freigehaltene Verkehrswege sind erforderlich, damit die
Einsatzkräfte auf direktem Wege zu den Fahrzeugen gelangen können. Eine
farbliche Kennzeichnung der Verkehrswege ist empfehlenswert.

Sollen auch Lagermöglichkeiten in der Fahrzeughalle vorgesehen werden, sind
bereits bei der Planung die dafür erforderlichen Flächen zusätzlich zu berücksichtigen.

Auf Treppen und Stufen im Alarmweg ist im Feuerwehrhaus zu verzichten, da sie zu den unfallträchtigsten Orten gehören. Die
Unterbringung der Einsatzkleidung in oberen Stockwerken ist deshalb ungeeignet.

Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu
bewerten. Wirksame Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu
verbessern. Die sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei beispielsweise durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Sprechertext zum Video

Mein Name ist Florian. Ich möchte Ihnen heute das sichere Anrücken zum Feuerwehrhaus erläutern.

Die rechtliche Grundlage hierfür ist die DGUV Vorschrift 49, die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“. Dort findet man im §
12 Bauliche Anlagen unter dem Absatz 1 folgende Forderung:

„Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass bauliche Anlagen so eingerichtet sind und betrieben
werden, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden werden sowie
Feuerwehreinrichtungen und persönliche Schutzausrüstung sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können.“
Hierbei ist zu beachten, dass baurechtlicher Bestandsschutz im Arbeitsschutzrecht nicht anwendbar ist.

Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu
bewerten. Wirksame Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu
verbessern. Die sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Die folgenden Punkte sind bei der Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Maßnahmen zu betrachten:

Alarmparkplätze
Verkehrswege der anrückenden Kräfte
Verkehrswege der abrückenden Kräfte 
Öffentlicher Bereich wie Bürgersteige und Straßen
Beleuchtung notwendiger Bereiche

Stand:06/2022
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Bodenbeschaffenheit
Stolperstellen 

Es gibt einen Einsatz, und die freiwilligen Feuerwehrkräfte werden in Kürze anrücken. Doch bevor sie dies tun können, ist
Folgendes zu beachten:

Der Einsatz beginnt nicht erst vor dem Feuerwehrhaus, sondern schon deutlich früher. Aber starten wir mal gemeinsam am
Anfang. 

Das ist Stephan. Er ist ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ab jetzt ist Stephan, wenn er sich auf den Weg
zum Feuergerätehaus begibt, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert. Er startet von zuhause in
Richtung Feuerwehrhaus. Gut, dass er trotz der Eile geeignetes Schuhwerk auf dem Weg zur Wache angezogen hat. Hausschuhe
oder Flip-Flops sind da nicht zu empfehlen.

Das ist Dennis. Er ist ebenfalls ein ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Alarmierung erreichte ihn auf der
Arbeitsstätte. Er fährt mit seinem Fahrrad zum Feuerwehrhaus und ist ebenfalls, seitdem der Melder Alarm schlug und er sich
auf den Weg gemacht hat, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert. Gut, dass er trotz Eile an seinem
Helm gedacht hat und mit einem verkehrssicherem Fahrrad fährt . Es werden noch viele weitere Frauen und Männer gleich am
Feuerwehrhaus ankommen.

Ein Mitglied der Einsatzabteilung, das alarmiert wurde, wird aber nicht zum Einsatz kommen, da Alkohol bei einer
Geburtstagsfeier getrunken wurde. Die Leitung der Feuerwehr hat hier per Dienstanweisung den Umgang mit Alkohol festgelegt.

Weiterhin wurde von der Leitung der Feuerwehr bestimmt, dass Einsatzkräfte mit ihren privaten Fahrzeugen ohne
Inanspruchnahme von Sonderrechten zum Feuerwehrhaus fahren.

Es ist wichtig, dass alle Feuerwehrangehörige „Sicher und Gesund“ den Einsatz erreich  en und auch wieder zurückkehren
können. Viele Unfälle und Verletzungen, die der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gemeldet werden, passieren schon vor dem
Eintreffen am Feuerwehrhaus oder Einsatzfahrzeug.

So, jetzt geht es für Dennis und Stephan aber weiter ins Feuerwehrhaus. 

Die Eingangstür im Alarmweg sollte feststellbar sein und nicht so aufschlagen, dass andere Personen davon getroffen werden
können.

Zudem helfen ausreichend große und sinnvoll angeordnete Sauberlaufzonen, damit z. B. Regennässe, Schnee oder Schmutz
begrenzt werden. Auch hier sollte die Beleuchtung automatisch mit der Alarmierung oder per Bewegungsmelder angehen,
damit keiner im Dunkeln nach einem Lichtschalter suchen muss.

Geeignete Bodenbeläge sowie freie, ausreichende Verkehrswege in den Fluren müssen vorhanden sein. Verglasungen in
Verkehrs- und Fluchtwegen müssen bruchsicher ausgeführt sein.

In den Umkleiden sollte keine Kleidung, Stiefel oder beispielsweise Taschen auf dem Boden liegen. Das Umkleiden von
mehreren Personen gleichzeitig sollte so gestaltet sein, dass nicht alle an einer Stelle stehen, sondern genügend Patz
vorhanden ist. Dies kann organisatorisch durch die Löschzugführung vor Ort mit der Vergabe der Spinde geschehen. Das
Vorhandensein geeigneter Umkleideräume und Spinde wird dafür natürlich vorausgesetzt.

Schauen wir uns das Ganze noch einmal in Echtzeit aus der Vogelperspektive an, denn mit über 20 Einsatzkräften sieht man
schnell, warum eine vernünftige Planung und auch die Ertüchtigung vorhandener Feuerwehrhäuser für ein sicheres Tätigwerden
der Einsatzkräfte wichtig und sinnvoll ist.

Zu diesem Einsatz kommen 21 Feuerwehrangehörige, die die Umkleide für Herren nutzen. 4 rüsten sich in der Damenumkleide
aus. Ein Unterschied zum Umkleiden in gewerblichen Unternehmen liegt darin, dass sich im Alarmierungsfall unter hohem
Zeitdruck mehrere Personen gleichzeitig in den Umkleideräumen umziehen müssen.

Gute Feuerwehrhäuser helfen, Unfälle von Feuerwehrangehörigen zu verhüten. Ziel ist es, dass nicht nur die Bevölkerung,
sondern auch die Rettenden sicher und gesund tätig werden können.

So, jetzt sind sie unterwegs auf dem Weg zum Einsatzort. Doch wie sie dahinkommen oder was sie da machen, ist ein anderes
Thema und wird in einem anderen Video gezeigt.

Weitere Hinweise, Informationen und Quellen finden Sie auf diesem Portal.

Sind in alten Bausubstanzen Höhenunterschiede im Alarmweg nicht vermeidbar, müssen Stufen gut wahrnehmbar sein. Vor‐
zugsweise sind Höhenunterschiede durch Rampen oder Schrägen auszugleichen.

Es ist auch darauf zu achten, dass im Feuerwehrhaus für die Alarmwege ein Richtungsverkehr für die Einsatzkräfte eingerichtet
ist. Damit soll vermieden werden, dass bereits umgekleidete und noch ankommende Feuerwehrangehörige zusammenstoßen.
Deshalb soll der Eingang in den Umkleidebereich getrennt sein von dem in Richtung Fahrzeughalle führenden Ausgang.

Die Sicherheit der Feuerwehrangehörigen gegenüber bewegten Fahrzeugen und Personen wird durch eine kreuzungsfreie Ge‐
staltung der Alarm- und Fahrwege sowie einen Richtungsverkehr für die Einsatzkräfte im Feuerwehrhaus erreicht. Die Ver‐
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 2.1.1, Alarmwege im Feuerwehrhaus

kehrswege müssen frei von Gegenständen und gut passierbar sein. Auf Treppen und Stufen in Alarmwegen ist zu verzichten.

Hinweis
Der vorstehende Text zum Thema „Alarmwege im Feuerwehrhaus“ ist der Ziffer 2.1.1 der DGUV-Information 205-008
„Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen. 
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Die Instandhaltung von Feuerwehrfahrzeugen erfordert Inspektions- und Wartungsarbeiten an der Fahrzeugunterseite. Zum
Werkstattbereich vieler Feuerwehreinrichtungen gehören deshalb Arbeitsgruben. Arbeitsgruben müssen so beschaffen sein,
dass sie jederzeit leicht und gefahrlos betreten und bei Gefahr schnell verlassen werden können. Gegen das Hineinstürzen von
Personen sind Arbeitsgruben zu sichern.

Die Notwendigkeit einer Arbeitsgrube sollte sorgfältig geprüft werden, weil diese mit zusätzlichen baulichen Anforderungen
verbunden ist (vgl. DGUV Regel 109-009 „Fahrzeug-Instandhaltung“). Wartungsarbeiten oder Reparaturen sollten nach Mög‐
lichkeit den Fachwerkstätten überlassen werden.

Gefährdungen entstehen insbesondere

durch bauliche Mängel von Arbeitsgruben, z. B.
wenn Bodenbeläge nicht rutschhemmend ausgeführt sind, insbesondere
auf Treppen,
wenn Ausstiege fehlen,
durch unzureichende Lüftung,
durch unzureichende elektrische Ausrüstung,
beim Auffahren auf Arbeitsgruben,
wenn Ausstiege von Arbeitsgruben verstellt werden,
wenn Öffnungen von Arbeitsgruben nicht abgedeckt oder nicht umwehrt
sind und
wenn Arbeitsgruben übersprungen werden.

Durch Fahrfehler können Fahrzeuge beim Auffahren auf Arbeitsgruben in die Öffnung hineinfahren. Hat der Fahrzeugführer beim
Rückwärtsfahren auf die Arbeitsgrube eingeschränkte Sicht und können Personen gefährdet werden, muss er sich einweisen
lassen. Der Sichtbereich des Fahrzeugführers muss erweitert sein, z. B. durch seitlich angebrachte Spiegel. Eine bessere
Orientierung ermöglichen auf den Bodenbelag aufgebrachte Leitlinien.

Arbeitsgruben müssen an den Enden mit Treppen ausgestattet sein. Mindestens eine Treppe muss als Zugangstreppe
ausgeführt sein. Der Neigungswinkel darf nicht steiler als 45 ° sein. Die Stufenhöhen sollen maximal 20 cm betragen. Sofern
die zweite Treppe nur als Notausstieg benutzt wird, ist diese mit einem Neigungswinkel bis 60 ° zulässig. Die Stufenhöhen
sollen nicht mehr als 25 cm, Auftrittsbreiten nicht weniger als 14 cm betragen.

Treppenstufen aus Gitterrosten sind trittsicherer als andere Treppenbeläge und weniger schmutzanfällig. Bei Arbeitsgruben bis
5 m Länge ist anstelle der zweiten Treppe z. B. auch eine fest angebrachte Stufenanlegeleiter mit Haltemöglichkeit an der
Ausstiegsstelle ausreichend. Senkrechte Steigleitern sind als Notausstieg ungeeignet. Steigeisen sind als Notausstieg
unzulässig. Durch aufgefahrene Fahrzeuge dürfen nicht beide Ausstiege gleichzeitig verstellt werden.

Werden Arbeitsgruben nicht benutzt, müssen sie gegen Hineinstürzen von
Personen gesichert werden. Die wirksamste Sicherung ist die Abdeckung, z. B.
durch einzulegende Gitterroste, Holzbohlen oder spezielle Abdeckungssysteme
für Arbeitsgruben. Abdeckungen sind insbesondere dann erforderlich, wenn
bauliche Anlagen mit Arbeitsgruben ständig als Stellplatzbereiche für
Feuerwehrfahrzeuge genutzt werden.

Bei der Auswahl der Größe der Abdeckungen sollte darauf geachtet werden, dass
es bei manueller Handhabung nicht zu körperlichen Überlastungen kommt.
Alternativ können zur Vermeidung von Rückenbelastungen auch technische
Hebehilfsmittel eingesetzt werden. Ist dies nicht möglich, ist durch
organisatorische Maßnahmen, wie z. B. durch den Einsatz mehrerer Personen
gleichzeitig, die Belastung zu minimieren.

Arbeitsgruben, die häufig benutzt werden, können anstelle von Abdeckungen
auch umwehrt werden, z. B. mit Hilfe von Rohrständern und Ketten oder Seilen.
Umwehrungen müssen einen Abstand von mindestens 50 cm von den Absturzkanten der Arbeitsöffnungen haben.

Offene Arbeitsöffnungen dürfen nicht übersprungen werden. Ggf. sind Übergangsstege vorzusehen. Öffnungen von
Arbeitsgruben müssen deutlich erkennbar sein, z. B. durch gelb-schwarze Gefahrenkennzeichnung der Ränder. Besondere
Radabweiser in Längsrichtung von Arbeitsgruben sind nicht erforderlich. Sie bilden eine ständige Stolpergefahr und verhindern
das Hineinfahren von Fahrzeugen nicht.

Stand:06/2022
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 2.4.4, Arbeitsgruben
Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Sicherheit im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-010

Zugänge, hinter denen sich eine Arbeitsöffnung befindet, sind durch ein Warnzeichen „Warnung vor einer Gefahrstelle“ mit
dem Zusatz „Vorsicht Grube“ zu kennzeichnen. Zusätzlich sind hinter dem Zugang bauliche Maßnahmen vorzusehen, z. B.
herausnehmbare Geländer. Über und dicht neben ungesicherten Arbeitsöffnungen dürfen keine Arbeiten vorgenommen
werden, die auch an einem anderen Arbeitsplatz ausgeführt werden können.

Arbeitsgruben gelten in der Regel als „feuchte und nasse Räume“ im Sinne der
VDE-Bestimmungen. Die elektrische Installation muss nach DIN VDE 0100 Teil
737 „Feuchte und nasse Bereiche und Räume; Anlagen im Freien“ ausgeführt
sein. Eingebaute Leuchten müssen mindestens der Schutzart IP 54 entsprechen
und gegen mechanische Beschädigung geschützt sein, z. B. durch schlagfeste
Kunststoffabdeckungen. Handleuchten, die in Arbeitsgruben verwendet werden,
müssen z. B. mit Schutzglas und Schutzkorb versehen sein.

Ist in Arbeitsgruben mit dem Auftreten brennbarer Gase oder Dämpfe in
gefährlicher Menge zu rechnen und eine ausreichende natürliche Lüftung durch
die Bauart nicht sichergestellt, müssen Einrichtungen für eine technische
Lüftung vorhanden sein. Bei der ausschließlichen Instandhaltung von dieselmotorbetriebenen Fahrzeugen ist mit dem
Auftreten brennbarer Gase oder Dämpfe in gefährlicher Menge nicht zu rechnen.

Als natürlich belüftet gelten z. B. nicht abgedeckte Arbeitsgruben in baulichen Anlagen, wenn das Verhältnis der Länge ihrer
Arbeitsöffnungen zu ihrer Tiefe mindestens 3:1 und ihre Tiefe bis ca. 1,6 m beträgt. Bei der Bemessung der Tiefe bleiben
Bodenroste unberücksichtigt. Die aus Arbeitsgruben abgesaugte Luft muss getrennt von den Abgasen von
Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen oder der Luft anderer Lüftungsanlagen ins Freie geführt werden können.
Lüftungseinrichtungen sind vor dem Betreten von Arbeitsgruben einzuschalten.

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Arbeitsgruben“ ist teilweise der Ziffer 2.4.4 der DGUV-Information 205-008 „Sicherheit im
Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) und größtenteils dem Abschnitt B6 der DGUV Information 205-010 (Stand: Juli 2011)
entnommen.
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Die Beleuchtung im Feuerwehrhaus muss ein sicheres und gesundheitsgerechtes Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen
gewährleisten.

Im Feuerwehrhaus sind alle Verkehrswege und Arbeitsplätze ausreichend und blend- und schlagschattenfrei auszuleuchten.
Stroboskopische Effekte, z. B. an rotierenden Arbeitsmitteln, sind zu vermeiden.

Im Folgenden sind Beispiele für Beleuchtungsstärken (E) in Feuerwehrhäusern als Richtwerte aufgeführt.

RaumRaum E (lxE (lx))  

Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge (Übersichtsbeleuchtung) 150

Stellplätze mit Prüf- und Wartungsarbeiten an Feuerwehrtechnik 300

Waschhallen 150

Geräte-, Lagerräume 100

Werkstätten 300

Werkstätten mit besonderen Gefährdungen, z. B. an der Kreissäge 500

Atemschutzwerkstätten 500

Schlauchpflege 300

Flure 100

Treppen 150

Unterrichtsräume (dimm- oder schaltbar) 500

Wasch-, Dusch-, WC-Räume 200

Umkleideräume 200

Trocknungsräume 100

Bereitschafts- und Aufenthaltsräume 200

Teeküchen 200

Büroräume 500

Arbeitsplätze in Einsatzzentralen, Leitstellen 500

Arbeitsplätze und Verkehrswege in Feuerwehrtürmen 150

Weitere Richtwerte für die Beleuchtungsstärken sowie Hinweise zur Gestaltung
der Beleuchtungsanlage können ASR A3.4 „Beleuchtung“ sowie DIN EN 12 464-1
„Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten
in Innenräumen“ entnommen werden.

Vorteilhaft ist es, wenn sich die Übersichtsbeleuchtung aller Alarmwege zentral
mit einem Alarmschalter (z. B. am Alarmeingang) einschalten lässt. Lichtschalter
sind an allen Zugängen zu den Räumen gut erreichbar anzuordnen, um das
Betreten unbeleuchteter Räume zu vermeiden. Alternativ können zur Schaltung
auch Bewegungsmelder eingesetzt werden.

Zur Vermeidung starker Schattenbildung sind die Leuchten über den
Arbeitsplätzen bzw. Verkehrswegen anzuordnen. Fälschlicherweise über den
Fahrzeugen in der Fahrzeughalle installierte Beleuchtung erfüllt diese Forderung
nicht. Die Verkehrswege liegen dann im Schatten der Fahrzeuge.

Stand:03/2019
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten, DIN EN 12464-1

Bei einem möglichen Stromausfall sollten Beleuchtungseinrichtungen durch eine Fremdeinspeisemöglichkeit (z. B. durch einen
Notstromerzeuger der Feuerwehr) betrieben werden können.

Zur Ausleuchtung der Alarmwege ist mindestens eine Orientierungsbeleuchtung vorzusehen. Dies kann z. B. über
betriebsbereite Leuchten, die am Alarmeingang positioniert sind, realisiert werden.

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Beleuchtung“ ist der Ziffer 2.3.1 der DGUV-Information 205-008 „Sicherheit im
Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) größtenteils entnommen.
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Quellen

Büroraumplanung – Hilfen für das systematische Planen und Gestalten von Büros, DGUV Information 215-441
Beleuchtung, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A3.4
Büroarbeitsplätze – Teil 1: Flächen für die Aufstellung und Benutzung von Büromöbeln, DIN 4543-1

Diensträume haben überwiegend Bürofunktion mit Bildschirmarbeitsplätzen, Besprechungs- und Rückzugszonen. Sie müssen
hinreichend groß sein, um darin die Arbeitsabläufe ohne Behinderung durchführen zu können.

In den Diensträumen müssen ausreichende Verkehrsflächen vorhanden sein, damit die Beschäftigten ungehindert und ohne
Verletzungsgefahr zu ihren Arbeitsplätzen oder zu den Schränken gelangen können. Die Verkehrswege, die von mehreren
Personen benutzt werden, müssen auch als Fluchtwege geeignet sein.

Diensträume müssen entsprechend den anwesenden Personen über eine ausreichend große Grundfläche und lichte Höhe ver‐
fügen. Als Orientierungshilfe sollten mindestens 8 m² pro Person und 2,50 m Höhe herangezogen werden. Ausreichender
Tageslichteinfall und eine Sichtverbindung nach außen sollten angestrebt werden. Dies kann durch den Einbau von Fenstern
oder Oberlichtern erreicht werden. Je nach Lage des Raumes ist ein ausreichender Sonnenschutz notwendig.

Der Fußboden in Diensträumen muss eben, rutschhemmend (R 9) und frei von
Stolperstellen ausgeführt sein. Lassen sich Stufen oder Schwellen aus baulichen
Gründen nicht vermeiden, sind sie durch farbliche Gestaltung gut sichtbar zu
machen. Schon bei der Planung von Kabelanschlüssen ist auf eine sichere
Kabelführung zu achten, damit Stolperstellen wirksam vermieden werden
können.

Bei Bildschirmarbeitsplätzen ist zu berücksichtigen, dass die
Mindestanforderungen bezüglich der Arbeitsumgebung, des Mobiliars, der
Beleuchtung und des Zusammenwirkens von Mensch und Technik beachtet
werden. Die Bildschirmarbeit sollte durch andere Tätigkeiten unterbrochen
werden können (Mischarbeitsplatz).

Bei der Einrichtung des Dienstraumes ist möglichst auf einen Wechsel zwischen
Steh- und Sitzarbeitsplatz zu achten, um Rückenbelastungen zu minimieren.

Diensträume sollten nicht in der Nähe von Lärmquellen geplant werden. Der
Beurteilungspegel im Raum sollte 55 dB(A) nicht überschreiten.

Stand:10/2016
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In einem Feuerwehrhaus muss gewährleistet sein, dass Feuerwehrangehörige nicht durch Dieselmotoremissionen gefährdet
werden.

Bei Alarm werden durch die infolge von Stress und Eile erhöhte Atemfrequenz neben mehr Sauerstoff auch mehr Schadstoffe
eingeatmet, die sich in der Atemluft befinden. Das bedeutet, dass in Feuerwehrhäusern, in denen Autoabgase, insbesondere
Dieselruß und Stickoxide, nicht abgeführt werden, Feuerwehrangehörige besonders stark exponiert sind.

Fahrzeuge mit Dieselmotoren setzen beim Betrieb Dieselmotoremissionen frei, die eine kanzerogene Wirkung haben.
Dieselmotoremissionen, die insbesondere beim Starten und Aus- bzw. Einfahren entstehen, sind so abzuführen, dass keine
Personen durch sie gefährdet werden.

Dieselmotoremissionen sind grundsätzlich am Abgasaustritt zu erfassen. Aufgesteckte Dieselpartikelfilter sind für Feuerwehren
eher ungeeignet, weil sie nach der Ausfahrt abgenommen werden müssten, sie nur für einen zeitlich begrenzten Einsatz
geeignet sind und andererseits das Zurückhalten der giftigen Stickoxide durch Partikelfilter nicht erfolgt.

Abgasabsaugungen müssen mit Unterdruck arbeiten und so gestaltet sein, dass
sie die Abgase an der Austrittsstelle möglichst vollständig erfassen und so
abführen, dass sie nicht in die Fahrzeughalle gelangen. Die Installation einer
zentralen Druckluftversorgung für Fahrzeuge verhindert nicht das Austreten von
Dieselmotoremissionen. Lediglich die Standlaufzeit der Fahrzeuge wird dadurch
verkürzt. Insofern ist diese Maßnahme primär unter einsatztaktischen Aspekten
(verkürzte Ausrückzeiten) zu sehen. Eine Kontamination der Halle mit
Dieselmotoremissionen wird dadurch nicht signifikant verringert.

Die Schläuche von Abgasabsauganlagen müssen

so verlegt werden, dass keine Stolpergefahren entstehen, z. B. durch
Zuführung von der Hallendecke her.
für die maximal mögliche Temperatur ausgelegt sein. Metallschläuche
müssen mit Handgriffen ausgerüstet sein, von denen keine
Verbrennungsgefahren ausgehen können.
strömungstechnisch so gestaltet sein, dass sich innen möglichst keine Dieselmotoremissionen ablagern können.

In Abstellbereichen von Feuerwehrhäusern ist bei fehlender Abgasabsaugung eine Gefährdung von Personen nur dann
nicht nicht anzunehmen, wenn (wie z. B. bei Fahrzeuggaragen)

Abstellbereiche baulich von anderen Bereichen, z. B. Umkleideräumen, Aufenthaltsräumen, abgetrennt sind,
die Fahrzeuge unmittelbar nach dem Starten ausfahren und sich im Abstellbereich keine weiteren Personen aufhalten bzw.
umkleiden,
Reinigungs- und kleinere Instandhaltungsarbeiten innerhalb der abgestellten Fahrzeuge nur bei abgestelltem Motor und
belüfteter Halle durchgeführt werden und
bei Ein- und Ausfahrten des Einsatzfahrzeuges sich außer der Fahrerin oder dem Fahrer im Fahrzeug keine Personen im
Abstellbereich aufhalten und die Fahrerin bzw. der Fahrer den Abstellbereich des Fahrzeuges nach der Fahrzeugbewegung
direkt verlässt, bis die Belüftung (die Lüftungsöffnungen müssen sich jeweils an den entgegengesetzten Gebäudeseiten
befinden) abgeschlossen ist.

Diese Randbedingungen können in der Praxis z. B. in kleinen Abstellbereichen
von Feuerwehrhäusern mit nur einem Stellplatz gegeben sein.

Idealerweise schaltet sich die Abgasabsauganlage automatisch an. Ist das nicht
der Fall, soll die Steuerung der Abgasabsaugungsanlage leicht und schnell
erreichbar sein. Es hat sich bewährt, z. B. mit dem Alarmschalter am Eingang
zum Feuerwehrhaus (zum Einschalten der Übersichtsbeleuchtungen der
Alarmwege) auch die zeitgesteuerte Abgasabsauganlage einzuschalten.

Zur Gewährleistung freier Verkehrswege ist jeder Abgasschlauch von oben
kommend so nah wie möglich am Fahrzeug an den Auspuff heranzuführen, damit
er den erforderlichen Verkehrsweg neben dem Feuerwehrfahrzeug nicht einengt
(also auch nicht schräg hängt). Die Laufschienen der Abgasabsaugungen oder
die Halteeinrichtungen der Abgasschläuche müssen bei Einsatz von
Deckengliedertoren somit unter dem nach oben öffnenden Tor verlaufen. Eine
bis zum Hallentor mitfahrende und dort automatisch ausklinkende
Absaugvorrichtung ist eine geeignete Lösung, um eine Gefährdung durch Fahrzeugabgase in der Fahrzeughalle sowie durch
zurückschnellende Abgasschläuche zu verhindern.

Stand:06/2022
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Die neue TRGS 554 "Abgase von Dieselmotoren" - Hinweise zur Anwendung, TRGS 554
Exposition gegenüber Abgasen von Dieselmotoren in Abstellbereichen für Fahrzeuge von Feuerwehren und
Rettungsdiensten
Abgase von Dieselmotoren in Feuerwehrhäusern aus Sicht des Arbeitsschutzes

Stationäre und in den Boden geführte, nicht mitfahrende Absauganlagen sind ungeeignet, da sie die vollständige
Abgaserfassung entsprechend TRGS 554 nicht gewährleisten und darüber hinaus Stolperstellen auf Verkehrswegen bilden.

Abgasabsaugungen sind jährlich zu prüfen.

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Dieselmotoremissionen“ ist größtenteils der Ziffer 2.2.3 der DGUV-Information 205-008
„Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.
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Bauliche Einrichtungen und Anlagen können bei ihrer Nutzung zu einer
Gefährdung führen, wenn zum Beispiel neue Fahrzeuge für die Feuerwehr
angeschafft und im Feuerwehrhaus eingestellt werden. Die modernen
Großfahrzeuge sind oftmals deutlich schwerer als die Fahrzeuge für die eine
Fahrzeughalle, in einem z. B. Jahrzehnte alten Feuerwehrhaus, ursprünglich
errichtet wurde.

Die erforderliche Beschaffung
neuer und schwerer
Großfahrzeuge war oft schlicht
dem Alter der Fahrzeuge oder
neuen Anforderungen im
Brandschutz der Kommunen
geschuldet. Dies kann zur Folge
haben, dass durch die
verantwortliche Kommune die
Tragfähigkeit des Bodens einer
Fahrzeughalle vor der Beschaffung
eines neuen und schwereren Großfahrzeugs zu prüfen ist. Ein Überschreiten der Tragfähigkeit eines Bodens einer
Fahrzeughalle darf mit einer Neubeschaffung nicht verbunden sein. Hier ist eine sorgfältige Planung der Kommune im Vorfeld
erforderlich. Bei der regelmäßigen Überprüfung von baulichen Einrichtungen und Anlagen für die Feuerwehr muss daher
frühzeitig geprüft werden, ob ein statischer Nachweis erstellt werden muss.

Eine Gefährdungsbeurteilung kann z. B. bei der Beschaffung von größeren Einsatzfahrzeugen erforderlich werden, wenn die
Tragfähigkeit der vorhandenen Stellplätze an kritische Grenzen stößt. Die Trägerin oder der Träger der Feuerwehr hat die
Beurteilung von Gefährdungen und Belastungen im Feuerwehrdienst durchzuführen und die erforderlichen Maßnahmen zu
ermitteln und umzusetzen. Gefährdungsbeurteilungen müssen vor Aufnahme der Tätigkeit durchgeführt werden (vgl. § 3 Abs. 3
Arbeitsstättenverordnung, ArbStättV). Dazu kann auch eine notwendige Prüfung der Tragfähigkeit gehören. Dies kann
insbesondere dann erforderlich sein, wenn Fahrzeughallen unterkellert oder Arbeitsgruben vorhanden sind.

Davon unabhängig ist für alle baulichen Anlagen die Standsicherheit durch eine statische Berechnung nachzuweisen. Der
Standsicherheitsnachweis wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren bzw. vor Baubeginn der
Baugenehmigungsbehörde vorgelegt. Die Landesbauordnung NRW sieht für die meisten baulichen Anlagen eine Prüfung der
Statik vor.

SchutzmaßnahmenSchutzmaßnahmen

Es liegt in der Regel keine ausreichende Schutzmaßnahme vor, wenn z. B. lediglich ein Betretungsverbot für einen Keller unter
den Stellplätzen einer Fahrzeughalle ausgesprochen wird. Dies zu regeln fällt zunächst in den eigenverantwortlichen
Pflichtenkreis der Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Denn die Trägerin oder der Träger der Feuerwehr hat das Feuerwehrhaus
instand zu halten und dafür zu sorgen, dass festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden (vgl. hierzu § 4 Abs. 1
ArbStättV). Dabei müssen technische Schutzmaßnahmen Vorrang vor den organisatorischen Schutzmaßnahmen, wie z. B.
einem Betretungsverbot haben.

Es ist zu beobachten, dass dies offensichtlich nicht immer der Fall ist und in der Folge die Tragfähigkeit mancher Hallenböden
gefährdet ist. Denn im Verlauf von Besichtigungen der Aufsichtspersonen der Unfallkasse NRW wurden bereits Situationen
vorgefunden, die eine nähere Prüfung der Stadt oder Gemeindeverwaltung im Hinblick auf die Tragfähigkeit bzw. der Statik des
Hallenbodens in Fahrzeughallen erforderlich machten. In vereinzelten Feuerwehrhäusern zeigten sich bereits deutliche
Rissbildungen. So wurde in bestimmten Fällen bei der Besichtigung der Keller unter den Fahrzeughallen der Verbau von
mehreren sehr massiven Stahlträgern („Doppel-T-Stahlträgern“) vorgefunden um die Tragfähigkeit der darüber liegenden
Fahrzeughalle zumindest vorübergehend zu sichern.

In weiteren Fällen wurden z. B. Betretungsverbote der Keller unter Fahrzeughallen durch die dafür verantwortlichen
Kommunalverwaltungen ausgesprochen. Dies erfolgte, da offensichtlich keine abschließende Gewissheit über die Tragfähigkeit
bestand (vgl. §§ 3 a Abs. 1 und § 4 Abs. 1 ArbStättV). Die Betretungsverbote sollten vermutlich als organisatorische
Schutzmaßnahme dienen.

In gleich gelagerten Fällen ist die Stadt oder Gemeindeverwaltung als verantwortliche Trägerin oder Träger der Feuerwehr gut
beraten zügig durch fachkundige Stellen einen Standsicherheitsnachweis erstellen zu lassen. Grobe Einschätzungen zur
Tragfähigkeit sind hier aus naheliegenden Gründen fehl am Platz. Die Beurteilung einer statischen Tragfähigkeit dürfte in
fachkundige Hände gehören und sollte dokumentiert werden.

„T-O-P-Prinzip“„T-O-P-Prinzip“

Stand:01/2022
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Das Betretungsverbot darf als organisatorische Schutzmaßnahme selbstverständlich nur eine vorübergehende Lösung sein. Der
Gesetzgeber hat den Vorrang von technischen Schutzmaßnahmen klar zum
Ausdruck gebracht. Insbesondere die Forderungen des Arbeitsschutzgesetzes
und der Betriebssicherheitsverordnung machen den Vorrang von objektiven vor
individuellen Schutzmaßnahmen deutlich. Technische Schutzmaßnahmen
haben Vorrang vor organisatorischen, diese haben wiederum Vorrang vor
personenbezogenen Schutzmaßnahmen. Die Stadt oder Gemeindeverwaltung
muss insofern zuvor die baulichen, technischen und organisatorischen
Maßnahmen treffen (vgl. § 4 Abs. 5 Arbeitsschutzgesetz in Verbindung mit § 4
Abs. 2 Betriebssicherheitsverordnung). Im Arbeitsschutz wird diese
einzuhaltende Vorgehensweise auch als „T-O-P-Prinzip“ bezeichnet.

Ein Verzicht auf den Vorrang arbeitsplatzbezogener technischer Maßnahmen vor organisatorischen Maßnahmen darf in
solchen Fällen nicht durch finanzielle Argumente gerechtfertigt werden. Denn in Bezug auf z. B. erforderliche Sicherungs- oder
Umbaumaßnahmen an kommunalen Feuerwehrhäusern und damit verbundene wirtschaftliche Erwägungen dürfen nicht
dieselbe Wertigkeit wie dem Rechtsgut Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zukommen.

Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen sowie für sich allein standsicher sein.  (…) (§ 12 Abs.
1 Standsicherheit, Landesbauordnung 2018 – BauO NRW). Gebäude für Arbeitsstätten müssen eine der Nutzungsart
entsprechende Konstruktion und Festigkeit aufweisen.
(Ziffer 1.1 Anhang zur ArbStättV)

Das Bauordnungsrecht verlangt, dass bauliche Anlagen und damit auch Gebäude im Ganzen und in ihren Teilen sowie für
sich allein standsicher sind (…). Dies ist die umfassende bauordnungsrechtliche Sicherheitsanforderung. Sie beinhaltet,
dass Mängel in der Konstruktion eines Gebäudes, die dessen Standsicherheit beeinträchtigen und möglicherweise zu
dessen Einsturz führen, nicht zu dulden sind. Der Begriff Standsicherheit erstreckt sich auf die Druck-, Torsions-, Schub-
oder Scherfestigkeit, Festigkeit gegen Schwingungen sowie vorbeugend den Erhalt der Festigkeit durch den Schutz gegen
Feuchtigkeit, Korrosion und Schädlingsbefall, ferner den Brand- und Erschütterungsschutz. (…)
(Arbeitsstätten; Randnummer 91 zu ArbStättV (2016) 

Anhang, Ziffer: 1.1 Anforderungen an Konstruktion und Festigkeit von Gebäuden; Pernack, Tannenhauer, Pangert. 2017).

Falls die Kommunalverwaltung die Standsicherheit eines Feuerwehrhauses nicht selber beurteilen kann, so sollte eine
Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingeholt und dokumentiert werden. Die Beauftragung erfolgt durch die
dafür zuständige Kommune in eigener Verantwortung.

Aufgrund der Erfahrungen in der Prävention ist darauf hinzuweisen, dass die Beratung der Unfallkasse NRW die Tätigkeit der
innerbetrieblichen Sicherheitsorgane (z. B. Fachkraft für Arbeitssicherheit) ergänzt und diese nicht ersetzt. Es bleibt dabei,
dass die Trägerin oder der Träger der Feuerwehr für die (bauliche) Sicherheit und damit auch für die Tragfähigkeit von Böden in
Fahrzeughallen im Feuerwehrhaus verantwortlich ist.
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Oftmals werden zusätzlich zu den digitalen Meldeempfängern (DME-Melder)
Nachrichten per Fax/Drucker mit weiteren einsatzrelevanten Daten sowie
geeigneten Anfahrtswegen in Feuerwehrhäuser gesandt.

In solchen Fällen bietet es sich zumindest für neu zu planende Feuerwehrhäuser
an, das Faxgerät oder den Alarmdrucker außerhalb des Verkehrsweges an
geeigneter Stelle aufzustellen.

Der Standort der Einsatzdepesche (Faxgerät/Alarmdrucker) sollte so gewählt
werden, dass es nicht zu einer zusätzlichen Gefährdung kommt. Im Idealfall
kann das Gerät in einer Nische platziert werden, sofern eine solche vorhanden ist
oder eingeplant werden kann. Dadurch bleiben die Laufwege im Alarmierungsfall
frei, und die Geräte stellen keine Gefahr als zusätzliche Stolperfalle dar.

Da Verkehrswege grundsätzlich freizuhalten sind, können zum Beispiel auf diese Art Sturz- und Stolperunfälle vermieden
werden.

Stand:08/2021
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Quellen

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, DGUV Vorschrift A3
Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 2.3.2 Anforderungen an Elektroinstallationen

Fallen bei möglichem Stromausfall notwendige elektrische Einrichtungen und
Geräte im Feuerwehrhaus aus, sollte eine Fremd-Einspeisemöglichkeit (z. B. für
Notstromerzeuger der Feuerwehr) vorgesehen werden. Erforderlichenfalls ist eine
stationäre Netzersatzanlage vorzusehen.

Mindestens jedoch ist eine Orientierungsbeleuchtung zur Ausleuchtung der
Alarmwege vorzusehen. Dies kann z. B. über betriebsbereite Leuchten, die am
Alarmeingang positioniert sind, realisiert werden.

Bei der Planung soll die Lage der Steckdosen (auch für Ladegeräte) und
Lichtschalter von der Feuerwehr vorgegeben werden.

Besondere Anforderungen sind an die Elektroinstallationen von Feucht- und Nassräumen sowie explosionsgefährdeten
Bereichen gestellt.

Ein Raum wird als "nasser Raum" bezeichnet, wenn dessen Fußboden oder Wände aus betrieblichen oder hygienischen
Gründen mit Wasser abgespritzt werden. In Feuerwehrhäusern können u. a. die Wasch- bzw. Fahrzeughalle, die
Schlauchwerkstätten oder Sozialräume darunter fallen. Leuchten in diesen Bereichen sind gegen mechanische
Beschädigungen zu schützen und sollen mindestens der Schutzart IP 54 nach EN 60 529/DIN VDE 0470 Teil 1 "Schutzarten
durch Gehäuse (IP-Code)" entsprechen.

Die elektrischen Anlagen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel (ebenso wie die ortsveränderlichen) sind gemäß DGUV
Vorschrift 3/4 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" regelmäßig zu prüfen.

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Elektroinstallationen“ ist der Ziffer 2.3.2 der DGUV-Information 205-008 „Sicherheit im
Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.

Stand:01/2020
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In Fahrzeughallen ist sicherzustellen, dass durch die Gestaltung baulicher Anlagen Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen
vermieden werden und Feuerwehreinrichtungen sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können.

Im Bereich der abgestellten Feuerwehrfahrzeuge sind ausreichende Verkehrswege für die Feuerwehrangehörigen zu
gewährleisten. So soll auch bei geöffneten Türen noch ein Verkehrsweg von 0,5 m verbleiben.

Darüber hinaus ist durch einen ausreichenden Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m zwischen bewegten
Feuerwehrfahrzeugen und festen Teilen der Umgebung zu verhindern, dass Feuerwehrangehörige dazwischen eingeklemmt
oder -gequetscht werden.

Für neu zu errichtende oder zu erweiternde Stellplätze in Fahrzeughallen enthält die DIN 14092-1 Mindestmaße. Diese sind
abhängig von den Größen der einzustellenden Feuerwehrfahrzeuge:

StellplatzgrößeStellplatzgröße MindestflächenMindestflächen

1.1. 4,5 m x 10 m
Tor: Durchfahrtsbreite: 3,6 m, 
Durchfahrtshöhe: 4 m. 
Für alle Feuerwehrfahrzeuge mit einer Länge ≤ 8 m.

2.2. 4,5 m x 12,5 m
Tor: Durchfahrtsbreite: 3,6 m, 
Durchfahrtshöhe: 4 m. 
Für alle Feuerwehrfahrzeuge mit einer Länge ≤ 10 m

3.3. 4,5 m x 12,5 m
Tor: Durchfahrtsbreite: 3,6 m, 
Durchfahrtshöhe: 4,5 m. 
Für alle Feuerwehrfahrzeuge mit einer Länge ≤ 10 m.

4.4. Sondermaße 
nach 
Vereinbarung

Sonderfahrzeuge, Stellplatzmaße nach Fahrzeugabmessungen zzgl. Verkehrswegen.
Tormaße abgestimmt auf die einzustellenden Fahrzeuge zzgl. Sicherheitsabstände
(Fahrzeugbreite zzgl. 0,5 m an beiden Seiten sowie Fahrzeughöhe zzgl. 0,2 m).

 

Zu den o. g. Breiten der Stellplätze müssen bei Einzel- bzw. Endstellplätzen noch die Verkehrswege von je 0,5 m auf der
jeweiligen Seite der Wände addiert werden. In den angeführten Längenmaßen sind die Verkehrswege bereits enthalten.

Werden dauerhaft nur kleine Feuerwehrfahrzeuge eingestellt, können die
Hallenmaße und Durchfahrtbreiten dafür im Einzelfall verringert werden, wenn
die erforderlichen Verkehrswegbreiten und Sicherheitsabstände eingehalten
sind.

Für Feuerwehrhäuser mit mehreren Stellplätzen sind die Mindestmaße der
Fahrzeughalle im nebenstehenden Bild wiedergegeben.

Die dargestellten Mindestabmessungen der Stellplätze dürfen durch Stützen und
andere Bauteile oder Einrichtungen nicht eingeengt werden. So ist auch bei
festen Einbauten (z. B. Stützen) bei geöffneten Fahrzeugtüren diese freie
Durchgangsbreite von 0,50 m vorzusehen.

Erforderlichenfalls ist bei Neubauten zusätzlicher Platz für Lagereinrichtungen
einzuplanen, um Verkehrswegbreiten nicht unzulässig einzuengen.

Umkleiden für die Einsatzbekleidung sollen in separaten Räumen vorgesehen
werden.

Bei der Bauplanung sind diese Maße nach DIN 14092-1 eine wichtige Planungsgröße, um ein für die Feuerwehr geeignetes
Feuerwehrhaus zu errichten. Die Stellplatzmaße sind dabei abhängig von den einzustellenden Fahrzeuggrößen. Die Bauherrin
bzw. der Bauherr sollte beachten, dass das Feuerwehrhaus viele Jahre ohne weitere Umbauten genutzt werden soll und für
später zu beschaffende ggf. größere Fahrzeuge und Geräte vorausschauend geplant werden muss.

Stand:04/2017
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A1.3
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

Bestehende BautenBestehende Bauten
Auch bei bestehenden Feuerwehrhäusern soll durch ausreichende
Verkehrswegbreiten und Sicherheitsabstände baulich gewährleistet sein, dass
sich die Feuerwehrangehörigen im Einsatzfall sicher bewegen, im Bedarfsfall
noch Ladung verstauen oder entnehmen können und nicht durch fahrende
Fahrzeuge eingeklemmt werden. So soll bei geöffneten Türen der
Einsatzfahrzeuge zu festen Teilen der Umgebung noch ein Abstand von 0,5 m
verbleiben. Der sich hieraus ergebende Abstand zwischen Fahrzeug und festen
Teilen der Umgebung soll über die gesamte Fahrzeuglänge beibehalten und nicht
durch Geräte, Spinde o. a. Einrichtungen reduziert werden.

Ist das nicht gewährleistet, müssen im Einzelfall entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten geeignete Maßnahmen getroffen werden. Dazu können z. B.
gehören:

Veränderung der Fahrzeuganordnung in der Fahrzeughalle,
Umsetzung von Regalen,
Verlagerung der Einsatzbekleidung aus der Fahrzeughalle,
Dienstanweisungen, z. B., dass Fahrzeuge nur außerhalb der Fahrzeughalle besetzt werden dürfen,
Markierung der Gefahrstellen bei fehlenden Sicherheitsabständen von mindestens 0,5 m zwischen bewegten Fahrzeugen
und festen Teilen der Umgebung (z. B. Hallenstützen) durch gelb-schwarze Warnanstriche nach ASR A1.3 „Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung“, verbunden mit Unterweisungen zum entsprechenden Verhalten.

Lassen sich mit diesen Maßnahmen Gefährdungen nicht wirksam reduzieren, so können diese nur übergangsweise gelten und
müssen durch bauliche Maßnahmen ergänzt werden.

In Feuerwehrhäusern sind die Spinde/Haken für die Einsatzkleidung der
Feuerwehrangehörigen mitunter direkt neben oder hinter einem abgestellten
Feuerwehrfahrzeug angeordnet. Wenn dort dafür nicht zusätzlicher Platz
vorhanden ist, sondern sich die Feuerwehrangehörigen in unmittelbarer Nähe
des stehenden oder ausfahrenden Feuerwehrfahrzeugs befinden, bestehen
erhebliche Unfallgefahren durch

das bewegte Fahrzeug (auch das versehentlich rückwärts fahrende),
bewegte Fahrzeugtüren,
Feuerwehrangehörige untereinander.

Um hier eine Gefährdung der Feuerwehrangehörigen zu verhindern, kann als
Übergangslösung organisatorisch geregelt sein, dass erst das
Feuerwehrfahrzeug aus der Fahrzeughalle gefahren wird, bevor sich die
Feuerwehrangehörigen hier umkleiden. Auch in der Unterweisung muss dies
thematisiert werden.

In bestehenden Feuerwehrhäusern ist anzustreben, Umkleiden in separaten Räumen einzurichten.

In Fahrzeughallen müssen ausreichende Verkehrswege für die Feuerwehrangehörigen vorhanden sein. Gefahrstellen durch zu
geringe Abstände müssen vermieden sein.

HinweisHinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Fahrzeughallen“ ist größtenteils der Ziffer 2.2 der DGUV-Information 205-008 „Sicherheit im
Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.
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Das sollten Kommunen als Betreiber von Feuerwehrhäusern und Leiterinnen und
Leiter der Feuerwehren auf jeden Fall wissen:

Räume mit freier Lüftung (Fensterlüftung) müssen regelmäßig gelüftet
werden, vorzugsweise durch Querlüftung. Mit Hilfe der DGUV-App "CO2-
Timer" lassen sich geeignete Lüftungsintervalle berechnen.
Mobile Raumluftreiniger können das Lüften nichtnicht ersetzen, u. a. sorgen sie
nicht für den notwendigen Luftaustausch, um z. B. die CO2-Konzentration zu
verringern.
Ein Betrieb mobiler Raumluftreiniger kann lediglich als ergänzende Maßnahme zur Verringerung der Virenlast sinnvoll sein,
wo eine freie Lüftung über Fenster nur eingeschränkt möglich oder keine raumlufttechnische Anlage (zentral oder
dezentral) eingebaut ist.
Räume ohne Lüftungsmöglichkeit, zum Beispiel Räume, deren Fenster sich nicht öffnen lassen, können auch mit mobilen
Raumluftreinigern nicht als Arbeits- bzw. Unterrichtsräume genutzt werden.
Wichtig ist: Um Infektionen zu vermeiden, müssen die AHA-Regeln – Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten und
Atemmaske tragen – weiter beachtet werden. Weder Lüften noch ein ergänzender Einsatz von mobilen Raumluftreinigern
kann eine direkte Übertragung von luftgetragenen Viren verhindern, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern
unterschritten wird.

Konsequentes Lüften mit Frischluft hat sich als wichtiger Beitrag zum Infektionsschutz bewährt, egal ob am Arbeitsplatz, in
Schulen oder zu Hause. Deshalb sollte auch bei Treffen im kleinsten Familienkreis regelmäßig gelüftet werden. Wie es richtig
geht, zeigen das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) in der bundesweiten Aktion #LüftenHilft.

Richtiges Lüften - Erklärvideo

Hinweis:

Der vorstehende Text wurde überwiegend der Kampagne #LüftenHilft#LüftenHilft – der DGUV entnommen ( www.dguv.de).

Stand:05/2022
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In einem Feuerwehrhaus haben die Mitarbeiter Kontakt mit verschiedenen Gefahrstoffen. Die Desinfektion von
Rettungsdienstfahrzeugen wird nach Vorgaben des Hygieneplans durch eine Wischdesinfektion mit
Flächendesinfektionsmitteln durchgeführt. Des Weiteren müssen die Mitarbeiter regelmäßige Händedesinfektionen
durchführen.

Wasch- und Desinfektionsmittel für Waschmaschinen, Fahrzeug- und Gebäudereinigungsmittel sowie Kraftstoffe werden
vorgehalten und gelagert. Da die genannten Betriebsstoffe als Gefahrstoffe eingestuft werden, gibt es entsprechende
Anforderungen an die Lagerung. Zur Ermittlung, welche Art und Menge von Gefahrstoffen wo im Feuerwehrhaus gelagert
werden, ist ein Gefahrstoffverzeichnis zu erstellen.

Da die baulichen Anforderungen an die Gefahrstofflagerung in einem sehr
komplexen Regelwerk beschrieben werden, ist zu empfehlen, die Fachkraft
für Arbeitssicherheit frühzeitig bei der Planung zu beteiligen.

GrundsätzlichesGrundsätzliches

Gefahrstoffe dürfen nicht an Orten gelagert werden, an denen dies zu einer
Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann.

Solche Orte sind u. a.

Treppenräume, Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten
und enge Höfe
Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Sanitätsräume oder Tagesunterkünfte

In Arbeitsräumen dürfen Gefahrstoffe nur gelagert werden, wenn die Lagerung
mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen
(Sicherheitsschränke) erfolgt, die dem Stand der Technik entsprechen.

Giftige, sehr giftige, kanzerogene und erbgutverändernde Stoffe der Kategorie 1
oder 2 müssen immer unter Verschluss oder so aufbewahrt werden, dass nur
fachkundige und zuverlässige Personen Zugang haben.

ArbeitsplatzArbeitsplatz

Am Arbeitsplatz Arbeitsplatz selbst darf gemäß § 8(1), Ziff. 6 GefStoffV und Ziffer 4.1 (5) TRGS 510 nur die für den Fortgang der Arbeit
erforderliche Menge bzw. der Tages-/Schichtbedarf vorhanden sein.

KleinmengenKleinmengen
Geringe Mengen (siehe Tabelle) an Gefahrstoffen können auch außerhalb von speziellen Gefahrstofflagerräumen und
Sicherheitsschränken unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze und Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 510 Nr.TRGS 510 Nr.
4.2 4.2 aufbewahrt werden.

Allgemeine Schutzmaßnahmen TRGS 510Allgemeine Schutzmaßnahmen TRGS 510

Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung
nicht in lebensmittelgefäßenähnlichen Behältern
nicht in Verkehrswegen (z. B. Treppen, Flucht- und Rettungswegen)
in Arbeitsräumen nur in Einrichtungen nach Stand der Technik
keine Zündquellen in der Nähe entzündbarer Gefahrstoffe

Druckgaskartuschen nicht über 50  °C erwärmen
entzündbare Flüssigkeiten in zerbrechlichen Gefäßen mit max. 2,5 l
Volumen
entzündbare Flüssigkeiten in nicht zerbrechlichen Gefäßen mit max.
10 l Volumen, hierbei max. 20 kg (H224, H225), davon max. 10 kg (H224)
(Lagerung in Sicherheitsschränken nach Anlage 3 empfohlen)
Auffangwanne (Volumen ≥ größtes Gebinde) für flüssige Gefahrstoffe ggf.
elektrostatisch ableitfähig
Druckgaskartuschen, -behälter mit Entnahmeeinrichtung – wirksame Lüftung
T, T+, akut toxische Gefahrstoffe Kategorie 1 bis 3 und KMR-Stoffe Kat.1A und 1B unter Verschluss aufbewahren, Zugang
nur für fachkundiges Personal
Gefahrstoffe nicht in der Nähe von Arznei- und Lebensmitteln aufbewahren

Stand:06/2013
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Einstufung/Einstufung/
 Eigenschaft Eigenschaft H-SatzH-Satz R-R-

SatzSatz

Lagerung außerhalb von LagernLagerung außerhalb von Lagern
unter Berücksichtigung vonunter Berücksichtigung von
 Nr. 4.2 zulässig Nr. 4.2 zulässig

Beispiele/ProdukteBeispiele/Produkte
 

extrem
entzündbare
Flüssigkeiten
 

H 224
 

R
12

bis 10 kg
extrem
entzündbar

Desderman pure
(Händedesinfektionsmittel)

 H 224
 

R
12

bis 10 kg
extrem
entzündbar

Ottokraftstoff
(Benzin)
 

leicht
entzündbare
Flüssigkeiten

H 225
R
11
 

bis 20 kg
 

Sterillium Virugard
(Händedesinfektionsmittel)

  R
11

bis 20 kg
 

Skinsept F
(Sprüh-Hautdesinfektionsmittel)

entzündbare
Flüssigkeiten
 

H 226

R
10
bis
 

bis 100 kg Sterillium
(Händedesinfektionsmittel)

 H226
 

R
10
 

bis 100 kg Incidin
 

Incidin Foam
(Sprühschaum-Desinfektionsmittel)

  

R
10
bis
 

bis 100 kg
 

Antifect n Liquid
(Flächendesinfektionsmittel)

  R
10

bis 100 kg
 

Dieselkraftstoff
 

oxidierende
Flüssigkeiten
und Feststoffe
 

H 272
 

R 8
 bis 1 kg Gigasept PAA

(Instrumentendesinfektionsmittel)

SicherheitsschrankSicherheitsschrank

In Arbeitsräumen können entzündbare Flüssigkeiten gemäß Anlage 3 TRGS 510
in Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-1 gelagert werden.

Die Feuerwiderstandsfähigkeit darf weniger als 90 Minuten, muss aber mindestens 30 Minuten betragen, wenn

1. nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brandabschnitt aufgestellt wird, bei mehr als 100 m² Nutzungsein‐
heit/Brandabschnitt darf je 100 m2 ein Schrank aufgestellt werden oder

2. eine automatische Löschanlage vorhanden ist.

Extrem entzündbare Flüssigkeiten (H224) dürfen nur in belüfteten Sicherheitsschränken mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit
von mindestens 90 Minuten gelagert werden. Die Abluft muss an eine ungefährdete Stelle geführt werden (in der Regel durch
den Anschluss an eine Abluftanlage, die ins Freie führt).

Sicherheitsschränke ohne technische Lüftung sind im Inneren als explosionsgefährdeter Bereich der Zone 1 und im Umkreis
von mindestens 2,5 m und einer Höhe von mindestens 0,5 m über Boden als Zone 2 auszuweisen. Es sind Maßnahmen gemäß
Anlage 5, TRGS 510 „Besondere Maßnahmen zum Brand- und Explosionsschutz bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten“,
durchzuführen.

Höchstmengen für die Einlagerung in Sicherheitsschränken sind entsprechend den Angaben der Hersteller festzulegen.
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Quellen

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Technische Regel für Gefahrstoffe, TRGS 510
Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege, Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe und Gefahrstoffe, TRBA/TRGS
406

Zurückgezogen

Achtung Allergiegefahr, DGUV Information 207-011

GefahrstofflagerGefahrstofflager

Werden die Gefahrstoffmengen der Tabelle 1 überschritten oder übersteigt die
Gesamtnettomasse der gelagerten Gefahrstoffe 1500 kg, müssen die
Gefahrstoffe in Lagern aufbewahrt werden (Ziffer 4.1 (3) und 4.3.1 (1) TRGS 510).

Für die Lagerung von extrem und leicht entzündbaren Flüssigkeiten bis zu 200 kgbis zu 200 kg
beziehungsweise von entzündbaren Flüssigkeiten bis zu 1.000 kgentzündbaren Flüssigkeiten bis zu 1.000 kg  gelten die
allgemeinen Schutzmaßnahmen zur Lagerung gemäß TRGS 510 Nr. 4.2. Die
Lagerung größerer Mengen dieser drei Stoffgruppen erfordern zusätzliche
bauliche Maßnahmen nach TRGS 510 Nr. 5.2 (bauliche Anforderungen), 6.2
(Brandschutzmaßnahmen), Nr. 12 (Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten) und
ggfs. Anlage 5 (Maßnahmen zum Brand- und Explosionsschutz).

In Lagerräumen und in Lagern im Freien muss eine ausreichende Beleuchtung
(siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“) vorhanden sein. Die Beleuchtung muss so
angebracht sein, dass eine Erwärmung des Lagergutes, die zu einer gefährlichen
Reaktion führen kann, vermieden wird.

Im Lager muss eine ausreichende Belüftung (siehe ASR A3.6 „Lüftung“) vorhanden sein, wenn durch ein unbeabsichtigtes
Freisetzen von Gefahrstoffen eine Gefährdung von Beschäftigten oder anderen Personen möglich ist.

In der Regel sind solche Lager gegen unbefugtes Betreten zu sichern und mit dem Verbotszeichen D-P006 „Zutritt für Unbefugte
verboten“ gemäß ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen.
 

ZusammenlagerungZusammenlagerung
Sollen verschiedene Gefahrstoffe zusammen gelagert werden, muss zusätzlich anhand der Lagerklasse der Gefahrstoffe geprüft
werden, ob eventuell Zusammenlagerungsverbote oder -einschränkungen bestehen und zusätzliche bauliche Maßnahmen zu
treffen sind.
Materialien, die ihrer Art und Menge nach geeignet sind zur Entstehung oder schnellen Ausbreitung von Bränden beizutragen,
wie z. B. Papier, Textilien, Holz, Holzwolle, Heu, Stroh, Kartonagen, brennbare Verpackungsfüllstoffe, dürfen im Lagerabschnitt
nicht gelagert werden, sofern sie nicht zur Lagerung und zum Transport eine Einheit mit den ortsbeweglichen Behältern bilden
(Hinweise zur Zusammenlagerung von Gefahrstoffen siehe TRGS 510 Nr. 7).

Die Zusammenlagerungsregeln sind erst ab 200 kg je Lagerklasse und 400 kg Gesamtlagermenge explizit vorgeschrieben. Aber
auch bei der Lagerung geringerer Mengen können sie als Orientierungshilfe bei der Gefährdungsbeurteilung dienen
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Anforderungen an die Lagerung von als leicht entzündbar und als entzündbarAnforderungen an die Lagerung von als leicht entzündbar und als entzündbar
eingestuften Desinfektionsmittel in ortsbeweglichen Behältern, die nach Anhangeingestuften Desinfektionsmittel in ortsbeweglichen Behältern, die nach Anhang
1 der CLP-Verordnung als leicht entzündbar oder entzündbar eingestuft sind, in1 der CLP-Verordnung als leicht entzündbar oder entzündbar eingestuft sind, in
der Verwaltung und Werkstätten der Feuerwehrder Verwaltung und Werkstätten der Feuerwehr

Auf welche Desinfektionsmittel bezieht sich dieseAuf welche Desinfektionsmittel bezieht sich diese
Handlungshilfe?Handlungshilfe?
Diese Handlungshilfe bezieht sich auf die Lagerung aller Desinfektionsmittel wie
Flächendesinfektionsmittel, Händedesinfektionsmittel, Desinfektionsschaum
auf Basis von Alkoholen mit der Einstufung leicht entzündbar und entzündbar in
der Feuerwehr.

Was ist Lagern?Was ist Lagern?
Lagern von Gefahrstoffen ist das Aufbewahren zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die
Bereitstellung zur Beförderung ein, wenn die Beförderung nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Bereitstellung oder am
darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags. Das gilt
genauso für als leicht entzündbar und entzündbar eingestuften Desinfektionsmittel. Das „Lagern von Gefahrstoffen“ umfasst
das Einlagern, das Auslagern und das Beseitigen freigesetzter, bei Flüssigkeiten ausgelaufener und auch verdampfender,
Gefahrstoffe, wie leicht entzündbare Desinfektionsmittel (TRGS 510 Ziffer 1 Abs. 1).

Was heißt die Einstufung und Kennzeichnung als leicht entzündbar oder entzündbaresWas heißt die Einstufung und Kennzeichnung als leicht entzündbar oder entzündbares
Desinfektionsmittel?Desinfektionsmittel?
Die Desinfektionsmittel sind wie andere Gefahrstoffe nach dem Anhang 1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (CLP) von Stoffen beruhend auf dem Global Harmonisierten System der Vereinten
Nationen (GHS) eingestuft. Je nach Art und Menge der Inhaltsstoffe, beispielsweise hoher Anteil an Alkohol, wie Ethanol oder
Isopropanol, bewirken leicht entzündbare Flüssigkeiten auch im Gemisch mit Wasser eine Brennbarkeit, was nach der CLP-
Verordnung, je nach Flammpunkt, zu einer Einstufung als leicht entzündbare oder entzündbare Flüssigkeit führt. Die Behälter
sind mit dem Flammensymbol und dem H-Satz H225 oder für entzündbar mit H226 gekennzeichnet. Der Flammpunkt ist die
Temperatur, an der sich der Dampf der Flüssigkeit auf Grund von Wärmeeinwirkung selbst entzündet, liegt bei leicht
entzündbaren Flüssigkeiten in dem Bereich zwischen 23 °C bis 35 °C, welcher durch Erwärmung durch Sonneneinwirkung und
bei Standorten nahe der aufgedrehten Heizung erreicht werden kann und für als entzündbar eingestufte Desinfektionsmittel in
dem Bereich zwischen 35 °C bis 60 °C.

Präventionsziel Reduktion nach dem GefahrstoffrechtPräventionsziel Reduktion nach dem Gefahrstoffrecht
Die Mengen bereitgestellter leicht entzündbare Desinfektionsmittel sind auf den Tages-/Schichtbedarf zu begrenzen, darüber
hinaus gehende Mengen sind zu lagern. Soweit regelmäßig kleine Mengen verwendet werden, kann auch die kleinste
handelsübliche Behältergröße bereitgestellt werden, beispielsweise 125 ml-Behälter.

Gefährdungen bei der Lagerung von leicht entzündbaren DesinfektionsmittelnGefährdungen bei der Lagerung von leicht entzündbaren Desinfektionsmitteln
Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 6 GefStoffV zu ermitteln, ob
sich durch die Lagerung von leicht entzündbaren Desinfektionsmitteln Gefährdungen für die Beschäftigten oder andere
Personen ergeben.

Durch die Lagerung können sich Gefährdungen ergeben, die durch die

1. Eigenschaften bzw. Aggregatzustand der gelagerten Gefahrstoffe,
2. Menge der gelagerten Gefahrstoffe,
3. Art der Lagerung,
4. Tätigkeiten bei der Lagerung,
5. Zusammenlagerung von Gefahrstoffen,
6. Arbeits- und Umgebungsbedingungen, insbesondere Bauweise des Lagers, Raumgröße, klimatische Verhältnisse,

äußere Einwirkungen und Lagerdauer

bestimmt sind.

Stand:07/2021
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In den Werkstattbereichen und der Verwaltung der Feuerwehr ist eine der wichtigsten Gefährdung die Erwärmung der Behälter
durch heiße Sommertemperaturen, die Heizung, Schweißarbeiten oder die unmittelbare Nähe zu heißen Oberflächen,
beispielsweise von Flexscheiben. Durch die wärmebedingte Verdampfung der Flüssigkeit können die Kunststoffbehälter
(Kanister) durch den erhöhten Druck undicht werden und der Dampf aus dem Behälter durch die Deckel herausgedrückt
werden. Dann kommt es zur Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre und zur Zündung des Dampfes an der heißen
Oberfläche oder anderen Zündquellen, wie beispielsweise Steckdosen oder beim Ziehen eines Steckers oder dem Einschalten
des Lichtes.

Lagerung leicht entzündbarer und entzündbarer Flüssigkeiten im AußenlagerLagerung leicht entzündbarer und entzündbarer Flüssigkeiten im Außenlager
Zusätzliche Gefährdungen herrschen bei der Lagerung in Außenbereichen. Hier ist zusätzlich der Schutz der Anwohner und
Passanten eine zu berücksichtigende Gefährdung. Neben der Selbstentzündung durch hochsommerliche Temperaturen ist bei
der Lagerung von leicht entzündbaren Flüssigkeiten und Desinfektionsmittel, die Fremdentzündung durch Feuerzeuge und
Glasscherben in Verbindung mit Sonneneinstrahlung durch Vandalismus und weggeworfene Zigarettenkippen. Die Behälter
müssen so gelagert werden, dass fremde Personen keinen direkten Zugriff auf die gelagerten Behälter haben. Dies kann ein
abschließbarer Raum oder ein Aufstellcontainer, in dem sich keine Öffnungen befinden, durch die etwas hineingeworfen
werden kann. Der Zugriff kann auch durch einen ausreichenden Abstand ca. 2 m Wurfweite zu den gelagerten Behältern
verhindert werden. Dann ist die Lagerung in einem käfigähnlichen Lager mit Dach möglich. Gegen Sonneneinstrahlung im
Freien hilft eine Abschattung oder generell Lagerung im Schatten von Gebäuden. Die wichtigsten Informationsquellen für die
Gefährdungsbeurteilung für die Lagerung von leicht entzündbaren und entzündbaren Desinfektionsmitteln sind die
Kennzeichnung nach dem Anhang 1 der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 oder nach der Gefahrgutverordnung Straße,
Eisenbahn und Binnenschifffahrt, ADR, das Sicherheitsdatenblatt in der aktuellen Fassung sowie ergänzende Angaben des
Herstellers. In der Regel sind diese Informationsquellen ausreichend (TRGS 510 Ziff. 3 Abs. 3).

Allgemeine Lagerung – MengengrenzenAllgemeine Lagerung – Mengengrenzen
Die Lagermenge ist die Nettomasse eines gelagerten Gefahrstoffes. Die Gesamtlagermenge ist die Summe der Lagermenge aller
Stoffe. Aufgrund der Brandgefährdung sind die maximalen Lagermengen nach der Technischen Regel für Gefahrstoffe, TRGS
510, begrenzt. In der Werkstatt der Feuerwehr sind bis 20 kg Lagermenge in kleineren Behältern als 10 l Fassungsvermögen
erlaubt, sofern sich aus der Gefährdungsbeurteilung keine erhöhte Brandgefahr ergibt. Werden die jeweiligen Kleinmengen pro
abgeschlossenem Betriebsgebäude bzw. Brand(bekämpfungs)abschnitt oder Nutzungseinheit überschritten, sind zusätzliche
Schutzmaßnahmen erforderlich. Leicht entzündbare Flüssigkeiten wie Aceton, Verdünner oder Benzin und Desinfektionsmittel
mit der Kennzeichnung H225 und entzündbare Flüssigkeiten wie Diesel oder einige Lackfarben auf Lösemittelbasis und
Desinfektionsmittel mit der Kennzeichnung H226 dürfen außerhalb von Lagern in

1. zerbrechlichen Behältern, wie Glasbehälter bis maximal 2,5 l Fassungsvermögen je Behälter,
2. nicht zerbrechlichen Behältern bis maximal 10 l Fassungsvermögen je Behälter (z. B. Kunststoffkanister), gelagert

werden, sofern sich aus der Gefährdungsbeurteilung keine erhöhte Brandgefahr beispielsweise durch
Sonneneinstrahlung, die Heizung, Schweißarbeiten oder unmittelbare Nähe zu heißen Oberflächen, wie
beispielsweise heiße Schweißwerkstoffe oder heiße Schleifscheiben ergibt.
Bei der Zusammenlagerung mit anderen Flüssigkeiten, die als extrem (H224) und leicht entzündbare (H225)
eingestuft sind, dürfen die extrem und leicht entzündbare Desinfektionsmittel und Flüssigkeiten in einer maximalen
Menge von 20 kg, davon nicht mehr als 10 kg extrem entzündbare Flüssigkeiten, überschritten sein. Die Lagerung
entzündbarer Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken nach Anlage 3 der TRGS 510 oder in Sicherheitsschränken, die
mindestens die Anforderungen nach DIN EN 14470 Teil 1 „Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten“
erfüllen und eine Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Minuten aufweisen, wird empfohlen.
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Desinfektionsmittel und EinstufungDesinfektionsmittel und Einstufung

Desinfektionsmittel mit der Einstufung und Kennzeichnung „Flüssigkeit und Dampf leichtDesinfektionsmittel mit der Einstufung und Kennzeichnung „Flüssigkeit und Dampf leicht
entzündbar“ (H 225)entzündbar“ (H 225)
Für Desinfektionsmittel mit der Einstufung und Kennzeichnung H 225 in Mengen von 20 kg bis 200 kg sind die Maßnahmen in
Folge des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung unter besonderer Berücksichtigung der Stoffeigenschaften, der
Verpackungsmaterialien und den räumlichen Bedingungen festzulegen. Bei der Lagerung in einem Sicherheitsschrank nach
Anlage 3 der TRGS 510 oder in Sicherheitsschränken, die mindestens die Anforderungen nach DIN EN 14470 Teil 1
„Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten“ erfüllen und eine Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Minuten
aufweisen, ist eine Gefährdungsbeurteilung für den Schrank nicht erforderlich, da die Schränke die Anforderungen der
Betriebssicherheitsverordnung an sicherheitstechnische Einrichtungen erfüllen.

Desinfektionsmittel mit der Einstufung und Kennzeichnung „Flüssigkeit und Dampf entzündbar“ (HDesinfektionsmittel mit der Einstufung und Kennzeichnung „Flüssigkeit und Dampf entzündbar“ (H
226)226)
Für Desinfektionsmittel mit der Einstufung und Kennzeichnung H 226 in Mengen von 20 kg bis 1000 kg sind die Maßnahmen in
Folge des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung unter besonderer Berücksichtigung der Stoffeigenschaften, der
Verpackungsmaterialien und den räumlichen Bedingungen festzulegen. Bei der Lagerung im Sicherheitsschrank nach Anlage 3
der TRGS 510 oder in Sicherheitsschränken, die mindestens die Anforderungen nach DIN EN 14470 Teil 1 „Sicherheitsschränke
für brennbare Flüssigkeiten“ erfüllen und eine Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Minuten aufweisen, ist eine
Gefährdungsbeurteilung für den Schrank nicht erforderlich, da hier die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung an
Sicherheitstechnische Einrichtungen erfüllen.

OrganisationOrganisation

Organisation der Lagerung - Allgemeine Schutzmaßnahmen für die Lagerung von leicht entzündbarenOrganisation der Lagerung - Allgemeine Schutzmaßnahmen für die Lagerung von leicht entzündbaren
DesinfektionsmittelnDesinfektionsmitteln
Leicht entzündbare und entzündbare Desinfektionsmittel dürfen nur in geschlossenen Verpackungen oder Behältern gelagert
werden, die die Anforderungen an die Beförderung gefährlicher Güter erfüllen. Deshalb sollten leicht entzündbare und
entzündbare Desinfektionsmittel möglichst in Originalbehältern oder in der Originalverpackung gelagert werden. Werden die
leicht entzündbaren und entzündbaren Desinfektionsmittel nicht in Originalbehältern gelagert, ist sicherzustellen, dass die
Behälter geeignet, beispielsweise nicht leicht verformbar und wie die Originalbehälter gekennzeichnet sind. Die leicht
entzündbaren und entzündbaren Desinfektionsmittel dürfen nicht in solchen Behältern aufbewahrt oder gelagert werden, durch
deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann. Die Behälter müssen immer so
beschaffen und geeignet sein, dass vom Inhalt nichts ungewollt nach außen gelangen kann.

LagerverzeichnisLagerverzeichnis

Für die Lagerung muss ein Verzeichnis mit

1. der Bezeichnung der gelagerten gefährlichen Chemikalien einschließlich der leicht entzündbaren
Desinfektionsmittel,

2. der Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben zu den gefährlichen Eigenschaften,
3. den verwendeten Mengenbereichen,
4. dem Lagerbereich

vorhanden sein (TRGS 510 Ziff. 4.1).

IdentifizierbarkeitIdentifizierbarkeit
Weiterhin hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass alle gelagerten leicht entzündbaren und entzündbaren Desinfektionsmittel
auch nach dem Umfüllen in kleinere Gefäße und andere Chemikalien identifizierbar sind. Die Behälter sind deshalb mit der
Kennzeichnung des Sicherheitsdatenblattes zu versehen, die ausreichende Informationen über die Einstufung enthält
(Kennzeichnungssymbol Flamme, siehe Sicherheitsdatenblatt) und aus der die Gefährdungen bei der Handhabung und die zu
berücksichtigenden Schutzmaßnahmen hervorgehen oder abgeleitet werden können.
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Lagerorte - Schutz gegen GefährdungenLagerorte - Schutz gegen Gefährdungen
Die Aufbewahrung oder Lagerung von leicht entzündbaren Desinfektionsmitteln in unmittelbarer Nähe von heißen Oberflächen
oder Zündquellen, im allgemeinen ca. bis zu 1,5 m Abstand, kann bei der Freisetzung von leicht entzündbaren Dämpfen zu der
Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre führen und eine Brandgefährdung oder Explosionsgefahr für die Beschäftigten
oder anderer Personen darstellen. Die leicht entzündbaren und entzündbaren Desinfektionsmittel dürfen nicht an Orten mit
direkter Sonneneinstrahlung, an den Heizkörpern, neben Schweißarbeiten, oder in Strahlungsnähe von heißen Oberflächen,
wie heißen Schleifscheiben, aufbewahrt oder gelagert werden. In unmittelbarer Nähe der Behälter dürfen sich keine wirksamen
Zündquellen, wie Lichtschalter, Steckdosen oder Heizgeräte befinden (TRGS 510 Ziff. 4.2). Die Lagerung von leicht
entzündbaren und entzündbaren Desinfektionsmitteln darf nicht in Bereichen erfolgen, in denen eine zusätzliche Gefährdung
der Beschäftigten durch die Lagerung entsteht.

Für die Lagerung ungeeignete Orte sind insbesondere

1. Verkehrswege; zu Verkehrswegen zählen u. a. Treppenräume, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten
und enge Höfe,

2. Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Sanitätsräume oder Tagesunterkünfte.
Die leicht entzündbaren Desinfektionsmittel dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit
dem Schutz der Beschäftigten gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung vereinbar ist. Ist dies nicht der Fall,
dann muss in besonderen Einrichtungen wie Sicherheitsschränken für leichtentzündbare Flüssigkeiten Anlage 3
TRGS 510 oder DIN EN 14470 Teil 1 zu erfolgen.

Zusammenlagerung mit anderen ChemikalienZusammenlagerung mit anderen Chemikalien
Eine Zusammenlagerung liegt vor, wenn sich verschiedene Chemikalien in einem Lagerabschnitt, einem Container,
Sicherheitsschrank oder einem Auffangraum befinden (TRGS 510 Ziff. 6 und 11). Weitere Gefahrstoffe dürfen nur mit leicht
entzündbaren und entzündbaren Desinfektionsmitteln zusammengelagert werden, wenn hierdurch keine
Gefährdungserhöhung entsteht. Ob, neben den leicht entzündbaren oder entzündbaren Desinfektionsmitteln weitere (Gefahr-
)Stoffe/Chemikalien/Materialien in einem Lager gelagert werden dürfen, ist im Sicherheitsdatenblatt unter Punkt „7.
Handhabung und Lagerung“ zu beschrieben (TRGS 510 Ziff. 4.1 Abs. 4). Leicht entzündbare und entzündbare
Desinfektionsmittel dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Lebens- oder Arzneimitteln einschließlich deren Zusatzstoffen,
Kosmetika und Genussmitteln aufbewahrt oder gelagert werden (TRGS 510 Ziff. 4.2 Abs. 11).

Welche zusätzlichen Maßnahmen sind erforderlich für den Fall, dass die Behälter auslaufen?Welche zusätzlichen Maßnahmen sind erforderlich für den Fall, dass die Behälter auslaufen?
Die Behälter mit leicht entzündbaren Desinfektionsmitteln müssen in eine Auffangeinrichtung, beispielsweise Wanne,
eingestellt werden, die mindestens den Rauminhalt des größten Behälters aufnehmen kann. Für leicht entzündbare
Desinfektionsmittel kann durch Auslaufen die Entstehung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre nicht
ausgeschlossen werden, deshalb müssen die Auffangeinrichtungen elektrostatisch ableitfähig sein, z. B. durch eine Erdung
und die Verwendung entsprechend ableitfähiger Wannen aus schwarzem Kunststoff (TRGS 510 Ziff. 4.2 Abs. 10).
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Zusätzliche Anforderungen für die Lagerung in LagerräumenZusätzliche Anforderungen für die Lagerung in Lagerräumen

Was sind geeignete Lagerräume?Was sind geeignete Lagerräume?
Die Bezeichnung „Lager für Chemikalien und Medizinprodukte“ bezeichnet nach der TRGS 510 Gebäude, Bereiche oder Räume
in Gebäuden oder Bereiche im Freien, die zur Lagerung von Gefahrstoffen wie leicht entzündbaren und entzündbare
Flüssigkeiten, beispielsweise Desinfektionsmitteln, bestimmt sind. Hierzu zählen auch Container oder Sicherheitsschränke
nach Anlage 3 der TRGS 510 oder DIN EN 14470 Teil 1 (TRGS 510 Ziff. 2 Abs. 2).

Als Lager im Freien gelten auch überdachte Lager, die mindestens nach zwei Seiten offen sind,
sowie solche, die nur an einer Seite offen sind, wenn die Tiefe, von der offenen Seite her gemessen, nicht größer als
die Höhe der offenen Seite ist.
Eine Seite des Lagers gilt auch dann als offen, wenn es aus einem Gitter aus Draht oder dergleichen besteht. Die
natürliche Lüftung darf nicht wesentlich behindert sein (TRGS 510 Ziff. 2 Abs. 5).
Die Lagerung leicht entzündbarer und entzündbarer Desinfektionsmittel in Sicherheitsschränken nach Anlage 3 der
TRGS 510 oder DIN EN 14470 Teil 1 wird empfohlen, weil dann die sicherheitstechnischen Anforderungen
entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung erfüllt werden.

Brandschutztechnische und weitere Anforderungen an den LagerraumBrandschutztechnische und weitere Anforderungen an den Lagerraum
Die Bedachung des Lagers muss gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme
ausreichend lange widerstandsfähig sein (harte Bedachung).

1. Von jeder Stelle eines Lagerraums muss mindestens ein Ausgang in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein, der
entweder ins Freie, in einen notwendigen Treppenraum oder einen anderen Brandabschnitt führt. In Abhängigkeit
vom Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung müssen die Flucht-/Rettungsweglängen verkürzt werden, siehe auch ASR
A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“. Sie können verlängert werden, wenn die
Bedingungen der Industriebaurichtlinie Punkt 5.5.5 erfüllt sind.

2. Jeder Lagerraum mit einer Fläche von mehr als 200 m² muss mindestens zwei möglichst gegenüberliegende
Ausgänge besitzen (TRGS 510 Ziff. 6.2 Abs. 4).

In Lagerräumen und Lagern im Freien muss eine ausreichende Beleuchtung (siehe ASR A3.4 Beleuchtung) vorhanden sein. Die
Beleuchtung muss so angebracht sein, dass eine Erwärmung des Lagerguts, die zu einer gefährlichen Reaktion führen kann,
vermieden wird (TRGS 510 Ziff. 4.3.1 Abs. 4).

Im Lager muss eine ausreichende Belüftung (siehe ASR A3.6 „Lüftung“) vorhanden sein, wenn durch ein unbeabsichtigtes
Freisetzen von Gefahrstoffen eine Gefährdung von Beschäftigten oder anderen Personen möglich ist (TRGS 510 Ziff. 4.3.1 Abs.
5).

Ordnungsgemäße übersichtliche LagerungOrdnungsgemäße übersichtliche Lagerung
Die leicht entzündbaren und entzündbaren Desinfektionsmittel dürfen nur übersichtlich geordnet aufbewahrt oder gelagert
werden. Das Lager ist in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und ordnungsgemäß zu betreiben. Zündquellen, die zur
Entstehung von Bränden führen können, sind zu vermeiden. Als Zündquellen können auch Hilfs- oder Abfallstoffe (z. B.
ölgetränkte Putzlappen) wirken. Die Maßnahmen, die von den Beschäftigten beachtet werden müssen, sind in einer
Betriebsanweisung festzuhalten und die Beschäftigten regelmäßig mindestens einmal jährlich zu unterweisen (§ 14
Gefahrstoffverordnung).
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Überprüfung auf Beschädigungen der BehälterÜberprüfung auf Beschädigungen der Behälter
Die Behälter und Verpackungen sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen, die Überprüfungsfristen sind in
Abhängigkeit von den Stoffeigenschaften, der Art der Verpackung sowie der besonderen Lagerbedingungen (z. B. im Freien, in
Gebäuden, Lagertechnik) festzulegen. Die leicht entzündbaren Desinfektionsmittel müssen so gelagert werden, dass
freiwerdende Stoffe erkannt, aufgefangen und beseitigt werden können. Die notwendigen Schutzmaßnahmen
(Chemikalienabsorber oder Verdünnung mit viel Wasser, wenn in dem Raum ein Abfluss vorhanden ist) sind bereit zu stellen
(TRGS 510 Ziff. 4.3.2). Die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen der für den sicheren Betrieb des Lagers erforderlichen
baulichen und technischen Einrichtungen sind unverzüglich vorzunehmen. Die maximale Lagermenge pro Lagerbereich sind
festzulegen (TRGS 510 Ziff. 4.3.2).

VerbotsvorschriftenVerbotsvorschriften
Das Rauchen ist im Lager grundsätzlich verboten. Nahrungs- oder Genussmittel dürfen im Lager nicht konsumiert werden. Der
Arbeitgeber hat hierfür geeignete Bereiche einzurichten (TRGS 510 Ziff. 4.3.2).
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes, DGUV Information 207-016
Raumabmessungen und Bewegungsflächen, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A1.2
Feuerwehrhäuser – Teil 7: Werkstätten, DIN 14092-7

Die Notwendigkeit der Räumlichkeiten richtet sich nach dem jeweiligen Nutzungskonzept.

Werkstätten und Lagerräume sind in DIN 14092-7 festgelegt. Daher muss jeder Träger der Feuerwehr (Kommune)
eigenverantwortlich prüfen, welche Räume erforderlich sind.

LagerräumeLagerräume

Für kleine Stützpunkte mit drei Einsatzfahrzeugen gilt für Lagerräume eine Mindestfläche von 35 m² ( DGUV Information 205-
016, bisher GUV-I 8680 „Sicherheit im Stützpunkt einer Hilfeleistungsorganisation“). Größere Stützpunkte bedürfen noch
größerer Lagerflächen.

„Allgemeine Anforderungen an Abstell- und Lagerräume:

gute Erreichbarkeit, zentrale Lage
keine Türschwellen
ausreichende Türbreiten in Abhängigkeit des Lagerguts
Größe des Lagerraums in Abhängigkeit der geplanten Lagermenge bzw. Nutzung
effektive Nutzung des Raums durch die Aufstellung von Regalen“

(Siehe DGUV Information 207-016, bisher GUV-I 8681 „Neu- und Umbauplanung unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes“)

RegallagerRegallager

Verkehrswege für Fußgänger zwischen Lagereinrichtungen müssen mindestens 1,25 m breit sein.
Gänge, die nur für das Be- und Entladen von Hand bestimmt sind (Nebengänge), müssen mindestens 0,75 m breit sein.
Verkehrswege für kraftbetriebene Fördermittel müssen so breit sein, dass auf beiden Seiten der Fördermittel ein
Sicherheitsabstand von 0,5 m gewährleistet ist.
Durchgänge in Regalen müssen eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m haben.
Die nicht für die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten von Regalen müssen gegen Herabfallen von Ladeeinheiten
gesichert sein.
Ortsfeste Regale mit einer Fachlast von mehr als 200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1000 kg müssen deutlich
erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein.
Die Beleuchtungsstärke soll in einer Höhe von 0,85 m über dem Fußboden mindestens 50 Lux betragen. Für höhere
Sehaufgaben, z. B. bei Kleinteilelagerung und Leseaufgaben, soll die Nennbeleuchtungsstärke mindestens 200 Lux
betragen, damit Aufschriften von Lagerteilen und Regalaufschriften gelesen werden können. Auch in Versand- und
Verpackungsbereichen von Zentrallagern muss die Beleuchtungsstärke 200 Lux betragen.
Bei hohen Regalen sind geeignete Zugänge, wie z. B. Einhängeleitern oder Tritte, erforderlich.
Luftöffnungen oder Leuchten dürfen durch Regale nicht zugestellt werden. Zugebaute Leuchten bewirken eine
Leuchtstärkereduzierung und können durch Erwärmung zu einer erhöhten Brandgefahr führen.

Ein Regal ist standsicher, wenn

die Höhe kleiner ist als die fünffache Tiefe,
eine Verankerung mit den Wänden besteht,
Verbindungen und Aussteifungen fest sind.

Bei Regalbeschickung mittels Flurförderzeugen muss erforderlichenfalls ein
entsprechender Anfahrschutz an den Regalecken sowie
Durchschiebesicherungen vorhanden sein. Regale müssen regelmäßig geprüft
werden. Der Prüfumfang und die Prüffristen sind im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben durch
den Aufgabenträger festzulegen. Eingesetzte Flurförderzeuge, wie z. B.
Gabelstapler, Hubgeräte, Rollcontainer, Sackkarren zur Regalbedienung, gelten
als Betriebsmittel und unterliegen ebenfalls der Prüfpflicht.

Stand:06/2022

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrFeuerwehrhaus

Lager

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 38



Quelle: DGUV Information 205-001, Betrieblicher

Brandschutz in der Praxis, Seite 19 

Dem baurechtlichen Brandschutz in kommunalen Feuerwehrhäusern ist auch in
Bezug auf die Ausbreitung eines Schadenfeuers Aufmerksamkeit zu schenken.

Wenn zum Beispiel in einem Feuerwehrhaus Brandschutztüren und -tore aus
baurechtlicher Sicht erforderlich sind, sind diese nach der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung bzw. dem Prüfzeugnis regelmäßig zu prüfen, damit
sie im Notfall einwandfrei schließen (z. B. Feststellanlagen einmal monatlich
durch den Betreiber und einmal jährlich durch den Sachkundigen) (vgl. Ziffer
10.2 (3) Sicherheitstechnische Prüfung. Arbeitsstättenrichtlinie ASR A 1.7 Türen
und Tore).

Zu einer Beschreibung der „Sachkunde“ im Sinne des Arbeitsstättenrechts kann
die folgende Formulierung herangezogen werden:

Sachkundig ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Tätigkeit und
Erfahrung sowie seiner Kenntnisse der für den Betrieb kraftbetätigter Türen und
Tore einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften, Arbeitsstättenregeln und
allgemein anerkannter Regeln der Technik in der Lage ist, den arbeitssicheren
Zustand von Türen und Toren zu beurteilen (Ziffer 10.2 Sicherheitstechnische
Prüfung. DGUV Information 208-022 Türen und Tore. 2017).

Als Maßnahme zur Abwendung von Brandgefahren gilt auch Brandschutztüren
nicht durch Keile oder ähnliches aufzuhalten (DGUV Information 205-001,
Betrieblicher Brandschutz in der Praxis, Nr. 9.1, 12/2020).

Bei Fragestellungen zum baurechtlichen Brandschutz in kommunalen
Liegenschaften (hier Feuerwehrhäuser) sollten diese im direkten Kontakt mit der
örtlich zuständigen Baubehörde geklärt werden.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

Es ist ein Putzmittelraum mit einer Mindestfläche von 4 m² vorzusehen.

Zur besseren Raumnutzung wird empfohlen, die Tür nach außen aufschlagen zu lassen. Dabei ist zu beachten, dass
aufschlagende Türen keine Feuerwehrangehörige verletzen.

Ist der Türschwenkbereich im Putzmittelraum, wird die Bewegungsfläche eingeschränkt und das Befahren mit dem
Putzmittelwagen erschwert.

Standregale müssen gegen Umfallen gesichert und z. B. fest mit der Wand verschraubt sein.

Die Beleuchtungsstärke sollte mindestens 50 lx betragen und die Leuchte sollte gegen mechanische Beschädigungen
geschützt sein.

Es ist ein Ausgussbecken mit Kalt- und Warmwasserversorgung vorzusehen. Zum
Abstellen des Eimers für das Putzmittelwasser sollte am Ausgussbecken ein
Klapprost vorhanden sein.

Der Putzmittelraum muss zu be- und entlüften sein. Für innenliegende Räume ist
ein Abluftanschluss vorzusehen.

Der Fußboden muss rutschhemmend und leicht zu reinigen sein, sowie den zu
erwartenden Beanspruchungen genügen.

Da in diesem Raum mit Feuchtigkeit auf dem Boden gerechnet werden muss,
sollte die Rutschbewertungsklasse des Bodenbelags R 10 entsprechen.

Stand:10/2016
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 2.3.3, Sicherheitsgerechtes Planen, Gestalten und
Betreiben

Im Feuerwehrhaus sollten unter Berücksichtigung der jeweiligen Raumnutzung und der dort üblichen körperlichen
Beanspruchung und Aufenthaltsdauer gemäß der DIN 14092-1 bestimmte Temperatur-Orientierungswerte eingehalten werden.

NutzungNutzung RaumtemperaturRaumtemperatur 

Fahrzeug- und Waschhallen mind. +7 °C 
vorübergehend +15 °C 

Räume für Personal und Aufenthalt mind. +20 °C 

Sozialräume 
– Umkleide 
– Wasch- und Duschräume 

mind. +22 °C 
mind. +24 °C 

Werkstätten mind. +19 °C 

Geräte- und Lagerräume mind. +7 °C 

Stand:01/2019
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Das Raumklima in Innenräumen wird u. a. durch die Lufttemperatur und die
Wärmestrahlung der umgebenden Flächen beeinflusst. Da viele Menschen einen
großen Teil ihrer Arbeitszeit in Innenräumen verbringen, ist ein thermisch
behagliches Raumklima wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden sowie
Leistungsfähigkeit. …

Erläuterungen zur Umsetzung der
Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung
(EnSikuMaV) an Innenraumarbeitsplätzen

Stand:09/2022
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

Zur Ausbildung und für Besprechungen soll ein Schulungsraum zur Verfügung stehen.

Die Größe des Schulungsraumes hängt von der Größe der Feuerwehr ab und soll nach DIN 14092-1 je planmäßigem Schu‐
lungsteilnehmer 1,5 m², mindestens jedoch 30 m² betragen. Tische und Stühle sowie die erforderlichen Verkehrswege im
Schulungsraum erfordern entsprechende Flächen. Deshalb sollte bei der Planung der Größe des Schulungsraumes auch die
konkrete Anordnung der Möblierung, wie z. B. der Tische und Stühle für die Schulungsteilnehmer, bekannt sein.

Die Beleuchtung des Schulungsraumes sollte sich dimmen lassen. Alternativ ist die Möglichkeit vorzusehen, über Teilschaltun‐
gen das Beleuchtungsniveau zu reduzieren, um mit Beamer oder Projektor arbeiten zu können.

Für die helle Jahreszeit sind Verdunklungsmöglichkeiten zu schaffen, um den
störenden Lichteinfall von draußen zu reduzieren. Hierzu eignen sich z. B.
Außenjalousien.

Es ist sinnvoll, dass eine Wandfläche ohne Fenster oder Türen als
Projektionsfläche vor den Tischen vorgesehen wird. Alternativ könnten
ausrollbare Leinwände verwendet werden.

Um Stolperstellen durch auf dem Boden liegende Kabel zu vermeiden, bieten
sich z. B. Fußbodentanks für die Versorgung mit Energie sowie sonstigen
elektrischen Anschlüssen direkt am Nutzungsort an.

HinweisHinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Schulungsraum“ ist größtenteils der Ziffer
2.4.2 der DGUV-Information 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand:
Dezember 2016) entnommen.

Stand:02/2017
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Quellen

Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

Bei jedem Einsatz oder bei jeder Übung können Feuerwehrstiefel (Schuhe der
Feuerwehr) verschmutzt oder sogar kontaminiert werden. Aus diesem Grund
bietet es sich an, Feuerwehrstiefel je nach Grad der
Verschmutzung/Kontamination zu reinigen. Da Feuerwehrstiefel eine glatte
Oberfläche haben, lässt sich eine anhaftende Verunreinigung häufig einfach mit
Wasser abwaschen. Dieses erfolgt idealerweise so, dass Personen nicht mit dem
Wasser zum Reinigen der Feuerwehrstiefel in Berührung kommen können. Hierzu
eignen sich Stiefelwaschanlagen.

Stiefelwaschanlagen gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen, ortsfest
zum bodenbündigen Einbau im Fußboden eines Feuerwehrhausneubaus, in
Überflurausführung zum Nachrüsten bestehender Feuerwehrhäuser und ortsbeweglich.

Ortsbewegliche Stiefelwaschanlagen sind tragbar oder verfügen über Rollen und zeichnen sich häufig durch eine kompakte
Bauform aus. Die kompakten Anlagen können auch auf Einsatzfahrzeuge verlastet werden und stehen dann bereits an der
Einsatzstelle zur Verfügung. Verschmutzungen können direkt vor Ort abgewaschen werden, so dass über die Feuerwehrstiefel
keine Verschleppung von Problemstoffen stattfinden kann.

Unabhängig von der Ausführung der Stiefelwaschanlage sind wasserführende Bürsten im Sohlenbereich sowie an den
Schuhflanken und eine zusätzliche wassergespeiste Handwaschbüste zur effektiven Reinigung der Feuerwehrstiefel anzuraten.
Die Bürsten im Sohlenbereich reinigen die grobstolligen Profile, ohne dass die Feuerwehrangehörigen ihre Stiefel ausziehen
müssen. Dieses erhöht die Akzeptanz für eine häufige Nutzung.

Stiefelwaschanlagen sind so aufzustellen, dass sie keine zusätzlichen Stolperstellen bilden. Folglich sind diese bei einem
bodenbündigen oder ortsfesten Einbau im Feuerwehrhaus außerhalb der Laufwege zu planen. Häufig eignet sich die
rückwärtige Wand der Fahrzeughalle, entfernt von den Alarmtüren der Umkleiden, als Standort. Einige Planer gestehen ihnen
sogar eine extra Nische oder einen separaten Raum im Feuerwehrhaus zu.

Stiefelwaschanlagen sind in DIN 14092-1 „Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen“  aufgeführt und somit als Stand der
Technik anzusehen.

Stand:03/2021

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrFeuerwehrhaus

Stiefelwaschanlage

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 44



Feuerwehrangehörige dürfen nicht durch Engstellen an Toren oder die Tore selbst des Feuerwehrhauses gefährdet werden.

Damit die erforderlichen Sicherheitsabstände von 0,5 m neben bewegten Feuerwehrfahrzeugen auch bei den Tordurchfahrten
eingehalten werden können, müssen Hallentore ausreichend breit sein. Dazu sollen Feuerwehrfahrzeuge jeweils mittig zu den
Toren abgestellt werden. Zur Positionierung der Fahrzeuge bietet sich die Markierung ihres genauen Standortes auf dem
Hallenboden an (z. B. durch Kennzeichnung der Lage des linken Vorder- oder Hinterrades).

Die in DIN 14092-1 beschriebenen Torgrößen sollen sicherstellen, dass die Feuerwehrfahrzeuge die Tore sicher passieren
können.

Für die Stellplatzgrößen 1 bis 3 betragen die Mindestmaße für die lichte Durchfahrtsbreite der Tore 3,6 m und die
Durchfahrtshöhe 4 m bzw. 4,5 m. Einengende Teile der Torkonstruktion sind bei der Planung zu berücksichtigen.

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände müssen bei der Planung der Torbreiten ggf. auch die Schleppkurven der Fahrzeuge
beachtet werden.

Ist sichergestellt, dass dauerhaft Feuerwehrfahrzeuge mit geringeren Fahrzeugabmessungen eingestellt werden, sind bei
Einhaltung der Sicherheitsabstände auch geringere Tormaße als oben angeführt zulässig. Dies kann für bestehende Gebäude
oder bei Nutzungsänderungen bedeutsam sein. Allerdings sind diese Tore dann auch zukünftig nur für solche kleineren
Fahrzeuge festgelegt.

Sofern es bei bestehenden Feuerwehrhäusern in Ausnahmefällen nicht möglich
ist, die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände durch Umbau zu erreichen, sind
die seitlich einengenden Gebäudeteile durch einen gelb-schwarzen Warnanstrich
nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu
kennzeichnen. Über die vorhandenen Gefährdungen und das darauf bezogene
Verhalten sind die Feuerwehrangehörigen zu unterweisen.

Der Alarmzugang zur Fahrzeughalle soll nicht durch die Hallentore erfolgen.
Insbesondere, wenn die oben aufgeführten seitlichen Sicherheitsabstände nicht
eingehalten sind, besteht dringender Handlungsbedarf für bauliche Maßnahmen,
wie z. B. die Schaffung eines separaten Alarmeinganges.

Werden Schlupftüren vorgesehen, sollen diese bodengleich beschaffen sein.

Kann die Fahrerin bzw. der Fahrer bei der Ausfahrt des Feuerwehrfahrzeuges vom
Fahrersitz aus die Schließkante des nach oben laufenden kraftbetätigten Tores
nicht einsehen, soll eine Signalanlage anzeigen, wenn die lichte
Durchfahrtshöhe freigegeben ist. Damit soll verhindert werden, dass ausfahrende Feuerwehrfahrzeuge mit dem Hallentor
kollidieren.

Anforderungen an Tore enthält die Arbeitsstättenregel ASR A1.7 „Türen und Tore“. Diese wird in der DGUV Information 208-022
„Türen und Tore“ näher erläutert.

An handbetätigte Tore werden u. a. folgende Anforderungen gestellt:

Torflügel müssen gegen unbeabsichtigtes Verlassen der Führungen und Hinauslaufen über ihre Endstellung hinaus
gesichert sein.
Senkrecht bewegte Torflügel sind durch Gegengewichte oder andere technische Einrichtungen (z. B. Antriebe, Federn) so
auszugleichen, dass sie sich nicht unbeabsichtigt schließen.
Senkrecht bewegte Flügel müssen mit Fangvorrichtungen gesichert sein, die beim Versagen der Tragmittel ein Abstürzen
der Flügel selbsttätig verhindern, wenn nicht durch andere technische Maßnahmen der Absturz verhindert ist.
Seitlich zu öffnende Torflügel müssen gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen gesichert werden können, z. B. durch
Wandhaken. Hier sind die Windkräfte gemäß DIN EN 12424 zu berücksichtigen.
Die Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen dürfen keine Stolperstellen bilden.
Erfolgt der Gewichtsausgleich von Torflügeln durch Gegengewichte, muss deren Laufbahn verkleidet sein.
Tore müssen mit Betätigungseinrichtungen versehen sein, die ein sicheres Bewegen der Flügel ermöglichen, z. B. durch
Griffe. Öffnungsriegel erfüllen diese Anforderung in der Regel nicht.
Lichtdurchlässige Flächen von Toren müssen bruchsicher oder gegen Eindrücken geschützt sein.
Flügel und Gelenkstellen müssen so ausgeführt sein, dass Quetsch- und Scherstellen vermieden sind.

Stand:03/2017
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Türen und Tore, DGUV Information 208-022
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A1.3
Türen und Tore, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A1.7
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1
Tore - Widerstand gegen Windlast, DIN EN 12424

Darüber hinaus werden an kraftbetätigte Tore u. a. folgende Anforderungen gestellt:

Quetsch- und Scherstellen müssen bis zu einer Höhe von 2,50 m so gesichert sein, dass Personen nicht gefährdet werden.
Das lässt sich z. B. erreichen durch

eine Torbetätigung mit einer manuellen Steuerung ohne Selbsthaltung (Totmannsteuerung), wenn die
Befehlseinrichtung so angeordnet ist, dass der Gefahrenbereich vom Bedienungsstandort aus vollständig eingesehen
werden kann,
die Begrenzung der Kräfte, die durch den Torflügel erzeugt werden, wenn er auf eine Person oder einen Gegenstand
auftrifft, auf 150 N oder
den Einbau von schaltenden Schutzeinrichtungen (druckempfindliche oder berührungslos wirkende
Schutzeinrichtungen), mit deren Hilfe die Bewegung des Tores im Gefahrfall sofort zum Stillstand kommt, z. B. durch
entsprechende Schaltleisten oder Lichtschranken. Die Schutzwirkung muss bei einem auftretenden Fehler erhalten
bleiben (redundante Sicherungen) oder der Fehler wird selbst erkannt (Selbsttestung), wodurch das Tor keine weitere
gefährliche Bewegung mehr durchführt.

Jedes Tor muss einen von den anderen Toren unabhängigen Antrieb haben. Elektrische Antriebe müssen über eine
Netztrenneinrichtung (z. B. Hauptschalter, geeignete Steckverbindungen) verfügen, mit der sie gegen irrtümliches oder
unbefugtes Bedienen gesichert werden können.
Das Öffnen von Hand ohne großen Kraftaufwand und mit gleicher Öffnungsgeschwindigkeit wie bei Kraftantrieb sowie das
Schließen von Hand (z. B. bei Stromausfall) muss möglich sein. Zur Handbetätigung müssen z. B. Klinken, Griffe,
Griffmulden oder Griffplatten vorhanden sein, wenn dafür keine entsprechenden Einrichtungen (z. B. Kurbeln oder
Haspelkettenantriebe) vorhanden sind.
Die Notentriegelung zur Handbetätigung muss ohne Hilfsmittel vom Boden der Fahrzeughalle aus möglich sein.

Gemäß DIN 14092-1 soll die mittlere Öffnungsgeschwindigkeit von Feuerwehrtoren mindestens 25 cm/s betragen. Dies gilt
auch für die Handbetätigung von Feuerwehrtoren.

Die Sicherheitseinrichtungen kraftbetätigter Tore sollen nach den Herstellerangaben, jedoch mindestens einmal jährlich, von
Sachkundigen geprüft werden. Die Ergebnisse der sicherheitstechnischen Prüfung sind aufzuzeichnen.

Auch handbetätigte Tore sind regelmäßig nach Herstellerangaben zu prüfen. Es empfiehlt sich, dies ebenfalls einmal jährlich
von einem dafür Sachkundigen durchführen zu lassen.

HinweisHinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Tore“ ist größtenteils der Ziffer 2.2.2 der DGUV-Information 205-008 „Sicherheit im
Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.
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Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle im Feuerwehrdienst werden in ihrer Häufigkeit
und Schwere meist unterschätzt. Aus diesem Grund sollen Fußböden keine
Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder gefährliche Schrägen aufweisen.
Fußböden müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher und
rutschhemmend sein.

Unter ebenen Bedingungen gelten in Räumen bereits Höhenunterschiede von
mehr als 4 mm als Stolperstelle. Bodenbeläge werden nach ihrer
Rutschhemmung in fünf „Bewertungsgruppen“ eingeteilt. Dabei ist „R 9“ die
Bewertungsgruppe mit den geringsten und „R 13“ die Bewertungsgruppe mit den
höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung (R). Zusätzlich wird bei
profilierten Belägen der Verdrängungsraum klassifiziert.
Hierbei hat „V 4“ den geringsten und „V 10“ den höchsten Verdrängungsraum (V).

In Feuerwehrhäusern sind Bodenbeläge folgender Bewertungsgruppen erforderlich (für NRW):
Abweichungen sind auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung möglich.

Fahrzeug-Stellplätze R 11

Waschhallen R 11 / V 4

Arbeitsgruben R 12 / V 4

Instandsetzungs- und Wartungsräume R 11

Lagerräume für Öle und Fette R 12 / V 6

Schlauchpflege R 12

Schulungsräume, Büros R 9

Teeküchen R 10

Sanitärräume R 10

Umkleideräume R 10

In Feuerwehrhäusern sind Bodenbeläge folgender Bewertungsgruppen erforderlich (für Niedersachsen):

Fahrzeug-Stellplätze R 12

Waschhallen R 11 / V 4

Arbeitsgruben R 12 / V 4

Instandsetzungs- und Wartungsräume R 11

Lagerräume für Öle und Fette R 12 / V 6

Schlauchpflege R 12

Schulungsräume, Büros R 9

Teeküchen R 10

Sanitärräume R 10

Umkleideräume R 10

Wichtig für die Trittsicherheit ist auch, dass die Bewertungsgruppen der Bodenbeläge von benachbarten Räumen und
Bereichen nur um eine Bewertungsgruppe variieren dürfen.

In Fahrzeughallen kann die Trittsicherheit im Bereich der Verkehrswege unter anderem dadurch gewährleistet werden, dass das
Ableiten von anfallendem Wasser über Verkehrswege vermieden wird. Eine geeignete Maßnahme ist die Planung von
Ablaufrinnen oder Einläufe, die mittig unter der Fahrzeuglängsachse angeordnet werden. Dabei ist ein Gefälle von mindestens 2
% einzuplanen. Ob die Abführung des anfallenden Wassers über einen Koaleszenzabscheider zu erfolgen hat, ist mit der
zuständigen Behörde zu klären.

Stand:03/2021
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Quellen

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), § 3a Abs. 1
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV), Abschn. 1.5 des Anhangs, Abs. 2
Fußböden, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A1.5/1,2, Abschnitt 3.4
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008

Türen im Verlauf von Alarmwegen, die nicht Notausgangstüren sind, sollten in Laufrichtung aufschlagen. Türen von
Notausgängen müssen in Fluchtrichtung (also aus dem Gebäude heraus) aufschlagen.

Ist der Notausgang gleichzeitig Alarmeingangstür, bietet sich bei ausreichend großen Eingangsbereichen die Installation einer
zweiflügligen Tür an. Deren erster (regelmäßig betätigter) Flügel kann dann in Laufrichtung der Feuerwehrangehörigen (nach
innen) aufschlagen, während sich der andere ggf. feststehende und über Panikriegel zu betätigende Flügel nach außen öffnen
lässt.

Für Glas in Türen im Feuerwehrhaus ist bruchsicheres Glas (Sicherheitsglas VSG
oder ESG) zu verwenden oder ihre Glasflächen sind gegen Eindrücke zu schützen

(ASR A1.7)1474. Dies gilt auch für andere nicht bruchsichere Materialien.
Drahtglas ist kein Sicherheitsglas.

Türen, die zu mehr als drei Vierteln ihrer Fläche aus einem durchsichtigen
Werkstoff bestehen, müssen in Augenhöhe so gekennzeichnet sein, dass sie
deutlich wahrgenommen werden können. Das lässt sich z. B. durch Bekleben
oder Einschleifen von Konturen erreichen.

HinweisHinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Türen und Türverglasungen im
Feuerwehrhaus“ ist der Ziffer 2.1.5 der DGUV-Information 205-008 „Sicherheit
im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.

Stand:02/2019
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Das Thema Umkleideräume beinhaltet folgende Themen:

Sanitär- und Umkleideräume / Schwarz-Weiß-Trennung
Umkleideräume in bestehenden Feuerwehrhäusern in NRW
Ausstattung von Umkleideräumen in Feuerwehrhäusern in NRW
Auszug aus einer Rechtsprechung zum Arbeitsstättenrecht 
Rechtsprechung zum Arbeitsstättenrecht
„Betreiben“ einer Arbeitsstätte

Stand:11/2020
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In Bezug auf den erforderlichen Umkleidevorgang im Einsatzfall (Anlegen der
persönlichen Schutzausrüstung - PSA) der Freiwilligen Feuerwehren und
die sittliche Unzumutbarkeit sittliche Unzumutbarkeit ist auch eine Analyse der arbeitsstättenrechtlichen
Fachliteratur angezeigt:

(…) So wird die für die  Einrichtung von Umkleideräumen Einrichtung von Umkleideräumen erforderliche
UnzumutbarkeitUnzumutbarkeit (…) unter dem Aspekt der sittlichen UnzumutbarkeitAspekt der sittlichen Unzumutbarkeit  gerade
damit begründetbegründet, dass „zum Tragen der Arbeitskleidung mehr als nur eine Jackemehr als nur eine Jacke
oder Mantel abgelegt werden“oder Mantel abgelegt werden“ muss (Wiebauer in Landmann / Rohmer GewO,
ArbStättV, Anhang der ArbStättV Rn. 66). (…)

Die Trennung der KleiderschränkeDie Trennung der Kleiderschränke  für Arbeitskleidung und Schutzkleidung von
jenen für persönliche Kleidung und Gegenstände ist schließlich Gegenstand von Satz 4, wobei die Trennung daran gekoppelt
ist, dass „die UmständeUmstände dies erfordern“.

Was die konkrete Ausgestaltung der UmkleideräumeAusgestaltung der Umkleideräume  anbetrifft, sind die Vorgaben zur räumlichen Anordnung der Räume gemäß
Punkt 7.2 Abs. 4 Arbeitsstättenrichtlinie Sanitärräume (ASR) A 4.1 zu beachten.

Danach wird auf Punkt 6.1 Abs. 5 ASR A 4.1 verwiesen. (…) Die Anforderungen an die Abmessungen der Bewegungsfläche inBewegungsfläche in
den Umkleideräumen den Umkleideräumen sind in Punkt 7.3 ASR A 4.1 geregelt: Nutzen mehrere Beschäftigte die Umkleideräume gleichzeitig, muss
für jeden Beschäftigten eine Bewegungsfläche von 0,5 m² im Raum vorhanden sein. Zusätzlich sind Verkehrswege zu
berücksichtigen (weitere Informationen siehe ASR A 1.8 „Verkehrswege“).

Sodann wird in Punkt 7.4 ASR A 4.1 u. a. die Ausstattung der UmkleideräumeAusstattung der Umkleideräume  mit Sitzgelegenheiten (Abs. 1), Vorrichtungen zum
Trocknen von feuchter Arbeits- und Schutzkleidung (Abs. 5), sowie Abfallbehältern, Spiegeln und Kleiderablagen (Abs. 6)
konturiert. Vorgaben zur Lüftung von Umkleideräumen sind Gegenstand des Punkts 7.1 Abs. 1 ASR A 4.1. Gemäß Punkt 7.1 ASR
A 4.1 sind Umkleideräume „in Abhängigkeit von der Häufigkeit der Nutzung zu reinigen und bei Bedarf zu desinfizieren“. (…)
Die Regelung in Punkt 7.4 Abs. 2 Satz 3 ASR A 4.1 wiederum nimmt Bezug auf Nr. 4.1 Abs. 3 Satz 4 des Anhangs der ArbStättV.
(Schucht in Kollmer/Wiebauer/Schucht ArbStättV, ArbStättV Anh. 4 Rn. 22, 23, 24; 2019). (…)

Nutzen mehrere Beschäftigte die Umkleideräume gleichzeitiggleichzeitig, muss für jeden Beschäftigten eine Bewegungsfläche von 0,5 m²
im Raum vorhanden sein. Zusätzlich sind Verkehrswege zu berücksichtigen (weitere Informationen siehe ASR A 1.8
„Verkehrswege“). (Nr. 7.3 ASR A 4.1 Sanitärräume).

Im Einsatzfall der Feuerwehren werden Umkleideräume gleichzeitig benutzt, dies liegt klar auf der Hand. Denn eine zeitlich
getrennte Nutzung eines Umkleideraums dürfte in Feuerwehrhäusern nicht möglich sein. Grund dafür ist insbesondere der hohe
Zeitdruck durch einzuhaltende „Eintreffzeiten“, die zum Beispiel im Brandschutzbedarfsplan der Stadt oder Gemeinde
festgelegt wurden.

Ein Einsatzszenario in dem sich in einem Umkleideraum eines Feuerwehrhauses zunächst die Damen des Löschzugs und
danach, nach dem Verlassen des Umkleideraums, sich die Herren ankleiden ist realistisch kaum vorstellbar und scheidet
demnach aus.

Eine Nichtaufnahme von Damen in die Freiwillige Feuerwehr aufgrund einer fehlenden Damenumkleide (Umkleideraum) dürfte
nach hiesiger Einschätzung aus Gründen der Gleichbehandlung ausscheiden.

Zu der Zusammensetzung der „Belegschaft“ hinsichtlich Geschlecht und Alter bei der Gefährdungsbeurteilung (…): Eine
Festlegung, im Unternehmen nur Männer einzustellen, um Kosten für Arbeitsschutzmaßnahmen zu sparen, ist nicht mit dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vereinbar (Leitlinien zur Gefahrstoffverordnung; Stand: Oktober 2018; LV 45 A 1.9
(Aufl. 2008: A1.8); Seite 5).

Stand:11/2020
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In der DGUV Information Sicherheit im Feuerwehrhaus (DGUV I 205-008)DGUV Information Sicherheit im Feuerwehrhaus (DGUV I 205-008)  ist im
Bild 33 auf Seite 27 der Umkleidebereich für zwei Feuerwehrangehörige Umkleidebereich für zwei Feuerwehrangehörige mit einer
Fläche, inkl. Spinden, von 1,2 m² (siehe auch DIN 14092-1) sehr anschaulich
und praxisgerecht abgebildet. Diese Information ist auch für Architekten und
Planer sehr hilfreich.

Dass diese Hinweise keine Neuerungen sind wird bei einem Blick in die
Vorgängerversion der jetzigen ASR A 4.1 deutlich. Denn bereits im Jahre 1976
wurden in der (damaligen) Arbeitsstättenrichtlinie „Umkleideräume“ (ASR 34/ 1-
5; Ausgabe Juni 1976) konkretisierend zum § 43 Abs. 1-5 der (damaligen)
Arbeitsstättenverordnung detaillierte Anforderungen an Umkleideräume
aufgeführt.

Auf die Regelungen zur „Auftragsvergabe“„Auftragsvergabe“ zum Beispiel zur Planung von
Einrichtungen (somit z. B. auch Feuerwehrhäuser) in § 5 DGUV Vorschrift 1 und
dazu erläuternd, Nr. 2.4.1 DGUV Regel 100-001 Grundsätze der Prävention, sei
an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen. Einrichtungen sind insbesondere GebäudeGebäude oder Gebäudeteile und die für deren
Betrieb notwendige Gebäudetechnik sowie die darin zu installierenden bzw. installierten Arbeitsmittel und Anlagen. (…)
Bereits bei der Planung von Einrichtungen oder Arbeitsverfahren sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes zu berücksichtigen.Bereits bei der Planung von Einrichtungen oder Arbeitsverfahren sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes zu berücksichtigen.
Versäumnisse hierbei können im späteren Betrieb oft nur mit großem Aufwand behoben werdenVersäumnisse hierbei können im späteren Betrieb oft nur mit großem Aufwand behoben werden (Nr. 2.4.1 DGUV Regel 100-
001).

Zur Aufbewahrung der Kleidung muss für jeden Beschäftigten eine ausreichend große, belüftete und abschließbare Einrichtung
mit Ablagefach vorhanden sein. Werden Schränke bereitgestellt, ist ein Mindestmaß von 0,30 m x 0,50 m x 1,80 m (B x T x H)
einzuhalten. Ist für persönliche Kleidung sowie für Arbeits- und Schutzkleidung eine getrennte Aufbewahrung erforderlich, sindIst für persönliche Kleidung sowie für Arbeits- und Schutzkleidung eine getrennte Aufbewahrung erforderlich, sind
zwei derartige Schrankteile oder ein geteilter Schrank in doppelter Breite notwendig.zwei derartige Schrankteile oder ein geteilter Schrank in doppelter Breite notwendig.

Sind die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit stark geruchsbelästigenden Stoffen oder einer sehr starken Verschmutzung
ausgesetzt, muss eine räumliche Trennung der Arbeits-, Schutzkleidung und persönlichen Kleidung vorhanden sein (Schwarz- (Schwarz-
Weiß-Trennung).Weiß-Trennung).

Eine räumliche Schwarz-Weiß-Trennung räumliche Schwarz-Weiß-Trennung  kann in Abhängigkeit der Gefährdung durch zwei mit einem Waschraum verbundene
Umkleideräume oder durch ein mit dem Arbeitsbereich verbundenen Schleusensystem zum An- und Ablegen der Arbeits- und
Schutzkleidung erfolgen. Auf die Sonderregelungen in der GefStoffV und der BioStoffV wird hingewiesen.

Bei Umkleideräumen mit mehreren Zugängen sollen Ein- und Ausgänge getrennt sein. Wenn die Umkleideräume für eine
gleichzeitige Benutzung durch mehr als 100 Beschäftigte bestimmt sind, müssen die Ein- und Ausgänge getrennt sein.

Für Arbeits- und Schutzkleidung, die bei der Tätigkeit feucht geworden ist, muss eine Trocknung bis zur nächsten Verwendung
möglich sein, gegebenenfalls auch außerhalb des Umkleideraumes, z. B. in einem ausreichend belüfteten Trockenraum oder
mit elektrisch betriebenen Trockenschränken. (…). (Nr. 7.4 Abs. 2, 3, und 5 ASR A 4.1 Sanitärräume). Alternativ wäre auch
trockene Tauschkleidung denkbar.
Feuchte Schutzjacken können im Einsatzfall z. B. im Innenangriff schnell zu einer Gefahr werden, wenn es zu einem
Wärmedurchschlag kommt. Verbrühungen können dann die Folge sein.

Es ergibt auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten keinen Sinn, die sehr hochwertige und teure persönliche
Schutzausrüstung z. B. in schlecht geheizten Feuerwehrhäusern irgendwo in der Fahrzeughalle aufzuhängen. Mancherorts
wurde sogar bereits Schimmelbefall an Schutzjacken gemeldet. Auch die Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) kann persönliche
Schutzausrüstung z.B. in Fahrzeughallen schädigen.

Für alle Sanitärräume im Sinne des Punkts 3.1 ASR A 4.1 und damit auch für die Umkleideräume gelten die
allgemeinen Anforderungen an ihre Einrichtung und ihren Betrieb Anforderungen an ihre Einrichtung und ihren Betrieb  gemäß Punkt 4 ASR A 4.1 („Allgemeines“(„Allgemeines“). Zu den
allgemeinen Vorgaben gehören insbesondere das Verbot der Zweckwidrigen NutzungZweckwidrigen Nutzung der Sanitärräume (Abs. 1), Vorgaben zur
lichten Höhe (Abs. 2) und zur Einsicht von außen (Abs. 3), zur Beleuchtung (Abs. 4) und Lufttemperatur (Abs. 5), zur
Kennzeichnung (Abs. 8), zum Geruchsverschluss (Abs. 9), zu den Heizeinrichtungen (Ab. 11), zur Reinigung des Schuhwerkszur Reinigung des Schuhwerks
(Abs. 12) und zur Be- und Entlüftung (Abs. 13).

Durch den Unternehmer muss dieser möglicherweise bestehende Umstand in seiner verpflichtend zu dokumentierenden verpflichtend zu dokumentierenden
GefährdungsbeurteilungGefährdungsbeurteilung betrachtet werden. Denn in der Gefährdungsbeurteilung muss auch geprüft werden, ob die
Arbeitsstätte (hier Feuerwehrhaus) den Anforderungen der ArbStättV und deren konkretisierenden (und verpflichtenden)
Anhang entspricht. Wird keine Gefährdungsbeurteilung erstellt, so kann dies (spätestens im Schadensfall) zu Lasten des
Trägers der Feuerwehr gehen, da Pflichten missachtet wurden.
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Quellen

Grundsätze der Prävention, DGUV Vorschrift 1
Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Feuerwehren, DGUV Regel 105-049
Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)
Richtlinie 89/654/EWG

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und  betrieben betrieben werden, dass Gefährdungen für die
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst gering
gehalten werden (…). (§ 3a Abs. 1 Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten).

Sofern keine Umkleideräume vorhanden sind, muss jedem Beschäftigten „mindestens eine Kleiderabgabe zur Verfügung„mindestens eine Kleiderabgabe zur Verfügung
stehen“stehen“. Diese arbeitsstättenrechtliche Vorgabe folgt (weiterhin) aus Nr. 3.3 des Anhangs der ArbStättV, der sich mit dem
Thema „Ausstattung“ befasst. Was schließlich die Erreichbarkeit räumlich voneinander getrennter Wasch- und Umkleideräume
anbelangt, gilt weiterhin Abs. 4, sodass sie untereinander leicht erreichbar sein müssen (vgl. Schucht in
Kollmer/Wiebauer/Schucht ArbStättV, ArbStättV Anh. 4 Rn. 22, 23, 24; 2019).

Eine ergänzende Anmerkung zu der Formulierung:  „Sofern keine Umkleideräume vorhanden sind“ „Sofern keine Umkleideräume vorhanden sind“ . Dies kann natürlich nur natürlich nur
geltengelten, wenn die Umkleideräume auch nicht erforderlich sind) (vgl. Richtlinie 89/654/EWG „EU-Arbeitsstättenrichtlinie“,
Anhang I Ziffer 18.1.4). So die MindestanforderungenMindestanforderungen der EU-Arbeitsstättenrichtlinie, die nicht noch weiter unterschritten die nicht noch weiter unterschritten
werden dürfen.werden dürfen.

Wenn Umkleideräume nach Ziffer 18.1.1. nicht erforderlich sind, muss für jeden Arbeitnehmer eine Kleiderablage vorhanden
sein (Ziffer 18.1.4 Richtlinie 89/654/EWG).

Den Arbeitnehmern sind geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn sie bei ihrer Tätigkeit besondereDen Arbeitnehmern sind geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn sie bei ihrer Tätigkeit besondere
Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen aus gesundheitlichen oder sittlichen Gründen nicht zuzumuten ist, sich in einemArbeitskleidung tragen müssen und es ihnen aus gesundheitlichen oder sittlichen Gründen nicht zuzumuten ist, sich in einem
anderen Raum umzukleiden. (…) (Ziffern 18.1 und 18.1.1 Richtlinie 89/654/EWG, 1989)anderen Raum umzukleiden. (…) (Ziffern 18.1 und 18.1.1 Richtlinie 89/654/EWG, 1989). Die Unzumutbarkeit wurde in diesem
Text bereits eingehend erläutert.

Weil im Einzelfall evtl. Umbaumaßnahmen oder gar Neubaumaßnahmen durch die kommunale Verwaltung erforderlich werden
könnten, soll kurz auf die „Kostenbelastung“„Kostenbelastung“ eingegangen werden.

Es folgt ein Auszug aus einer Drucksache des Bundestags zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie
Arbeitsschutz, weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien und auch zu der Kostenbelastung öffentlicher Arbeitgeber:Kostenbelastung öffentlicher Arbeitgeber:

Die privaten und öffentlichen Arbeitgeberöffentlichen Arbeitgeber werden allenfalls in geringem Umfang belastet. Der Aufwand ist davon abhängig,geringem Umfang belastet. Der Aufwand ist davon abhängig,
inwieweit bereits ein dem umzusetzenden EG-Recht entsprechender Arbeitsschutz praktiziert wird; der öffentliche Arbeitgeberinwieweit bereits ein dem umzusetzenden EG-Recht entsprechender Arbeitsschutz praktiziert wird; der öffentliche Arbeitgeber
ist nach EG-Recht schon heute zur Beachtung der Arbeitsschutzrichtlinien verpflichtetist nach EG-Recht schon heute zur Beachtung der Arbeitsschutzrichtlinien verpflichtet (…). (Deutscher Bundestag, Drucksache
13/3540, Seite 2, D. Kosten, 22.01.1996).

In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die Regelungen der Richtlinie 89/654/EWG, 1989 hingewiesen!

In Bezug auf die Regelungen der ArbStättV in Verbindung mit dem Regelwerk der Unfallkasse NRW und der DGUV wird auch
ausdrücklich auf die bereits seit vielen Jahren bestehenden Beratungspflichten der Fachkräfte für Arbeitssicherheit Fachkräfte für Arbeitssicherheit
hingewiesen.

Kommentare:Kommentare:
Arbeitsstätten, Opfermann/Streit
ArbStättV, Wiebauer/Kollmer in Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, September 2013
ArbStättV, Kollmer, Arbeitsstättenverordnung, 3. Auflage 2009
ArbStättV, Kollmer/Wiebauer/Schucht ArbStättV;4. Auflage 2019
Gewerbeordnung, Landmann / Rohmer GewO, ArbStättV
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Quellen

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Rechtsprechung: Verwaltungsgericht Münster (Aktenzeichen: 9 K 1985/15; 22.06.2016); Oberverwaltungsgericht NRW
(Aktenzeichen: 8 A 1648/16; 17.01.2018)

(„Die Aufschlagrichtung der Notausgangstür“) und auch klarstellend zum(„Die Aufschlagrichtung der Notausgangstür“) und auch klarstellend zum
BestandsschutzBestandsschutz

Mittlerweile haben mehrere Gerichte richtungsweisende Urteile zum sicheren
Betrieb von Arbeitsstätten verkündet, die ebenfalls in diesem Portal näher
erläutert werden sollen.

Nachfolgend wird ein kleiner Auszug aus Verwaltungsgerichtsverfahren
wiedergegeben, der erfahrungsgemäß aufgrund vieler Gespräche mit Gemeinden
bereits an dieser Stelle als angebracht erscheint.

Zur aktuellen Rechtsprechung zu der hohen Bedeutung der ArbStättV wird
auszugsweise auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Münster (VG
Münster, 9 K 1985/15 vom 22.06.2016) und die nachfolgende, bestätigende,
rechtskräftige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts NRWOberverwaltungsgerichts NRW (OVG NRW, 8 A 1648/16 vom 17.01.2018) zur
Aufschlagrichtung von Notausgangstüren, also insbesondere zur ArbStättVArbStättV, aufmerksam gemacht:

(…) „Die Systematik der (normativen) ArbStättV(normativen) ArbStättV ist (…) dergestalt angelegt, dass sich u.a. im Anhang der ArbStättV detaillierte,u.a. im Anhang der ArbStättV detaillierte,
überwiegend zwingende (Muss)Vorgaben finden, die der Arbeitgeber grds. umsetzen mussüberwiegend zwingende (Muss)Vorgaben finden, die der Arbeitgeber grds. umsetzen muss (insoweit hat bereits der
Verordnungsgeber auf abstrakt genereller Ebene die Abwägung zwischen den verfassungsrechtlichen Positionen aus Art. 14
Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG vorgenommen) (…)“, (…). Auf baurechtlichen Bestandsschutz kann sich die Klägerin im
Arbeitsschutzrecht von vornherein nicht berufen (…).

Hinweis:Hinweis:

Art 14 Abs. 1 unseres Grundgesetzes lautet: Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken
werden durch die Gesetze bestimmt.
Art 2 Absatz 2 Satz 1 unseres Grundgesetzes lautet: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. (…).

Stand:11/2020
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Quellen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Im Hinblick auf das „Betreiben“  „Betreiben“ der Arbeitsstätte verlangt § 3 a Abs. 1 ArbStättV
betriebliche Regelungen für die sicherheits- und gesundheitsgerechte Benutzung
und Instandhaltung der Arbeitsstätte (…) (3 ArbStättV Rn. 49, Kohte / Faber
Feldhoff, Gesamtes Arbeitsschutzrecht, 2018).

Der Anhang der ArbStättVAnhang der ArbStättV  konkretisiert die Generalklausel Generalklausel des § 3 a Abs. 1
ArbStättV. Dabei handelt es sich z. B. um Anforderungen an Sanitärräume Anforderungen an Sanitärräume  (…).
Die Anwendung des Anhangs verlangt eine eingehende GefährdungsbeurteilungGefährdungsbeurteilung,
durch die die zumeist mit unbestimmten Rechtsbegriffen umschriebenen
Schutzziele und Anforderungen zu konkreten betrieblichen
Beurteilungsmaßstäben und Arbeitsschutzmaßnahmen „heruntergebrochen“
werden.

Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe, zu der nicht selten  fachliche Unterstützung fachliche Unterstützung benötigt werden wird, da die Maßnahmen
entsprechend § 4 Nr. 3 ArbSchG, § 3 a Abs. 1 Satz 2 ArbStättV den Stand von TechnikStand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie
sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen haben. Eine wesentliche Hilfestellung bietet
dabei das Technische Regelwerk des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA), auf das § 3 a Abs. 1 Satz 2 ArbStättV ausdrücklich
verweist (3 ArbStättV Rn. 52, Kohte / Faber Feldhoff, Gesamtes Arbeitsschutzrecht, 2018).
Der aktuelle Stand der Arbeitsstättenrichtlinien ist kostenlos auf den Internetseiten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin unter www.baua.de einsehbar.

Kommentare:Kommentare:

Gesamtes Arbeitsschutzrecht, Kohte / Faber Feldhoff, 2018

Stand:11/2020
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Um Kontaminationen zu beseitigen, die nicht bereits an der Einsatzstelle vom Körper entfernt werden konnten, ist auch die
Hygiene im Feuerwehrhaus von Bedeutung. Dazu ist es erforderlich, dass Sozialräume bedarfsgerecht zur Verfügung stehen.
Entsprechend der „Größe“ der Feuerwehr sollen Wasch- und Duschmöglichkeiten, Toiletten und Umkleideräume vorgehalten
werden. Zur Ausstattung gehören u. a. Waschbecken zur hygienischen Händereinigung mit Seifenspendern und
Einmalhandtüchern. Verschmutzte Einsatzkleidung soll nicht mit der Privatkleidung direkt in Kontakt kommen. Deshalb sollten
diese getrennt gelagert werden (Schwarz-Weiß-Trennung). Hierfür sind geeignete bauliche und organisatorische Maßnahmen
zu treffen.

Der Arbeitgeber hat solche Arbeitsräume bereitzustellen, die eine ausreichende Grundfläche und Höhe sowie einen
ausreichenden Luftraum aufweisen.[2213]

ToilettenräumeToilettenräume

Der Arbeitgeber muss in Feuerwehrhäusern Toilettenräume bereitstellen.

Die Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume müssen für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige jeweils getrennt
eingerichtet werden, oder in Abhängigkeit einer geringen Mitarbeiterzahl muss eine getrennte Nutzung ermöglicht werden (ASR
A4.1, Tab. 2).

Die Toilettenräume müssen abschließbar und mit einer ausreichenden Anzahl von Toilettenbecken und
Handwaschgelegenheiten ausgestattet sein. Insbesondere aus Gründen der Hygiene müssen sich die Toilettenräume in der
Nähe von Wasch- und Umkleideräumen befinden. In Toilettenräumen muss mindestens ein Abfallbehälter mit Deckel
vorhanden sein.

UmkleideräumeUmkleideräume

Der Arbeitgeber hat insbesondere aufgrund der Arbeitsstättenverordnung
(ArbStättV, 2010) und der Biostoffverordnung (BioStoffV)
„dafür zu sorgen, dass vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeiten vorhanden sind […]. Die Beschäftigten haben die
bereitgestellten Umkleidemöglichkeiten zu nutzen.“ [2214]

Die persönliche Schutzausrüstung von Feuerwehrangehörigen kann im Einsatz durch den Kontakt mit gefährlichen und
gesundheitsschädlichen Stoffen kontaminiert werden. Daher muss aus hygienischen Gründen eine gesonderte Aufbewahrung
der persönlichen Schutzausrüstung, getrennt von der Privatkleidung, erfolgen (sogenannte „Schwarz-Weiß-Trennung“).

Feuerwehrhäuser werden somit sicherheitsgerecht betrieben, wenn baulich
getrennte Umkleideräume mit einer ausreichenden Grundfläche bereitgestellt
werden.
Es sind nach Geschlechtern getrennte Umkleideräume einzurichten. Eine
ausreichende Grundfläche liegt vor, wenn für jede eingesetzte Einsatzkraft eine
Fläche von 1,2 m² berücksichtigt wird. Umkleideräume müssen sichtgeschützt
eingerichtet werden. Es sind Sitzgelegenheiten bereitzustellen.

Umkleideräume, Wasch- und Duschmöglichkeit sind zwischen der Fahrzeughalle
und dem Verwaltungstrakt einzurichten. Zwischen Wasch- und Umkleideräumen
ist ein direkter Zugang erforderlich. So kann eine Verschleppung von
Kontaminationen nach Einsätzen wirksam vermieden werden.

„Zur Aufbewahrung der Kleidung muss für jeden Beschäftigten eine ausreichend
große, belüftete und abschließbare Einrichtung mit Ablagefach vorhanden sein.
Werden Schränke bereitgestellt, ist ein Mindestmaß von 0,30 m x 0,50 m x 1,80
m (B x T x H) einzuhalten. Ist für persönliche Kleidung sowie für Arbeits- und Schutzkleidung eine getrennte Aufbewahrung
erforderlich, sind zwei derartige Schrankteile oder ein geteilter Schrank in doppelter Breite notwendig.“ [1905]

In Umkleideräumen müssen Abfallbehälter und Spiegel zur Verfügung gestellt werden. Umkleideräume sind auch erforderlich,
wenn eine Absaugung der Dieselmotorabgase bei Löschfahrzeugen erfolgt.

In Feuerwehrhäusern müssen somit baulich getrennte und beheizbare Umkleideräume zur Verfügung gestellt werden. Den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann nicht zugemutet werden, sich in einem anderen Raum umzukleiden. Falls männliche
und weibliche Mitarbeiter beschäftigt werden sollen, muss dies bei der Raumzuteilung berücksichtigt werden.

Zur Vermeidung eines Krebsrisikos insbesondere durch Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) z. B. nach
Brandbekämpfungen in Innenräumen mit Rußbeaufschlagung der PSA stehen technische Schutzmaßnahmen wie z. B. bauliche
Trennungen der Umkleideräume ganz besonders im Fokus.

Stand:06/2022
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Quellen

Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung auf der Basis einer Gefährdungsbeurteilung für Einsätze bei deutschen
Feuerwehren, DGUV Information 205-014
Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege, Technische Regel für Biologische
Arbeitsstoffe, TRBA 250, Ziff. 4.1.1
Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege, Technische Regel für Biologische
Arbeitsstoffe, TRBA 250, Ziff. 4.1.8
Raumtemperatur, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A3.5, Ziff. 4.2
Lüftung, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A3.6
Sanitärräume, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A4.1, Ziff. 6.3
Sanitärräume, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A4.1, Ziff. 7.4
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

Weiterhin muss eine fachgerechte und den Anforderungen des Herstellers
entsprechende Reinigung der kontaminierten Einsatzkleidung erfolgen. Dazu
sind geeignete Lager- und Transportmöglichkeiten, die eine
Kontaminationsverschleppung und Ausdünstung verhindern, im Schwarzbereich
des Feuerwehrhauses vorzuhalten.

HandwaschplatzHandwaschplatz

Den Beschäftigten sind leicht erreichbare Handwaschplätze mit fließendem
warmem und kaltem Wasser, Spendern für Hautreinigungsmittel und
Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. [2214]

DuschräumeDuschräume

In Feuerwehrhäusern muss zur Körperreinigung eine ausreichende Anzahl
geeigneter und beheizbarer Dusch- und Waschräume zur Verfügung gestellt
werden. „Duschplätze müssen eine Mindestgrundfläche von 1 qm haben, wobei das Mindestmaß einer Seite 900 mm nicht
unterschreiten darf.“ [1905]

Der Arbeitsstättenregel ASR A 4.1 können Skizzen und Tabellen entnommen
werden, die es insbesondere Bauplanern ermöglichen, funktionsgerechte
bauliche Anlagen zu erstellen.

Die Mindestanzahl von Wasch- und Duschplätzen ist durch den Arbeitgeber im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung selbstständig zu ermitteln. Für weibliche
Einsatzkräfte sind mindestens ein WC und ein Waschbecken bereitzustellen. Für
männliche Einsatzkräfte sind mindestens ein WC, zwei Urinale und ein
Waschbecken zur Verfügung zu stellen.

Temperaturen in SanitärräumenTemperaturen in Sanitärräumen

„In Bereitschafts- und Sanitärräumen muss während der Nutzungsdauer eine
Lufttemperatur von mindestens +21 °C herrschen.“ [1586]

„Die Sanitärräume (Umkleide-, Wasch-, Dusch- und Toilettenräume) müssen
auch außerhalb der üblichen Heizperiode beheizbar sein. Umkleide min. +22 °C,
Wasch- und Duschräume min. +24 °C.“ [1615]
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In NRW dürfte in den Kommunalverwaltungen erfahrungsgemäß nicht allerorts
bekannt sein, welche konkreten Anforderungen der Verordnungsgeber (Bund)
durch die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und die Unfallkasse NRW an
Sanitärräume und somit auch konkret an Umkleideräume in Feuerwehrhäusern
stellt.

Die ArbStättV ist aufgrund einer speziellen Inbezugnahme durch die
Unfallverhütungsvorschrift (UVV) DGUV Vorschrift 1 durch die Trägerinnen und
Träger der Feuerwehren in NRW auch für kommunale Feuerwehrhäuser
anzuwenden.

In der ArbStättV wurde Erfahrungswissen gebündelt und sogar als Vorlage zu der
Richtlinie 89/654/EWG des Rates über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten verwendet.
Die ArbStättV ist auch für Städte und Gemeinden und „Träger der Feuerwehr“ verbindlich!

In diesem Portal wird auszugsweise z. B. das Regelwerk erläutert, in dem ein (baulich) getrennter Umkleideraum für
Arbeitsstätten (hier Feuerwehrhäuser) gefordert wird.

Diese Informationen wurden auch seit vielen Jahren in Schulungen der Unfallkasse NRW z. B. für die Sicherheitsbeauftragten
der Feuerwehren vermittelt. Seit vielen Jahren stehen auch die Fachkräfte für ArbeitssicherheitFachkräfte für Arbeitssicherheit (nicht gemeint ist der
Sicherheitsbeauftragte der Feuerwehr) den Trägerinnen und Träger der Feuerwehr in beratender Funktion im Hinblick auf die
Anforderungen der ArbStättV zur Verfügung. Diese stellen bei aktiver Einbindung eine fachkundige Beratung sicher.

Zunächst hilft eine Betrachtung des § 2 Abs. 1 der UVV Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1) mit dem ausdrücklichen
Verweis auf das staatliche Regelwerkstaatliche Regelwerk (hier insbesondere die ArbStättVArbStättV) und natürlich die DGUV Vorschrift 49 Feuerwehren (UVV
Feuerwehren) weiter. Die Vorschriften der UVV DGUV Vorschrift 1 sind auch für die Trägerinnen und Träger der Feuerwehr
(„Unternehmer“) in NRW verbindlich. Die Unternehmerin oder der Unternehmer (also nicht die Leitung der Freiwilligen
Feuerwehr) ist folglich dafür verantwortlich, dass die Feuerwehrhäuser insbesondere gemäß den hier beschriebenen
Regelwerken eingerichtet und betrieben werden.

Die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr ist jedoch aufgefordert, dem Träger oder der Trägerin der Feuerwehr erkannte Anlässe für
die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung zu melden. Sinnvollerweise sind die Leitung und evtl. weiteres Fachpersonal der
Feuerwehr bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung zur Beratung hinzu zu ziehen. Erforderlichenfalls hat sich die
Unternehmerin oder der Unternehmer bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 der DGUV Vorschrift 49
„Feuerwehren“ beraten zu lassen. Diese Beratung soll z. B. durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit (vorzugsweise mit
Kenntnissen im Feuerwehrbereich), usw. erfolgen. Gerade die Fachkraft für Arbeitssicherheit kann die systematische
Vorgehensweise bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung erläutern und steht mit ihrem Fachwissen bei der Suche nach
geeigneten Maßnahmen beratend zur Seite. (vgl. DGUV Information 205-021 Leitfaden zur Erstellung einer
Gefährdungsbeurteilung im Feuerwehrdienst, Seite 12).

Bei einem weiteren Blick in das feuerwehrspezifische Regelwerk, der UVV Feuerwehren, ergibt sich folgendes zum § 12
UVV Feuerwehren:

Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass bauliche Anlagen so eingerichteteingerichtet sind
und betrieben betrieben werden, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen
vermieden werden sowie Feuerwehreinrichtungen und persönliche Schutzausrüstungpersönliche Schutzausrüstung sicher untergebracht, sicher untergebracht, bewegt oder oder
entnommenentnommen werden können. (…). Bauliche Anlagen  müssen müssen so gestaltet und eingerichtet sein, dass eine Gefährdung
insbesondere durch SchadstoffeSchadstoffe von der Einsatzstelle und eine KontaminationsverschleppungKontaminationsverschleppung vermieden ist (§ 12 Abs. 1
und 3 UVV Feuerwehren).

Klarstellend wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine Dekontamination an der Einsatzstelle (vgl. Feuerwehr-
Dienstvorschrift 500; FwDV 500) keinesfalls die weiterhin erforderlichen Umkleideräume in Feuerwehrhäusern erübrigen. Die
Gründe dafür werden in diesem Portal eingehend erläutert.

Wie so oft hilft also zunächst ein Blick in das feuerwehrspezifische Regelwerk und die spezielle, seit mehreren Jahrzehnten
bewährte Normung (vgl. DIN 14092 Feuerwehrhäuser) um Feuerwehrhäuser sicherheitsgerecht auch in Bezug auf
UmkleideräumeUmkleideräume einzurichten, zu betreiben oder zu planen.

In Bezug auf den nur relativen BestandsschutzBestandsschutz im Arbeitsstättenrecht wird besonders auf die ausführlichen Veröffentlichungen
zu dem Thema in diesem Portal hingewiesen. Weiterhin wird auf die Berichte zur PflichtenübertragungPflichtenübertragung im Arbeitsschutz
hingewiesen, die in diesem Kontext interessant sein dürften. Es ist sinnvoll, dass gerade diese Informationen durch die
Trägerinnen und Träger der Feuerwehren in NRW offiziell intern den oftmals mit der „Unterhaltung“ der Feuerwehrhäuser
beauftragten „Bauabteilungen“ oder dem „Immobilienmanagement“ der Gemeinde bekannt geben werden.

Nachfolgend werden systematisch die Anforderungen der ArbStättV in Bezug auf Umkleideräume wiedergegeben.

Stand:11/2020

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrFeuerwehrhaus

Umkleideräume in bestehenden Feuerwehrhäusern in NRW

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 58



Grundlegend regelt § 3 a Abs. 1 der ArbStättV folgendes:
Der ArbeitgeberArbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichteteingerichtet und betriebenbetrieben werden, dass GefährdungenGefährdungen für die
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermiedenmöglichst vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst gering
gehalten werden. Beim EinrichtenEinrichten und BetreibenBetreiben der Arbeitsstätten hat der Arbeitgeber die  Maßnahmen Maßnahmen nach § 3 Absatz 1
durchzuführendurchzuführen und dabei den Stand der TechnikStand der Technik , Arbeitsmedizin und HygieneHygiene, die ergonomischen Anforderungen sowie
insbesondere die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und
Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon auszugehen, dass die in dieserBei Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon auszugehen, dass die in dieser
Verordnung gestellten Anforderungen diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss erVerordnung gestellten Anforderungen diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss er
durch andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit der Beschäftigten erreichen.durch andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit der Beschäftigten erreichen.  (...) (§
3a Abs. 1 ArbStättV).

Insofern beziehen sich die Anforderungen keinesfalls nur auf den Zeitpunkt der Errichtung (z. B. im letzten oder vorletzten
Jahrhundert), sondern die Feuerwehrhäuser müssen auch sicherheitsgerecht gemäß den Anforderungen der ArbStättV
erstmalig „eingerichtet“ und in der Zukunft auch „betrieben“ „betrieben“ werden.

In dem verbindlichen Anhang zu der ArbStättV hat der Verordnungsgeber unter Nr. 4.1 Abs. 3 und 4 „Sanitärräume“ die
folgenden Anforderungen an UmkleideräumeAnforderungen an Umkleideräume festgelegt, die auch für bestehende Feuerwehrhäuser in NRW von Bedeutung
sind:

Der Arbeitgeber hat geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn die Beschäftigten bei ihrer TätigkeitDer Arbeitgeber hat geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit
besondere Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum umzukleiden.besondere Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum umzukleiden.
Umkleideräume sind für Männer und Frauen getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen.Umkleideräume sind für Männer und Frauen getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen.
Umkleideräume müssenUmkleideräume müssen

a) leicht zugänglich und von ausreichender Größe und sichtgeschützt eingerichtet werden; entsprechend der Anzahl
gleichzeitiger Benutzer muss genügend freie Bodenfläche für ungehindertes Umkleiden vorhanden sein,

b) mit Sitzgelegenheiten sowie mit verschließbaren Einrichtungen ausgestattet sein, in denen jeder Beschäftigte seine
Kleidung aufbewahren kann.

Kleiderschränke für Arbeitskleidung und Schutzkleidung sind von Kleiderschränken für persönliche Kleidung und
Gegenstände zu trennen, wenn die Umstände dies erfordern.

(4) Wasch- und Umkleideräume, die voneinander räumlich getrennt sind, müssen untereinander leicht erreichbar sein (Nr.
4.1 Abs. 3 und 4 Anhang Arbeitsstättenverordnung).

Hier wird deutlich, dass die Bereitstellung von Umkleideräumen nicht Aufgabe der Freiwilligen Feuerwehr ist, sondern klar dem
Arbeitgeber zugewiesen ist.

Zur Eignung von Umkleideräumen kann auf die Regelungen der Technischen Regel (Arbeitsstättenrichtlinie - ASR) A 4.1
Sanitärräume zurückgegriffen werden. Dies bringt bei der Anwendung Vorteile mit sich, da die sogenannte
„Vermutungswirkung“„Vermutungswirkung“ eintritt.

Die rechtliche Bedeutung der bekanntgemachten ASR für den Arbeitgeber besteht in ihrer Vermutungswirkung: Hält er sich an
die Regeln, kommt ihm die widerlegbare Vermutung des § 3 a Abs. 1 Satz 3 zugute (…). Hält sich der Arbeitgeber an die
Vorgaben der Technischen Regel, so ist davon auszugehen, dass er insoweit die Anforderungen der Verordnung erfüllt; er
profitiert also von einer erhöhten Rechtssicherheit Rechtssicherheit. Für die Behörden wiederum resultiert aus der Vermutungswirkung (…)
zugleich ein gewisses Maß an Verbindlichkeit der bekanntgemachten ASR. Obwohl die ASR als Regeln der Technik keine
zwingende Geltung beanspruchen können, erlangen sie über die Regelung des (§ 3 a) Abs. 1 Satz 3 dennoch eine gewisse
Verbindlichkeit. Die vom ASTA (dem Ausschuss für Arbeitsstätten) erarbeiteten und durch das BMAS (Bundesministerium für
Arbeit und Soziales) bekannt gegebenen Technischen Regeln konkretisieren beispielhaft die in der Verordnung genannten
Schutzziele auf der Grundlage des gesicherten Standes von Wissenschaft und Technik (Bundesrat, BR-Drucksache 450/04 S.
25) (Wiebauer in Kollmer/Wiebauer/Schucht ArbStättV, Randnummern 23, 38 zu § 3a ArbStättV; 2019).

Der Arbeitgeber darf von einer durch das BMAS bekanntgemachten ASR nur dann abweichen, wenn er gleichwertigegleichwertige
ErsatzmaßnahmenErsatzmaßnahmen trifft.

Zu weiteren praxisgerechten Regelungen kann auf die DGUV Information 205-008 und die DIN 14092 Feuerwehrhäuser - Teil 1:
Planungsgrundlagen (2012), Tabelle 1 - Raum- und Flächenbedarf, Nr. 2.1 bis 2.1.2 zurückgegriffen werden. Weiterhin ist in der
DIN 14092-1 unter den Nummern 6 und 6.1 beschrieben, dass alle Räume, die der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
unterliegen, auch der ArbStättV entsprechen müssen. Zur Vermeidung der Verschleppung von Kontaminationen nach Einsätzen
ist zwischen Fahrzeughalle und Verwaltungstrakt für die Einsatzkräfte eine Möglichkeit zum Ablegen kontaminierter
Einsatzkleidung und eine Wasch- und/oder Duschmöglichkeit vorzusehen (Schwarz-/Weiß-Trennung).
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Quellen

Grundsätze der Prävention, DGUV Vorschrift 1
Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Feuerwehren, DGUV Regel 105-049
Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Leitfaden zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung im Feuerwehrdienst, DGUV Information 205-021
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)
Richtlinie 89/654/EWG
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

In Bezug auf die oben genannte „besondere Arbeitskleidung“„besondere Arbeitskleidung“ ist an dieser Stelle vorab darauf hinzuweisen, dass
Feuerwehrangehörige im Einsatzdienst keinesfalls „nur“ besondere „Arbeitskleidung“ tragen, sondern umfangreiche
persönliche Schutzausrüstung. Diese kann je nach Tätigkeit einsatzbedingt kontaminiert, verschmutzt, durchnässt oder stark
verschwitzt sein.

Gesundheitlichen GründeGesundheitlichen Gründe verlangen insbesondere bei starker Verschmutzung der Arbeitskleidung eigene Umkleideräume
(…). Unzumutbarkeit aus sittlichen Gründen Unzumutbarkeit aus sittlichen Gründen  ist immer zu bejahen, wenn zum Tragen der Arbeitskleidung mehr als nur Jackemehr als nur Jacke
oder Manteloder Mantel abgelegt werden müssen (Opfermann/Streit § 6 Rn. 19). Stellt der Arbeitgeber trotz Erforderlichkeit keine
Umkleideräume zur Verfügung, sind die Arbeitnehmer berechtigt, das Tragen von Dienstkleidung zu verweigern (LAG Stuttgart
Urteil vom 11. 5. 2004 - 14 Sa 126/03)

Aus Gründen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes ist auch eine UnzumutbarkeitUnzumutbarkeit zu bejahen, wenn
Feuerwehrangehörige sich in unmittelbarer Nähe, also direkt neben zum Teil tonnenschweren Großfahrzeugen der Feuerwehr
umziehen müssen, weil kein baulich getrennter Umkleideraum zur Verfügung gestellt wurde.

In diesem Portal soll noch an anderer Stelle auf diese besondere Problematik näher eingegangen werden, da Anforderungen an
Grundflächen, Verkehrswegbreiten und Schutz vor Ganzkörperquetschungen durch z. B., rückwärtsfahrende Einsatzfahrzeuge
eine besondere Rolle spielen.

Restliche QuellenRestliche Quellen

Urteil:Urteil:
Landesarbeitsgericht Stuttgart, Urteil vom 11. 5. 2004 - 14 Sa 126/03

Kommentare:Kommentare:
Wiebauer in Kollmer/Wiebauer/Schucht ArbStättV, Randnummern 23, 38 zu § 3a ArbStättV; 2019
Wiebauer/Kollmer in Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, § 6 Umkleideräume Abs. 2 S. 3 ArbStättV, September 2013, 65. EL,
Rn. 23
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 2.1.2, Verkehrswegmaße im Feuerwehrhaus

Im Feuerwehrhaus müssen nachfolgende Verkehrswegbreiten vorhanden sein:

Hauptverkehrswege, z. B. Alarmwege: mind. 1 m
Flure, die gleichzeitig von mehr als 20 Personen benutzt werden: mind. 1,2 m
Sonstige Wege: z. B. 0,875 m (vgl. ASR A1.8)

Für Breiten von Türen im Verlauf dieser Wege gelten die Werte analog. Eine Unterschreitung der Mindestbreite des
Verkehrsweges von maximal 0,15 m an Türen kann vernachlässigt werden. Die lichte Breite darf jedoch an keiner Stelle weniger
als 0,80 m betragen.

Türen aus angrenzenden Räumen dürfen im geöffneten Zustand die erforderliche
Mindestbreite der Verkehrswege durch den Türflügel nicht einengen.

Verkehrswege dürfen nicht durch Gegenstände eingeengt oder verstellt werden,
auch nicht kurzzeitig. Auch in der Fahrzeughalle müssen ausreichende
Verkehrswege vorhanden sein.

Für Neubauten sieht die ASR A1.8 eine lichte Mindesthöhe der Verkehrswege von
2,1 m vor. Alarmwege in Feuerwehrhäusern sollen nach DIN 14092-1 darüber
hinaus eine lichte Höhe von 2,2 m haben, weil hier die Feuerwehrangehörigen
bereits ihre Helme aufgesetzt haben können. Dies ist bereits bei der Roh‐
bauplanung zu beachten.

Diese Mindesthöhen dürfen auch durch Einbauten nicht eingeschränkt werden,
um ein Anstoßen von Feuerwehrangehörigen zu vermeiden. Dies gilt auch für
Garderobenhaken im Bereich von Verkehrswegen, deren gefährliche Spitzen zu
Augen- oder Kopfverletzungen führen können.

HinweisHinweis
Der vorstehende Text zum Thema „Verkehrswegmaße im Feuerwehrhaus“ ist der Ziffer 2.1.2 der DGUV-Information 205-008
„Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.

Stand:05/2019
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 1.6, Beleuchtung der Außenanlagen

Auch bei Dunkelheit müssen die Außenanlagen und deren Verkehrswege sicher
benutzt werden können.

Alle Verkehrswege sind bei Bedarf ausreichend zu beleuchten. In der Praxis hat
sich bewährt, die Beleuchtung außen über Bewegungsmelder oder über die
Leitstelle einzuschalten. Somit sind die Verkehrswege bereits für die erste
eintreffende Einsatzkraft beleuchtet. Um störende Direktblendungen zu
vermeiden, sollten die Leuchten möglichst hoch angebracht werden.

Wird die Beleuchtung unter Nutzung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
realisiert, muss sichergestellt sein, dass diese auch durchgängig bei Dunkelheit
eingeschaltet ist.

Richtwerte für die Beleuchtungsstärken (E) im Außenbereich von
Feuerwehrhäusern:

BereichBereich E in lxE in lx

Alarmparkplätze 20*

Gehwege (Fußgänger) 10

Halleneinfahrten 50

Übungsflächen 200

*) Hier wird die Gestaltung eines kreuzungs- und hindernisfreien PKW-Parkplatzes vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall oder werden auch Übungen auf
dem Parkplatz durchgeführt oder Wartungen an Feuerwehrfahrzeugen vorgenommen, werden Nennbeleuchtungsstärken von 50 lx empfohlen.

Weitere Richtwerte können ASR A3.4 „Beleuchtung“ entnommen werden.

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Beleuchtung der Außenanlagen“ ist der Ziffer 1.6 der DGUV-Information 205-008 „Sicherheit
im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.

Stand:07/2019
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Die An- und Abfahrtswege am Feuerwehrhaus müssen so angeordnet sein, dass die Einsatzkräfte sicher an- und ausrücken
können.

Auch unter Einsatzbedingungen sind Gefährdungen der Feuerwehrangehörigen durch das Bewegen von Fahrzeugen zu ver‐
meiden (DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“). Zu diesen gehören sowohl die ausfahrenden Feuerwehrfahrzeuge als auch die
Fahrzeuge der anrückenden alarmierten Einsatzkräfte.

Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu
bewerten. Wirksame Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu
verbessern. Die sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei beispielsweise durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Sprechertext zum Video

Mein Name ist Florian. Ich möchte Ihnen heute das sichere Anrücken zum Feuerwehrhaus erläutern.

Die rechtliche Grundlage hierfür ist die DGUV Vorschrift 49, die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“. Dort findet man im §
12 Bauliche Anlagen unter dem Absatz 1 folgende Forderung:

„Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass bauliche Anlagen so eingerichtet sind und betrieben
werden, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden werden sowie
Feuerwehreinrichtungen und persönliche Schutzausrüstung sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können.“
Hierbei ist zu beachten, dass baurechtlicher Bestandsschutz im Arbeitsschutzrecht nicht anwendbar ist.

Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu
bewerten. Wirksame Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu
verbessern. Die sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Die folgenden Punkte sind bei der Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Maßnahmen zu betrachten:

Alarmparkplätze
Verkehrswege der anrückenden Kräfte
Verkehrswege der abrückenden Kräfte 
Öffentlicher Bereich wie Bürgersteige und Straßen
Beleuchtung notwendiger Bereiche
Bodenbeschaffenheit
Stolperstellen 

Es gibt einen Einsatz, und die freiwilligen Feuerwehrkräfte werden in Kürze anrücken. Doch bevor sie dies tun können, ist
Folgendes zu beachten:

Der Einsatz beginnt nicht erst vor dem Feuerwehrhaus, sondern schon deutlich früher. Aber starten wir mal gemeinsam am
Anfang. 

Das ist Stephan. Er ist ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ab jetzt ist Stephan, wenn er sich auf den Weg
zum Feuergerätehaus begibt, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert. Er startet von zuhause in
Richtung Feuerwehrhaus. Gut, dass er trotz der Eile geeignetes Schuhwerk auf dem Weg zur Wache angezogen hat. Hausschuhe
oder Flip-Flops sind da nicht zu empfehlen.

Das ist Dennis. Er ist ebenfalls ein ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Alarmierung erreichte ihn auf der
Arbeitsstätte. Er fährt mit seinem Fahrrad zum Feuerwehrhaus und ist ebenfalls, seitdem der Melder Alarm schlug und er sich
auf den Weg gemacht hat, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert. Gut, dass er trotz Eile an seinem
Helm gedacht hat und mit einem verkehrssicherem Fahrrad fährt . Es werden noch viele weitere Frauen und Männer gleich am
Feuerwehrhaus ankommen.

Ein Mitglied der Einsatzabteilung, das alarmiert wurde, wird aber nicht zum Einsatz kommen, da Alkohol bei einer
Geburtstagsfeier getrunken wurde. Die Leitung der Feuerwehr hat hier per Dienstanweisung den Umgang mit Alkohol festgelegt.

Weiterhin wurde von der Leitung der Feuerwehr bestimmt, dass Einsatzkräfte mit ihren privaten Fahrzeugen ohne
Inanspruchnahme von Sonderrechten zum Feuerwehrhaus fahren.

Es ist wichtig, dass alle Feuerwehrangehörige „Sicher und Gesund“ den Einsatz erreich  en und auch wieder zurückkehren
können. Viele Unfälle und Verletzungen, die der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gemeldet werden, passieren schon vor dem
Eintreffen am Feuerwehrhaus oder Einsatzfahrzeug.

So, jetzt geht es für Dennis und Stephan aber weiter ins Feuerwehrhaus. 

Die Eingangstür im Alarmweg sollte feststellbar sein und nicht so aufschlagen, dass andere Personen davon getroffen werden
können.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 1.1, An- und Abfahrtswege im Außenbereich

Zudem helfen ausreichend große und sinnvoll angeordnete Sauberlaufzonen, damit z. B. Regennässe, Schnee oder Schmutz
begrenzt werden. Auch hier sollte die Beleuchtung automatisch mit der Alarmierung oder per Bewegungsmelder angehen,
damit keiner im Dunkeln nach einem Lichtschalter suchen muss.

Geeignete Bodenbeläge sowie freie, ausreichende Verkehrswege in den Fluren müssen vorhanden sein. Verglasungen in
Verkehrs- und Fluchtwegen müssen bruchsicher ausgeführt sein.

In den Umkleiden sollte keine Kleidung, Stiefel oder beispielsweise Taschen auf dem Boden liegen. Das Umkleiden von
mehreren Personen gleichzeitig sollte so gestaltet sein, dass nicht alle an einer Stelle stehen, sondern genügend Patz
vorhanden ist. Dies kann organisatorisch durch die Löschzugführung vor Ort mit der Vergabe der Spinde geschehen. Das
Vorhandensein geeigneter Umkleideräume und Spinde wird dafür natürlich vorausgesetzt.

Schauen wir uns das Ganze noch einmal in Echtzeit aus der Vogelperspektive an, denn mit über 20 Einsatzkräften sieht man
schnell, warum eine vernünftige Planung und auch die Ertüchtigung vorhandener Feuerwehrhäuser für ein sicheres Tätigwerden
der Einsatzkräfte wichtig und sinnvoll ist.

Zu diesem Einsatz kommen 21 Feuerwehrangehörige, die die Umkleide für Herren nutzen. 4 rüsten sich in der Damenumkleide
aus. Ein Unterschied zum Umkleiden in gewerblichen Unternehmen liegt darin, dass sich im Alarmierungsfall unter hohem
Zeitdruck mehrere Personen gleichzeitig in den Umkleideräumen umziehen müssen.

Gute Feuerwehrhäuser helfen, Unfälle von Feuerwehrangehörigen zu verhüten. Ziel ist es, dass nicht nur die Bevölkerung,
sondern auch die Rettenden sicher und gesund tätig werden können.

So, jetzt sind sie unterwegs auf dem Weg zum Einsatzort. Doch wie sie dahinkommen oder was sie da machen, ist ein anderes
Thema und wird in einem anderen Video gezeigt.

Weitere Hinweise, Informationen und Quellen finden Sie auf diesem Portal.

Besondere Gefährdungen entstehen durch Fahrzeugbewegungen in der direkten Nähe des Feuerwehrhauses, wenn sich Ver‐
kehrswege kreuzen. Dies sind insbesondere Kreuzungen

der ankommenden Einsatzkräfte untereinander,
der mit PKW oder Fahrrad anrückenden Einsatzkräfte und der bereits ausrückenden Einsatzfahrzeuge,
der anrückenden Einsatzkräfte und der Fußwege der zum Feuerwehrhaus eilenden Einsatzkräfte,
der ausrückenden Feuerwehrfahrzeuge und den Fußwegen der zum Feuerwehrhaus eilenden Einsatzkräfte,
der zum Feuerwehrhaus eilenden Einsatzkräfte und den Fahrwegen anderer Verkehrsteilnehmer.

Unerwartete „Begegnungen“ sind insbesondere durch geeignete
bauliche/gestalterische Maßnahmen vermeidbar. Sie sollen so wirken, dass sich
die Feuerwehrangehörigen zwangsläufig sicher verhalten. Bereits bei der Planung
von Feuerwehrhäusern müssen die Voraussetzungen für gefahrlose Betriebs-
und Einsatzabläufe in und um Feuerwehrhäuser geschaffen werden. Auch die
Lage des Feuerwehrhauses sowie die Größe und Beschaffenheit der
Außenanlagen beeinflussen die Sicherheit entscheidend.

In die Betrachtung der Fahrwege am Feuerwehrhaus sind auch die Wege der zu
Fuß zum Feuerwehrhaus eilenden Feuerwehrangehörigen einzubeziehen. Zu
berücksichtigen sind auch Abstellplätze für Fahrräder (z. B. Fahrradständer).
Diese sollten möglichst nahe am Alarmeingang aber so angeordnet sein, dass
die Fahrräder nicht in die Fußwege der Feuerwehrangehörigen hineinragen.

Alarmparkplätze sollen grundsätzlich so angelegt sein, dass Einsatzkräfte im
Alarmfall keine öffentlichen Straßen überqueren müssen.

Den Außenbereichen der Feuerwehrhäuser ist bereits bei der Planung besonderes Augenmerk zu schenken.

Gefährdungen der Feuerwehrangehörigen durch das Bewegen von Fahrzeugen werden insbesondere vermieden, wenn sich die
Fahr- und Fußwege in den Außenanlagen von Feuerwehrhäusern untereinander nicht kreuzen.

Hinweis
Der vorstehende Text zum Thema „An- und Abfahrtswege im Außenbereich“ ist größtenteils der Ziffer 1.1 der DGUV-Information
205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.
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Bei mangelnder Beleuchtung an Eingängen und Verkehrswegen bestehen Unfall-
und Gesundheitsgefahren, vornehmlich in Form von Stolper- und Sturzunfällen.

Wichtigstes Kriterium für eine richtige Beleuchtung ist die Beleuchtungsstärke.

Die Begrenzung der Blendung, die Lichtfarbe, die Farbwiedergabe, die
Lichtrichtung, die Schattenbildung und die gleichmäßige Ausleuchtung sind
weitere Gütekriterien für eine gute Beleuchtung.

Da im Dunkeln der Zugang zu Gebäuden nicht zum Sicherheitsrisiko werden darf,
müssen Verkehrswege und Eingänge beleuchtet sein, wenn das natürliche Licht
nicht ausreicht.

Parkplätze und Gehwege für Fußgänger 10 lx
Alarmparkplätze 50 lx
Toranlagen im Außenbereich 50 lx

Zu empfehlen ist die Schaltung von Beleuchtungseinrichtungen über Bewegungsmelder oder Dämmerungsschalter. Im All‐
gemeinen müssen Lichtschalter leicht zugänglich, selbstleuchtend und in der Nähe von Zu- und Ausgängen installiert sein.

Eine Schaltmöglichkeit für die gesamte Innenraumbeleuchtung bereits am Zugang zum Feuerwehrhaus ist zu empfehlen, wie
etwa auch hier die Steuerung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder. Das Betreten nicht beleuchteter Räume wird so
vermieden. Bei Stromausfall muss eine Notbeleuchtung oder zumindest eine aufgeladene Handleuchte im Eingangsbereich
vorhanden sein.

Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu
bewerten. Wirksame Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu
verbessern. Die sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei beispielsweise durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Sprechertext zum Video

Mein Name ist Florian. Ich möchte Ihnen heute das sichere Anrücken zum Feuerwehrhaus erläutern.

Die rechtliche Grundlage hierfür ist die DGUV Vorschrift 49, die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“. Dort findet man im §
12 Bauliche Anlagen unter dem Absatz 1 folgende Forderung:

„Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass bauliche Anlagen so eingerichtet sind und betrieben
werden, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden werden sowie
Feuerwehreinrichtungen und persönliche Schutzausrüstung sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können.“
Hierbei ist zu beachten, dass baurechtlicher Bestandsschutz im Arbeitsschutzrecht nicht anwendbar ist.

Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu
bewerten. Wirksame Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu
verbessern. Die sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Die folgenden Punkte sind bei der Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Maßnahmen zu betrachten:

Alarmparkplätze
Verkehrswege der anrückenden Kräfte
Verkehrswege der abrückenden Kräfte 
Öffentlicher Bereich wie Bürgersteige und Straßen
Beleuchtung notwendiger Bereiche
Bodenbeschaffenheit
Stolperstellen 

Es gibt einen Einsatz, und die freiwilligen Feuerwehrkräfte werden in Kürze anrücken. Doch bevor sie dies tun können, ist
Folgendes zu beachten:

Der Einsatz beginnt nicht erst vor dem Feuerwehrhaus, sondern schon deutlich früher. Aber starten wir mal gemeinsam am
Anfang. 

Das ist Stephan. Er ist ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ab jetzt ist Stephan, wenn er sich auf den Weg
zum Feuergerätehaus begibt, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert. Er startet von zuhause in
Richtung Feuerwehrhaus. Gut, dass er trotz der Eile geeignetes Schuhwerk auf dem Weg zur Wache angezogen hat. Hausschuhe
oder Flip-Flops sind da nicht zu empfehlen.

Das ist Dennis. Er ist ebenfalls ein ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Alarmierung erreichte ihn auf der
Arbeitsstätte. Er fährt mit seinem Fahrrad zum Feuerwehrhaus und ist ebenfalls, seitdem der Melder Alarm schlug und er sich

Stand:06/2022

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrFeuerwehrhaus

Eingang und Verkehrswege im Außenbereich

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 65



auf den Weg gemacht hat, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert. Gut, dass er trotz Eile an seinem
Helm gedacht hat und mit einem verkehrssicherem Fahrrad fährt . Es werden noch viele weitere Frauen und Männer gleich am
Feuerwehrhaus ankommen.

Ein Mitglied der Einsatzabteilung, das alarmiert wurde, wird aber nicht zum Einsatz kommen, da Alkohol bei einer
Geburtstagsfeier getrunken wurde. Die Leitung der Feuerwehr hat hier per Dienstanweisung den Umgang mit Alkohol festgelegt.

Weiterhin wurde von der Leitung der Feuerwehr bestimmt, dass Einsatzkräfte mit ihren privaten Fahrzeugen ohne
Inanspruchnahme von Sonderrechten zum Feuerwehrhaus fahren.

Es ist wichtig, dass alle Feuerwehrangehörige „Sicher und Gesund“ den Einsatz erreich  en und auch wieder zurückkehren
können. Viele Unfälle und Verletzungen, die der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gemeldet werden, passieren schon vor dem
Eintreffen am Feuerwehrhaus oder Einsatzfahrzeug.

So, jetzt geht es für Dennis und Stephan aber weiter ins Feuerwehrhaus. 

Die Eingangstür im Alarmweg sollte feststellbar sein und nicht so aufschlagen, dass andere Personen davon getroffen werden
können.

Zudem helfen ausreichend große und sinnvoll angeordnete Sauberlaufzonen, damit z. B. Regennässe, Schnee oder Schmutz
begrenzt werden. Auch hier sollte die Beleuchtung automatisch mit der Alarmierung oder per Bewegungsmelder angehen,
damit keiner im Dunkeln nach einem Lichtschalter suchen muss.

Geeignete Bodenbeläge sowie freie, ausreichende Verkehrswege in den Fluren müssen vorhanden sein. Verglasungen in
Verkehrs- und Fluchtwegen müssen bruchsicher ausgeführt sein.

In den Umkleiden sollte keine Kleidung, Stiefel oder beispielsweise Taschen auf dem Boden liegen. Das Umkleiden von
mehreren Personen gleichzeitig sollte so gestaltet sein, dass nicht alle an einer Stelle stehen, sondern genügend Patz
vorhanden ist. Dies kann organisatorisch durch die Löschzugführung vor Ort mit der Vergabe der Spinde geschehen. Das
Vorhandensein geeigneter Umkleideräume und Spinde wird dafür natürlich vorausgesetzt.

Schauen wir uns das Ganze noch einmal in Echtzeit aus der Vogelperspektive an, denn mit über 20 Einsatzkräften sieht man
schnell, warum eine vernünftige Planung und auch die Ertüchtigung vorhandener Feuerwehrhäuser für ein sicheres Tätigwerden
der Einsatzkräfte wichtig und sinnvoll ist.

Zu diesem Einsatz kommen 21 Feuerwehrangehörige, die die Umkleide für Herren nutzen. 4 rüsten sich in der Damenumkleide
aus. Ein Unterschied zum Umkleiden in gewerblichen Unternehmen liegt darin, dass sich im Alarmierungsfall unter hohem
Zeitdruck mehrere Personen gleichzeitig in den Umkleideräumen umziehen müssen.

Gute Feuerwehrhäuser helfen, Unfälle von Feuerwehrangehörigen zu verhüten. Ziel ist es, dass nicht nur die Bevölkerung,
sondern auch die Rettenden sicher und gesund tätig werden können.

So, jetzt sind sie unterwegs auf dem Weg zum Einsatzort. Doch wie sie dahinkommen oder was sie da machen, ist ein anderes
Thema und wird in einem anderen Video gezeigt.

Weitere Hinweise, Informationen und Quellen finden Sie auf diesem Portal.

Fußböden auf Verkehrswegen sollen eben, rutschhemmend und trittsicher ausgeführt sein. Auch der Abstreifrost vor der
Eingangstür ist rutschhemmend und stolperstellenfrei auszuführen. Sollte vor der Eingangstür ein Podest vorhanden sein, so
muss dieses mindestens 0,5 m tiefer sein als die geöffnete Tür.

Verkehrswege sollen bei bis zu 20 Personen eine Breite von 1 m haben und mindestens 2 m hoch sein. Für mögliche
Materialtransporte können auch größere Türbreiten erforderlich sein. Wenn die Eingangstür eine Tür im Fluchtweg ist, muss sie
nach außen aufschlagen. Darüber hinaus muss sie von innen jederzeit und ohne besondere Hilfsmittel zu öffnen sein.

In der Feuerwache soll hinter der Eingangstür ein Abstreifer für Feinschmutz stolperstellenfrei und gegen Wegrutschen
gesichert verlegt sein. Um eine ausreichende Schmutz- und Nässebindung erzielen zu können, verwendet man beispielsweise
eine großflächige Fußabstreifmatte, die über die gesamte Durchgangsbreite mindestens 1,5 m tief angeordnet ist.

Stolperstellen werden u. a. dadurch vermieden, dass

Türpuffer und -feststeller weniger als 15 cm von der Wand angeordnet sind.
Fußmatten und Abdeckungen bündig verlegt sind.
Fußmatten gegen Wegrutschen gesichert sind.
keine Ausgleichsstufen vorhanden sind.
keine elektrischen Anschlussleitungen im Verkehrsweg liegen (ist eine Verlegung im Verkehrsweg unvermeidbar, können
Kabelbrücken verwendet werden).
vorstehende Teile der Tragkonstruktion von Einrichtungsgegenständen abgeschirmt sind.
Stolperstellen, die baulich nicht vermeidbar sind, farblich gekennzeichnet und ggf. durch Absperrungen oder Handläufe
gesichert werden.
Einzelstufen mit Schrägrampen ausgeglichen sind (Neigung 12,5 Prozent).
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Technische Regel für
Arbeitsstätten, ASR A1.3
Fußböden, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A1.5/1,2
Verkehrswege, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A1.8
Beleuchtung, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A3.4
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Feuerwehrtürme müssen so gestaltet sein, dass Feuerwehrangehörige nicht durch Absturz oder herabfallende bzw. pendelnde
Schläuche gefährdet werden.

Die DIN 14092 „Feuerwehrhäuser – Teil 3: Feuerwehrturm“ enthält Hinweise zu Anforderungen an Feuerwehrtürme, die sowohl
zur Schlauchtrocknung als auch für Übungen genutzt werden. Folgende sicherheitstechnische Anforderungen sind besonders
zu beachten:

Verkehrsflächen unter oder neben aufgehängten Schläuchen müssen durch geeignete bauliche Maßnahmen gegen
herabfallende oder pendelnde Schläuche gesichert sein. Dies wird z. B. erreicht,

wenn Bedienungselemente von Schlauchaufhängeeinrichtungen so angeordnet sind, dass Bedienende nicht gefährdet
werden, d. h. sie sich nicht im Fallbereich der Schläuche aufhalten müssen,
wenn Arbeits- und Bedienbereiche auf Podesten einen sicheren Stand bieten und diese gegen herabfallende oder
pendelnde Gegenstände gesichert sind,
durch Trennung von Verkehrswegen und Arbeitsplätzen vom Gefahrenbereich durch Absperrung oder Abschrankung oder
durch Schutzdächer oder andere geeignete Maßnahmen, die verhindern, dass Schläuche herabfallen oder pendeln und
Personen verletzen können.

Als Zugänge zu Arbeitspodesten sind Treppen vorzusehen. Befinden sich in der Turmspitze zu bedienende oder zu prüfende
Einrichtungen, sind sichere Standplätze vorzusehen, von denen aus diese Arbeiten durchgeführt werden können.

An Podesten müssen Geländer mit Handlauf in 1 m Höhe über dem Podest sowie Ausfüllungen (z. B. Knieleiste und Fußleiste)
angebracht sein. Brüstungshöhen der Fenster müssen 1 m und bei Absturzhöhen ab 12 m mind. 1,1 m über der jeweiligen
Podesthöhe betragen. Vorhandene Einstiegsöffnungen an Arbeitspodesten müssen über einen Schutz gegen Absturz verfügen.
Dazu eignen sich beispielsweise Klappen oder Geländer.

Können im Einzelfall nicht alle Arbeiten auf sicheren Standflächen ausgeführt werden, müssen weitere geeignete Maßnahmen
gegen Absturz getroffen werden. Sollten in bestehenden Türmen noch Leitern als Aufstiege vorhanden sein, so müssen diese
den Regeln der Technik entsprechen.

Werden Schläuche oder Schlauchpakete mittels Winden heraufgezogen oder herabgelassen, sind an die Winden sowie die
Tragmittel (Seile) u. a. folgende Anforderungen zu stellen:

Gemäß DGUV Vorschrift 54/55 „Winden, Hub- und Zuggeräte“ müssen Winden über Rücklaufsicherungen verfügen, die ein
unbeabsichtigtes Zurücklaufen der Last verhindern. Sie müssen selbsttätig wirken und so beschaffen sein, dass sie ohne
Zuhilfenahme von Werkzeug nicht unwirksam gemacht werden können.

Seilklemmen als Seilendverbindungen sind ungeeignet. Stattdessen sind Pressklemmen zu verwenden.

Mitunter werden frei zugängliche Schlauchmasten betrieben. Auch hier ist zu verhindern, dass Personen durch pendelnde oder
herabfallende Schläuche gefährdet werden oder die Mastkonstruktion als Klettergerüst genutzt wird (Verkehrssicherungspflicht
des Trägers des Brandschutzes).

Übungstürme für die Durchführung von Abseilübungen müssen entsprechend
eingerichtet sein. Dazu gehört z. B., dass Anschlagpunkte redundant, also einer
für das Seil zum Abseilen und ein weiterer für das Sicherungsseil vorhanden
sind. Da auch Umlenkungen berücksichtigt werden müssen, sind
Anschlagmöglichkeiten als Einzelanschlagpunkte für Selbstrettungsübungen mit
Feuerwehrleine z. B. dann geeignet, wenn die Tragfähigkeit nach den
technischen Baubestimmungen für eine Kraft von 14 kN nachgewiesen ist. Im
Bereich des Anschlagpunktes ist ein Hinweis auf dessen Belastbarkeit
anzubringen. Werden auch Übungen für Höhensicherungsgruppen vorgesehen,
sind Anschlagpunkte für eine Krafteinleitung von 25 kN erforderlich.

Die verschiedenen Übungsebenen sollen durch Treppen verbunden sein.

Begehbare Flächen je Geschoss sollen mindestens 3,5 m² und der Abstand zur
Brüstung mindestens 1 m betragen. Absturzsicherungen, wie Geländer oder
Brüstungen, sind mit 1 m bzw. 1,10 m Höhe (ab 12 m Absturzhöhe) auszubilden.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 2.4.9 Feuerwehrtürme – Schlauchtürme, Übungstürme

Die Oberkanten der Brüstungen müssen der Rettungshöhe von tragbaren Leitern bei einem Anstellwinkel von 65 bis 75 Grad
und einem zu berücksichtigenden Überstand von 1 m entsprechen. Sie betragen für Übungen mit vierteiligen Steckleitern 7 m
und für dreiteilige Schiebleitern 12 m.

Kanten, über die Seile gezogen werden sollen, müssen abgerundet sein.

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Feuerwehrtürme – Schlauchtürme, Übungstürme“ ist der Ziffer 2.4.9 der DGUV-Information
205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.
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Die Fußwege am Feuerwehrhaus müssen so gestaltet sein, dass die ankommenden Einsatzkräfte sicher zum Alarmeingang
gelangen können.

Dazu ist insbesondere darauf zu achten, dass die Alarmwege

kreuzungsfrei zu an- oder ausfahrenden Fahrzeugen angelegt sind,
auf direktem (kürzesten) Weg zum Alarmeingang verlaufen,
hindernisfrei und stufenlos sind,
trittsicher und frei von Stolperstellen sind sowie
bei jeder Witterung und Uhrzeit sicher begangen werden können.

Der Zugang zum Feuerwehrhaus soll nicht unmittelbar vor den Toren entlang und
nicht durch Tore der Fahrzeughallen, sondern separat erfolgen, um Kollisionen
mit ausfahrenden Feuerwehrfahrzeugen zu vermeiden.

Bauliche Maßnahmen zur Realisierung der Kreuzungsfreiheit, wie Absperrungen,
Zäune o. Ä., müssen Vorrang vor organisatorischen oder verhaltensorientierten
Maßnahmen haben, da sie eine höhere Wirksamkeit erreichen.

Hindernisse im Alarmweg sind zu vermeiden. Müssen Höhenunterschiede im
Alarmweg überwunden werden, können diese durch Rampen mit möglichst nicht
mehr als 6 % Neigung ausgeglichen werden.

Treppen  zählen zu den unfallträchtigsten Verkehrswegen. Kann im Einzelfall auf
Stufen nicht verzichtet werden, müssen diese jederzeit deutlich erkennbar sowie
für die im Einsatz gebotene Eile eingerichtet sein. Das bedeutet z. B., dass

die Stufen beleuchtet sind bzw. sich von ihrer Umgebung optisch gut abheben und erforderlichenfalls auch die Stufen‐
vorderkanten entsprechend sichtbar sind sowie
das Schrittmaß entsprechend gewählt wird
(z. B. Auftritt 30 – 32 cm und Steigung 14 – 16 cm).

Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu
bewerten. Wirksame Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu
verbessern. Die sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei beispielsweise durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Sprechertext zum Video

Mein Name ist Florian. Ich möchte Ihnen heute das sichere Anrücken zum Feuerwehrhaus erläutern.

Die rechtliche Grundlage hierfür ist die DGUV Vorschrift 49, die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“. Dort findet man im §
12 Bauliche Anlagen unter dem Absatz 1 folgende Forderung:

„Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass bauliche Anlagen so eingerichtet sind und betrieben
werden, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden werden sowie
Feuerwehreinrichtungen und persönliche Schutzausrüstung sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können.“
Hierbei ist zu beachten, dass baurechtlicher Bestandsschutz im Arbeitsschutzrecht nicht anwendbar ist.

Das Anrücken der Einsatzkräfte ist in Form einer auf die Situation angepassten Gefährdungsbeurteilung zu betrachten und zu
bewerten. Wirksame Maßnahmen zur Erfüllung von Sicherheit und Gesundheit sind von den Trägern des Brandschutzes, somit
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit Unterstützung der Leitungen der Feuerwehr, durchzuführen und stetig zu
verbessern. Die sicherheitstechnische Beratung erfolgt dabei durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Die folgenden Punkte sind bei der Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Maßnahmen zu betrachten:

Alarmparkplätze
Verkehrswege der anrückenden Kräfte
Verkehrswege der abrückenden Kräfte 
Öffentlicher Bereich wie Bürgersteige und Straßen
Beleuchtung notwendiger Bereiche
Bodenbeschaffenheit
Stolperstellen 

Es gibt einen Einsatz, und die freiwilligen Feuerwehrkräfte werden in Kürze anrücken. Doch bevor sie dies tun können, ist
Folgendes zu beachten:

Der Einsatz beginnt nicht erst vor dem Feuerwehrhaus, sondern schon deutlich früher. Aber starten wir mal gemeinsam am

Stand:06/2022
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 1.3, Fußweg zum Feuerwehrhaus im Alarmfall – Alarmweg

Anfang. 

Das ist Stephan. Er ist ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ab jetzt ist Stephan, wenn er sich auf den Weg
zum Feuergerätehaus begibt, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert. Er startet von zuhause in
Richtung Feuerwehrhaus. Gut, dass er trotz der Eile geeignetes Schuhwerk auf dem Weg zur Wache angezogen hat. Hausschuhe
oder Flip-Flops sind da nicht zu empfehlen.

Das ist Dennis. Er ist ebenfalls ein ehrenamtliches Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Alarmierung erreichte ihn auf der
Arbeitsstätte. Er fährt mit seinem Fahrrad zum Feuerwehrhaus und ist ebenfalls, seitdem der Melder Alarm schlug und er sich
auf den Weg gemacht hat, bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gesetzlich unfallversichert. Gut, dass er trotz Eile an seinem
Helm gedacht hat und mit einem verkehrssicherem Fahrrad fährt . Es werden noch viele weitere Frauen und Männer gleich am
Feuerwehrhaus ankommen.

Ein Mitglied der Einsatzabteilung, das alarmiert wurde, wird aber nicht zum Einsatz kommen, da Alkohol bei einer
Geburtstagsfeier getrunken wurde. Die Leitung der Feuerwehr hat hier per Dienstanweisung den Umgang mit Alkohol festgelegt.

Weiterhin wurde von der Leitung der Feuerwehr bestimmt, dass Einsatzkräfte mit ihren privaten Fahrzeugen ohne
Inanspruchnahme von Sonderrechten zum Feuerwehrhaus fahren.

Es ist wichtig, dass alle Feuerwehrangehörige „Sicher und Gesund“ den Einsatz erreich  en und auch wieder zurückkehren
können. Viele Unfälle und Verletzungen, die der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gemeldet werden, passieren schon vor dem
Eintreffen am Feuerwehrhaus oder Einsatzfahrzeug.

So, jetzt geht es für Dennis und Stephan aber weiter ins Feuerwehrhaus. 

Die Eingangstür im Alarmweg sollte feststellbar sein und nicht so aufschlagen, dass andere Personen davon getroffen werden
können.

Zudem helfen ausreichend große und sinnvoll angeordnete Sauberlaufzonen, damit z. B. Regennässe, Schnee oder Schmutz
begrenzt werden. Auch hier sollte die Beleuchtung automatisch mit der Alarmierung oder per Bewegungsmelder angehen,
damit keiner im Dunkeln nach einem Lichtschalter suchen muss.

Geeignete Bodenbeläge sowie freie, ausreichende Verkehrswege in den Fluren müssen vorhanden sein. Verglasungen in
Verkehrs- und Fluchtwegen müssen bruchsicher ausgeführt sein.

In den Umkleiden sollte keine Kleidung, Stiefel oder beispielsweise Taschen auf dem Boden liegen. Das Umkleiden von
mehreren Personen gleichzeitig sollte so gestaltet sein, dass nicht alle an einer Stelle stehen, sondern genügend Patz
vorhanden ist. Dies kann organisatorisch durch die Löschzugführung vor Ort mit der Vergabe der Spinde geschehen. Das
Vorhandensein geeigneter Umkleideräume und Spinde wird dafür natürlich vorausgesetzt.

Schauen wir uns das Ganze noch einmal in Echtzeit aus der Vogelperspektive an, denn mit über 20 Einsatzkräften sieht man
schnell, warum eine vernünftige Planung und auch die Ertüchtigung vorhandener Feuerwehrhäuser für ein sicheres Tätigwerden
der Einsatzkräfte wichtig und sinnvoll ist.

Zu diesem Einsatz kommen 21 Feuerwehrangehörige, die die Umkleide für Herren nutzen. 4 rüsten sich in der Damenumkleide
aus. Ein Unterschied zum Umkleiden in gewerblichen Unternehmen liegt darin, dass sich im Alarmierungsfall unter hohem
Zeitdruck mehrere Personen gleichzeitig in den Umkleideräumen umziehen müssen.

Gute Feuerwehrhäuser helfen, Unfälle von Feuerwehrangehörigen zu verhüten. Ziel ist es, dass nicht nur die Bevölkerung,
sondern auch die Rettenden sicher und gesund tätig werden können.

So, jetzt sind sie unterwegs auf dem Weg zum Einsatzort. Doch wie sie dahinkommen oder was sie da machen, ist ein anderes
Thema und wird in einem anderen Video gezeigt.

Weitere Hinweise, Informationen und Quellen finden Sie auf diesem Portal.

In den Außenbereichen sind die Alarmwege möglichst kreuzungsfrei und geradlinig, eben, trittsicher und hindernisfrei zu den
Alarmeingängen zu führen und ausreichend zu beleuchten.

Hinweis
Der vorstehende Text zum Thema „Fußweg zum Feuerwehrhaus im Alarmfall – Alarmweg“ ist der Ziffer 1.3 der DGUV-
Information 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

Sichere Verkehrswege sind Voraussetzung für reibungslose Betriebsabläufe in und um Feuerwachen. Dies kann z. B. durch eine
auf Rot geschaltete Ampelanlage für den öffentlichen Verkehr im Bereich stark befahrener Straßen unterstützt oder geregelt
werden. Mindestens sollte eine freie Sicht bei Ein- oder Ausfahrt gewährleistet sein oder mit technischen Mitteln (z. B.
Spiegeln) ermöglicht werden.

Zum sicheren Abstellen der Pkw müssen an der Feuerwache für die Einsatzkräfte Pkw-Stellplätze in ausreichender Anzahl und
Größe vorhanden sein. Die Anzahl der Pkw-Stellplätze im Freien soll mindestens der Anzahl der Sitzplätze für Einsatzkräfte der
in der Feuerwache eingestellten Fahrzeuge entsprechen. Jeder Stellplatz sollte 5,5 m lang und 2,5 m breit sein.

Die Verkehrswege von den Pkw-Stellplätzen zur Feuerwehrhaus sollen direkt zum
Zugang führen. Sie müssen bei jeder Witterung und Uhrzeit sicher begehbar sein.
Hierzu gehört neben Ebenheit, Beleuchtung und Bewertungsgruppe der
Rutschgefahr auch das Freihalten von Eis und Schnee. Hier ist im Vorfeld die
Verantwortung / Zuständigkeit zu klären. Um häufige Unfälle durch Stolpern und
Umknicken zu vermeiden, sind Pkw-Stellplätze eben zu gestalten. Es sollten z. B.
keine Rasengittersteine oder grober Schotter verwendet werden. Einrichtungen
zur Oberflächenentwässerung (z. B. Ablaufrinnen, Gullys) müssen so gestaltet
sein, dass sie keine Gefahrstellen bilden.

Sichere Verkehrswege sind ausreichend entwässert, z. B. durch eine
Querneigung von mindestens zwei Prozent. Pflasterdecken oder Plattenbeläge
unterstützen die Entwässerung, da das Wasser durch die Fugen versickern kann.
Abwasser von Verkehrswegen soll nicht über andere Verkehrsflächen ablaufen.
Entwässerungseinrichtungen, wie Rinnen oder Abläufe, sollen vorhanden sein.

Ablaufrinnen, Abflusskanäle und Bodenabläufe müssen kipp- und trittsicher sowie bodengleich abgedeckt sein. Metallroste, z.
B. Gitter- und Blechprofilroste, müssen eine Mindestauflagelänge von 30 mm haben sowie gegen Abheben oder Verschieben
gesichert sein. Um Stolperstellen an Metallrosten zu vermeiden, müssen die unter Last auftretenden elastischen
Durchbiegungen innerhalb bestimmter Grenzen bleiben (kleiner 1/200 Stützweite, aber nicht mehr als 4mm).

Bei Gitterrosten in öffentlichen Verkehrswegen, z. B. vor Eingängen von allgemein zugänglichen Gebäuden, muss die
Maschenweite klein gehalten werden. Es sind Roste einzusetzen, deren Maschen in einer Richtung die lichte Weite von 10 mm
nicht überschreiten.

Verkehrswege und Parkplätze müssen nach Einbruch der Dunkelheit beleuchtet werden. Die Mindestbeleuchtungsstärke
beträgt für Fußwege 5 und für Parkplätze 10 Lux (ASR A3.4).

Um einen Fußboden sicher begehen zu können, müssen bestimmte Reibungswerte zwischen Schuh und Fußboden vorhanden
sein.

Eingangsbereiche, außen R 11 oder R 10 V4
Gehwege in Außenbereichen R 11 oder R 10 V4

EingangsbereichEingangsbereich

Damit beim Betreten des Gebäudes durch den Eintrag von Schmutz und Nässe keine Rutschgefahren entstehen, sind
Sauberlaufzonen einzurichten. Sie müssen hinsichtlich ihrer Länge, Breite und des Materials auf den zu erwartenden Per‐
sonenverkehr ausgelegt sein und in ihrer Laufrichtung über diegesamte Durchgangsbreite mindestens 1,5 m lang sein.
Sauberlaufzonen müssen gegen Verrutschen gesichert sein.

Der Zugang zur Feuerwache soll nicht durch die Fahrzeughallentore und die dahinterliegenden Stellplätze erfolgen, sondern
über einen separaten Zugang, um gefährliche „Begegnungen“, z. B. mit ausfahrenden Einsatzfahrzeugen, zu vermeiden.

Stand:10/2016
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 1.2, Sicherheitsgerechtes Planen, Gestalten und Betreiben

Die am Feuerwehrhaus ankommenden Einsatzkräfte müssen ihre Fahrzeuge sicher abstellen und verlassen sowie den
Alarmeingang sicher erreichen können. Die An- und Abfahrtswege am Feuerwehrhaus müssen so angeordnet sein, dass die
Einsatzkräfte sicher an- und ausrücken können.

Die Anzahl der PKW-Stellplätze soll nach DIN 14092-1 mindestens der Anzahl der Sitzplätze der im Feuerwehrhaus eingestellten
Feuerwehrfahrzeuge entsprechen und zwölf nicht unterschreiten, um das o. g. Schutzziel zu erreichen. Der tatsächliche Bedarf
an Stellplätzen ist anhand der Erfordernisse und der örtlichen Situation in Abstimmung mit der Feuerwehr zu ermitteln. Die
Anzahl soll mindestens der Anzahl der Funktionsplätze auf den Einsatzfahrzeugen entsprechen.

Durch geeignete Maßnahmen soll sichergestellt sein, dass für den Alarmfall
benötigte PKW-Stellplätze der Feuerwehr jederzeit zur Verfügung stehen und
nicht von anderen Verkehrsteilnehmern benutzt werden.

Jeder PKW-Stellplatz sollte mindestens 5,5 m lang und 2,5 m breit sein (bei
Schräglage entsprechend angepasst). Eine Markierung der Stellplätze ist
empfehlenswert.

Um Unfälle durch Stolpern und Umknicken zu vermeiden, sind PKW-Stellplätze
eben, trittsicher und frei von Stolperstellen zu gestalten. Dies gilt auch für
Einrichtungen zur Oberflächenentwässerung (z. B. Ablaufrinnen und
Kanaldeckel). Rasengittersteine, Schotterrasen oder grober Schotter sind z. B.
nicht geeignet.

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „PKW-Stellplätze“ ist der Ziffer 1.2 der DGUV-
Information 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016)
entnommen.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 1.5, Übungshof
Feuerwehrhäuser – Teil 1: Planungsgrundlagen, DIN 14092-1

Der Übungshof muss so gestaltet sein, dass Ausbildungen und Übungen sicher
durchgeführt werden können. Eine Gefährdung insbesondere durch im
Einsatzfall bewegte Fahrzeuge ist zu vermeiden.

Zur Planung eines Übungshofes können Hinweise der DIN 14092-1 entnommen
werden.

Danach sollte je Übungsgruppe eine Fläche von mindestens 250 m² vorgesehen
werden.

Auch die Übungsflächen sollen trittsicher und frei von Stolperstellen und
erforderlichenfalls ausgeleuchtet gestaltet sein.

Der Übungsbereich sollte nicht auf dem Verkehrsweg der im Alarmfall ausrückenden Feuerwehrfahrzeuge liegen.

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Übungshof“ ist der Ziffer 1.5 der DGUV-Information 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“
(Stand: Dezember 2016) entnommen.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 1.4 , Verkehrsflächen vor Hallentoren

Ein gefahrloses Aus- und Einfahren der Feuerwehrfahrzeuge muss gewährleistet sein.

Vor den Hallentoren ist ein ausreichend großer Stauraum anzuordnen. Diese Aufstell- und Bewegungsfläche vor der Fahrzeug‐
halle soll entsprechend DIN 14092-1 mindestens der hinter dem Tor liegenden Stellplatzfläche entsprechen. Ziel dieser
Anforderung ist, dass jedes ausfahrende Feuerwehrfahrzeug vor dem Hallentor aufgestellt werden kann, ohne dass es bereits
auf die Fahrbahn ragt oder das Hallentor nicht geschlossen werden kann.

Ist eine geradlinige Ausfahrt von den Stellplätzen der Fahrzeughalle auf die Straße nicht möglich, so ist vor dem Stauraum ein
zusätzlicher Fahrstreifen von mindestens 4 m Breite unter Berücksichtigung der Schleppkurven der Fahrzeuge vorzusehen.

Das Zurücksetzen von Feuerwehrfahrzeugen über längere Strecken soll
vermieden werden. Erforderlichenfalls ist in unmittelbarer Nähe zusätzlicher
Platz zum Wenden vorzuhalten, um das rückwärts Einstellen der
Feuerwehrfahrzeuge in die Fahrzeughalle zu erleichtern.

Der Stauraum vor den Toren soll für die zu erwartende Achslast, in der Regel von
12 t ausgelegt sowie eben und trittsicher gestaltet sein.

Erfüllt bei bestehenden Feuerwehrhäusern die Länge des Stauraumes die
Anforderungen nicht, so ist z. B. die Ausfahrt gegen den öffentlichen Querverkehr
sowie auch das rückwärts Einfahren in die Fahrzeughalle durch geeignete
Maßnahmen, wie z. B. einen Einweiser, zu sichern.

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Verkehrsflächen vor Hallentoren“ ist der Ziffer 1.4 der  DGUV-Information 205-008
„Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.

Stand:07/2019
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 2.4.8 Schlauchpflegewerkstätten

Schlauchpflegewerkstätten müssen so gestaltet und eingerichtet sein, dass Gefährdungen insbesondere beim Umgang mit
Schläuchen, durch herabfallende Gegenstände und durch Nässe oder Lärm vermieden werden.

In Schlauchpflegewerkstätten werden Reinigung, Instandhaltung und Wartung von Schläuchen und wasserführenden
Armaturen durchgeführt.

Fußböden in Schlauchpflegewerkstätten müssen rutschhemmend, schlagfest und waschfest sowie frei von Stolperstellen
ausgeführt werden. Wasseransammlungen auf dem Boden müssen vermieden werden. Hierfür benötigte Bodenabläufe sind
trittsicher und bodengleich auszuführen. 

Die Belüftung durch Fenster sollte in allen Räumen gegeben sein. Zur Verringerung von Gefährdungen durch Inhalation von
ausgegasten Schadstoffen können mechanische Be- und Entlüftungen erforderlich sein.

Die Grundflächen der Funktionsbereiche, Schlauchannahme, Waschraum,
Trocknung, Instandsetzung, Schlauchlager und -ausgabe müssen am
tatsächlichen Bedarf, d. h. nach Durchsatz, Art der Reinigungsanlage (z. B.
Vollstraße, Halbstraße, Kompaktanlage) und der Logistik ermittelt werden.

Die Schlauchannahme ist als Schwarzbereich für die Anlieferung und als
Zwischenlager der benutzten Schläuche vorgesehen. Der Zugang soll direkt von
außen mit einer Möglichkeit zur Anlieferung für Fahrzeuge erfolgen.

Für den Waschraum ist je nach Anlagenart ein unterschiedlicher Flächenbedarf
vorzusehen. So ist für Vollstraßen eine Fläche von mindestens 75 m² (Länge 25
m und Breite 3 m) geeignet und für Halbstraßen oder Kompaktanlagen eine
Fläche von 45 m².

Gegen das Herausschleudern von Teilen, z. B. Schlauchkupplungen, durch die hohen Prüfdrücke sind entsprechende
Schutzmaßnahmen zu treffen (z. B. Abschirmung oder Kapselung der Anlagen und Bauteile).

Für die Lagerung und Ausgabe von Schläuchen sind aus Gründen der Logistik und der ergonomischen Gestaltung des
Transports mobile Systeme vorzuziehen, z. B. Rollregale, Gitterboxen. Um Schimmelpilzbildung vorzubeugen, sind die
Schläuche trocken zu lagern und die Lagerräume ausreichend zu belüften.

Weitere Hinweise zur Gestaltung der Schlauchpflegewerkstätten enthält DIN 14092 Teil 7 „Feuerwehrhäuser – Werkstätten“. 

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Schlauchpflegewerkstätten“ ist der Ziffer 2.4.8 der  DGUV-Information 205-008 „Sicherheit
im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008
Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes, DGUV Information 207-016
Lärm am Arbeitsplatz, DGUV Information 209-023
Raumabmessungen und Bewegungsflächen, Technische Regel für Arbeitsstätten, ASR A1.2
Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen
Feuerwehrhäuser – Teil 7: Werkstätten, DIN 14092-7
Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel gegen äußere mechanische Beanspruchungen, DIN EN 50102

Die Notwendigkeit der Räumlichkeiten richtet sich nach dem jeweiligen
Nutzungskonzept. Ist geplant, kleinere Reparaturen und
Instandhaltungsarbeiten durchzuführen, ist im Feuerwehrhaus eine Werkstatt
einzurichten.

Werkstätten und Lagerräume sind in DIN 14092-7 festgelegt. Daher muss jeder
Träger der Feuerwehr (Kommune) eigenverantwortlich prüfen, welche Räume
erforderlich sind. Unabhängig davon wird als Mindestausstattung empfohlen:

allgemeine Werkstatt mit einer Grundfläche von min. 12 m2.

Für andere Werkstätten, z. B. Atemschutz-Werkstätten, Schutzzeugpflege,
Schlauchpflegewerkstätten, wird auf die DIN 14092 Teil 7 (April 2012),
„Feuerwehrhäuser – Werkstätten“ verwiesen. Für die Lagerung von anderen
Materialien und Gerätschaften werden ausreichend große Lagerräume benötigt.

Folgende grundsätzliche Anforderungen sind für die Planung einer Werkstatt zu
berücksichtigen:

Beleuchtungsstärke 300 bis 500 Lux blendfrei in Abhängigkeit der Arbeitsaufgabe.
Die Leuchten müssen gegen mechanische Beanspruchungen geschützt sein (siehe DIN EN 50102 „Schutzarten durch
Gehäuse für elektrische Betriebsmittel gegen äußere mechanische Beanspruchungen (IK-Code)“).
Verkehrswegbreiten (mindestens 0,875 m) und Arbeitsplatzmaße (mindestens 8 m²) müssen berücksichtigt werden (siehe
ASR A1.8 „Verkehrswege“, ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“).
Stell- und Funktionsflächen vor Werkstattmaschinen (siehe ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“).
Maschinen müssen am Boden oder auf der Werkbank sicher gegen Herabfallen oder Kippen gesichert sein.
Der Fußboden muss frei von Stolperstellen sein und der Bewertungsgruppe der Rutschgefahr R 10 entsprechen.
Die Anschlüsse der Maschinen müssen so verlegt werden, dass sie gegen Beschädigungen geschützt sind und keine
Stolperstellen bilden.
Eine Stromversorgung für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel durch Energieleisten an der Wand oder über an der
Decke befestigte Energieampeln.
Eine Stromversorgung über 30 mA FI-Schutzschalter.
Je nach Maschineneinsatz sollten Lärmminderungsmaßnahmen berücksichtigt werden (DGUV Information 209-023, bisher
BGI 688 „Lärm am Arbeitsplatz“).
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Quellen

Sicherheit im Feuerwehrhaus, DGUV Information 205-008, Ziffer 2.4.7 Werkstätten für persönliche Schutzausrüstungen
Feuerwehrhäuser – Teil 7: Werkstätten, DIN 14092-7

Es ist sicherzustellen, dass in Werkstätten zur Reinigung, Prüfung und Instandhaltung von PSA ein sicheres und ergonomisches
Tätigwerden möglich ist. Insbesondere sind Gefährdungen durch Kontaminationen, Kontakt mit Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sowie durch schädliche Dämpfe, Lärm- und Vibrationen zu vermeiden.

Die folgenden Ausführungen betreffen Atemschutzwerkstätten sowie Werkstätten zur Wartung von PSA und Geräten aus
Gefahrguteinsätzen. Hier werden von sachkundigen Personen Atemschutzgeräte sowie spezielle PSA (z. B.
Chemikalienschutzanzug (CSA)) gereinigt, geprüft und instandgehalten.

Um die Verschleppung von Kontaminationen zu vermeiden, ist eine Schwarz-Weiß-Trennung vorzusehen.

Schwarzbereich: Anlieferung, Grobreinigung (Nassraum),

Weißbereich: Wartung und Pflege, PSA-Logistik (Geräteverwaltung, -dokumentation, -archivierung), Lager, Atemluft-Füllung,
Kompressorraum, Sauerstoff-Umfüllraum, Abholung.

Der Anlieferbereich dient als Zwischenlager für verschmutzte und kontaminierte
Geräte. Er sollte gegen unbefugtes Betreten gesichert werden. Zur Verhinderung
der Kontaminationsverschleppung sollten Schleusen, spezielle
Durchladesysteme oder auch ein Zwischenlager außerhalb des Gebäudes
eingerichtet werden. Die Anlieferung soll direkt über befahrbare Zugänge von
außen möglich sein.

Zur Verringerung von Gefährdungen durch Inhalation von ausgegasten
Schadstoffen im Anlieferbereich als Zwischenlager sowie in der Grobreinigung
können mechanische Be- und Entlüftungen erforderlich sein.

Der Wartungs- und Pflegeraum muss leicht zu reinigende Oberflächen besitzen.
Druckluft darf ausschließlich aus der Atemluftversorgung entnommen werden.

Der Atemluftkompressor wird aus Gründen des Lärmschutzes in einem gesonderten Raum betrieben. Eine ausreichende
Raumlüftung sowie Frischluftzufuhr muss sichergestellt werden. Über die Atemluftansaugung dürfen keine Schadstoffe aus der
Umgebung angesaugt werden. Der Atemluftkompressor sollte mindestens von drei Seiten zugänglich und von einem außerhalb
des Raumes liegenden Schalter abschaltbar sein.

Ein Sauerstoff-Umfüllraum muss ständig belüftet sein, um Brand- oder Explosionsgefahren zu vermeiden.
Sauerstoffkonzentrationen über 21 Vol. % sind durch entsprechende Warneinrichtungen zu melden. Öffnungen zu tiefer
liegenden Räumen dürfen nicht vorhanden sein. Im Schutzbereich (5 m um eine mögliche Austrittstelle) dürfen sich
raumübergreifend keine brennbaren Gegenstände oder Stoffe befinden. Die Umfassungsbauteile müssen mindestens
feuerhemmend und aus nicht brennbaren Baustoffen ausgeführt sein.

Die Grundflächen der Funktionsbereiche müssen am tatsächlichen Bedarf entsprechend des Durchsatzes ermittelt werden.
Einzelne Funktionsbereiche können unter Beachtung der Schwarz-Weiß-Trennung kombiniert werden.

In den Werkstätten sind Hygiene-, Desinfektions- und Hautpflegeeinrichtungen bereitzustellen. Die Belüftung durch Fenster
sollte in allen Räumen möglich sein.

Weitere Hinweise zur Gestaltung der Funktionsbereiche enthält DIN 14092 Teil 7 "Feuerwehrhäuser - Werkstätten".

Hinweis 
Der vorstehende Text zum Thema „Werkstätten für persönliche Schutzausrüstungen“ ist der Ziffer 2.4.7 der DGUV-Information
205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“ (Stand: Dezember 2016) entnommen.
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Welche Anforderungen für bestehende kommunale Feuerwehrhäuser anzuwenden sind, wird unter anderem in § 8§ 8
„Übergangsvorschriften“„Übergangsvorschriften“ der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und § 28 UVV Feuerwehren § 28 UVV Feuerwehren definiert und hier näher
erläutert.

Wesentliche Punkte dabei sind:

Ablauf der Frist zur „Bestandsschutzregelung“ gem. § 8 ArbStättV am 31.12.202031.12.2020
Zeitpunkt der Errichtung der Arbeitsstätte bzw. Feuerwehrhauses
Erläuterungen: „Umfangreiche Änderungen“
Anhang II der Richtlinie 89/654/EWG
Erläuterungen: „Wesentliche Änderungen“
Ausnahmeregelung § 3a ArbStättV („Härtefallregelung“)

Nachfolgend wird in diesem Portal die Übergangsvorschrift in der ArbStättV und UVV Feuerwehren durch Fachkommentierungen
und Erläuterungen praxisnah aufbereitet. Alte bauliche Anlagen, und somit auch ältere kommunale Feuerwehrhäuser, werden
in der arbeitsstättenrechtlichen Fachliteratur als sogenannte „Alt-Arbeitsstätten“„Alt-Arbeitsstätten“ bezeichnet.

Soweit für Arbeitsstätten,

1. die am 1. Mai 1976 eingerichtet waren oder mit deren Einrichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden war oder
2. die am 20. Dezember 1996die am 20. Dezember 1996  eingerichtet waren oder mit deren Einrichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden war

und für die zum Zeitpunkt der Einrichtung die Gewerbeordnung keine Anwendung fand, in dieser Verordnung
Anforderungen gestellt werden, die umfangreiche Änderungenumfangreiche Änderungen der Arbeitsstätte, der Betriebseinrichtungen,
Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe notwendig machen, gelten hierfür bis zum 31. Dezember 2020bis zum 31. Dezember 2020  mindestens die mindestens die
entsprechenden Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 überentsprechenden Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (ABl. EG Nr. L 393 S. 1)Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (ABl. EG Nr. L 393 S. 1). Soweit diese
Arbeitsstätten oder ihre Betriebseinrichtungen wesentlichwesentlich erweitert oder umgebaut oder die Arbeitsverfahren oder
Arbeitsabläufe wesentlich umgestaltet werden, hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit diese
Änderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen mit den Anforderungen dieser Verordnung übereinstimmen (§ 8 Abs. 1
ArbStättV Übergangsvorschriften).

Zunächst wird zu den komplizierten Übergangsregelungen im Arbeitsstättenrecht mit einem Blick zum Jahresende 2020
klarstellend auf folgenden wichtigen Sachverhalt hingewiesen:

Die Bestandsschutzregelung ist seit 2016 befristet bis zum 31.12.2020 befristet bis zum 31.12.2020. Danach unterliegen auchDanach unterliegen auch Alt-Arbeitsstätten in vollemAlt-Arbeitsstätten in vollem
Umfang den Vorgaben der ArbStättVUmfang den Vorgaben der ArbStättV (…) (Bundesrat Drucksache 506/16 S. 30) (ArbStättV § 8 Übergangsvorschriften,
Wiebauer/Kollmer in Landmann/Rohmer, GewO, 2017, Rn. 1 c).

Der Verordnungsgeber erachtet den Bestandsschutz mittelfristig für entbehrlich, weil nur er ohnehin nur für die Betriebe gelte,
die seit 1976 (1996) keinen Umbau keinen Umbau oder keine Renovierung keine Renovierung der Arbeitsstätte oder keine Umstellungen der Arbeitsverfahrenkeine Umstellungen der Arbeitsverfahren
sowie der ArbeitsabläufeArbeitsabläufe durchgeführt haben. In der Praxis dürfte es solche Betriebe kaum noch geben.In der Praxis dürfte es solche Betriebe kaum noch geben.  Die Innovationszyklen
in der Wirtschaft (früher rund 15 Jahre) haben sich in den letzten Jahren drastisch verkürzt. Deshalb ist davon auszugehen, dass
diese Übergangsvorschrift in der Praxis keine Rolle mehr spielt  (BR-Drs. 506/16 S. 30) (ArbStättV § 8 Übergangsvorschriften,
Wiebauer/Kollmer in Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, 75. EL März 2017, Rn. 1c und 2).

Dies bedeutet für die Kommunalverwaltungen, dass z. B. auch (alte) Feuerwehrhäuser nach dem 31.12.2020 in vollem Umfang
den Anforderungen der ArbStättV z.B. im Hinblick auf die Bereitstellung von UmkleideräumenBereitstellung von Umkleideräumen  entsprechen müssen! Auf die
finanziellen Förderungsmöglichkeiten des Landes NRW für Feuerwehrhäuser wurde in diesem Portal bereits hingewiesen.

Lesenswert ist in diesem Zusammenhang die Antwort der Bundesregierung Bundesregierung (Deutscher Bundestag, Drucksache 19/12963 vom
02.09.2019) auf eine kleine Anfrage zum Ablauf von BestandsschutzregelungenAblauf von Bestandsschutzregelungen in der Arbeitsstättenverordnung und unter
anderem vermutlich damit verbundenen erheblichen Investitionsmaßnahmenerheblichen Investitionsmaßnahmen von Unternehmen. Es folgen Auszüge aus der
oben genannten Drucksache:
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Frage Nr. 1:

Plant die Bundesregierung die Frist Frist in § 8 ArbStättV zu verlängernzu verlängern, und wenn ja, bis wann?

Sollte sich die Bundesregierung gegen eine Verlängerung aussprechen, womit begründet sie dies?

Antwort der Bundesregierung:

Die Bundesregierung plant keine Verlängerung der Fristen  plant keine Verlängerung der Fristen nach § 8 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). § 8 ArbStättV und die
darin aufgeführten Übergangsvorschriften wurden im Rahmen des Verordnungsgebungsverfahrens mit den betroffenen Kreisenmit den betroffenen Kreisen
ausführlich erörtertausführlich erörtert und insbesondere von den Sozialpartnern akzeptiert.akzeptiert. Die Übergangsfristen in § 8 Absatz 1 ArbStättV sind
mit einer Übergangszeit von 17 Jahren (2004 bis 2021) und einer festen Übergangsfrist, mit einem Vorlauf von fünf Jahrenmit einer Übergangszeit von 17 Jahren (2004 bis 2021) und einer festen Übergangsfrist, mit einem Vorlauf von fünf Jahren
(2016 bis 2021), zeitlich ausreichend bemessen.(2016 bis 2021), zeitlich ausreichend bemessen. 

Den betroffenen Betrieben wurde es somit ermöglicht, notwendige Angleichungen an die baulichen Anforderungen derDen betroffenen Betrieben wurde es somit ermöglicht, notwendige Angleichungen an die baulichen Anforderungen der
ArbStättV innerhalb eines vorgegebenen zeitlichen Rahmens frei zu planen und umzusetzen, ohne sie dabei wirtschaftlichArbStättV innerhalb eines vorgegebenen zeitlichen Rahmens frei zu planen und umzusetzen, ohne sie dabei wirtschaftlich
durch den Anpassungsbedarf zu überfordern.durch den Anpassungsbedarf zu überfordern.

Nach dem Auslaufen der ÜbergangsfristAuslaufen der Übergangsfrist  werden mögliche Ungleichbehandlungenmögliche Ungleichbehandlungen von Betrieben, die die Übergangsregelungen
nichtnicht für sich in Anspruch nehmen konnten, beseitigt,beseitigt, indem künftig für alle Arbeitsstätten ein einheitlicherindem künftig für alle Arbeitsstätten ein einheitlicher
Anforderungskatalog und ein einheitliches Schutzniveau gilt.Anforderungskatalog und ein einheitliches Schutzniveau gilt.

Frage Nr. 2:

Wie groß ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils die Anzahl an Unternehmen und Arbeitsstätten, welche noch unter § 8
Absatz 1 Nummer 1 und § 8 Absatz 1 Nummer 2 der ArbStättV fallen?

Antwort der Bundesregierung:

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Zahlen vor.

Frage Nr. 3:

Welche Kosten würden nach Einschätzung der Bundesregierung bei einer Anpassung dieser Arbeitsstätten an die ArbStättV
anfallen?

Antwort der Bundesregierung:

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.

Frage Nr. 4:

Wie viele Arbeitsstätten, welche ehemals unter § 8 fielen, wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2010 jährlich an die
ArbStättV angepasst?

Antwort der Bundesregierung:

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Zahlen vor.

Frage Nr. 5:

Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, bei denen eine Anpassung an die ArbStättV baulich nicht möglich ist? Wie viele
solcher Fälle gibt es in Deutschland, und welche Empfehlungen gibt die Bundesregierung diesen Unternehmen?

Antwort der Bundesregierung:

Der Bundesregierung sind EinzelfälleEinzelfälle bekannt. Über die genaue Anzahl solcher Fälle liegen der Bundesregierung jedoch keinekeine
AngabenAngaben vor. In begründeten Einzelfällen können betroffene Betriebe AusnahmegenehmigungenAusnahmegenehmigungen von den Anforderungen der
ArbStättV nach § 3a Absatz 3 bei den zuständigen Länderbehörden beantragen.bei den zuständigen Länderbehörden beantragen.
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Quellen

Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
Deutscher Bundestag, Drucksache 506/16 S. 30 vom 23.09.2016
Deutscher Bundestag, Drucksache 19/12963 vom 02.09.2019
ArbStättV § 8 Übergangsvorschriften, Wiebauer/Kollmer in Landmann/Rohmer, GewO, 2017

Frage Nr. 6:

Bestehen Programme zur Unterstützung von Unternehmen auf Bundesebene, welche die Anpassung älterer Betriebsstätten an
die ArbStättV zum Ziel haben? Wenn nein, gibt es Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, solche Programme
einzuführen? Wenn nein, warum?

Antwort der Bundesregierung:

Durch den ausreichenden zeitlichen Rahmenausreichenden zeitlichen Rahmen  der Übergangsfristen in § 8ArbStättV wurde den betroffenen Unternehmen diewurde den betroffenen Unternehmen die
erforderliche Rechts- und Planungssicherheit gegebenerforderliche Rechts- und Planungssicherheit gegeben. Den Arbeitgebern wurde es ermöglicht, die schrittweise Anpassungschrittweise Anpassung und
die erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen in den Betrieben unter klaren wirtschaftlichen, rechtlichen und zeitlichenklaren wirtschaftlichen, rechtlichen und zeitlichen
AspektenAspekten durchzuführen.durchzuführen.

Bestehende Förderprogramme (z. B. durch das Bundesministerium für Wirtschaft, das Bundesministerium für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau und die Kreditanstalt für Wiederaufbau) sind zudem geeignet, die Arbeitgeber im Rahmen von
geförderten Modernisierungsmaßnahmen bei der Umsetzung von erforderlichen Anpassungen von Arbeitsstätten zu
unterstützen, um die Anforderung der ArbStättV zu erfüllen. (…)

Frage Nr. 8:

Wurde im Ausschuss für Arbeitsstätten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die Thematik des Fristablaufs der
Übergangsregelung bereits behandelt? Wenn ja, welche Empfehlungen wurden hierbei ausgesprochen? Wenn nein, warum
nicht?

Antwort der Bundesregierung:

Die Thematik des Fristablaufens der Übergangsregelung wurde im Rahmen der Arbeit des Ausschusses für Arbeitsstätten
diskutiert. Der Ablauf der Übergangsregelungen in § 8 ArbStättV wurde hierbei grundsätzlich nicht in Frage gestellt und esDer Ablauf der Übergangsregelungen in § 8 ArbStättV wurde hierbei grundsätzlich nicht in Frage gestellt und es
wurde keine Empfehlung an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) oder die Arbeitgeber ausgesprochen.wurde keine Empfehlung an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) oder die Arbeitgeber ausgesprochen.

Frage Nr. 9:

Welche befristeten Übergangs- und Bestandsschutzregelungen für Unternehmen bestehen neben der in § 8 ArbStättV
dargelegten Regelung auf Bundesebene?

Antwort der Bundesregierung:

Bezogen auf den Bereich des Arbeitsschutzes bestehen folgende Übergangsregelungen:

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) – Anhang 3.4 Absatz 3,
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
(Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) – § 24 Übergangsvorschriften sowie
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) – § 17 Nationale Ausnahmen von
Beschränkungsregelungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Deutscher Bundestag, Drucksache 19/12963 vom
02.09.2019).

Auch an dieser Stelle wird wiederholt auf die Beratungspflichten der Fachkräfte für ArbeitssicherheitFachkräfte für Arbeitssicherheit, z. B. im Rahmen von
Bauplanungen Bauplanungen und deren aktive Einbindung durch den Träger der FeuerwehrTräger der Feuerwehr  hingewiesen!
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Quellen

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV - alte Fassung)

Zu der Durchbrechung des BestandsschutzesDurchbrechung des Bestandsschutzes  (§ 8 Abs. 1 Satz 2 ArbStättV) und die bestehende Eigenverantwortung des TrägersEigenverantwortung des Trägers
der Feuerwehrder Feuerwehr wird vergleichsweise auf folgendes hingewiesen:

Grundprinzip:Grundprinzip: Der Alt-Arbeitsstätten gewährte Bestandsschutz wird, (…) durchbrochen, wenn der Arbeitgeber dort nachträglich
bestimmte Veränderungen vornimmt. Betroffen sind neben baulichen Veränderungenbaulichen Veränderungen, die (dazu) führen, dass Arbeitsstätten
oder ihre Betriebseinrichtungen wesentlich wesentlich erweitert oder umgebaut werden, auch technische oder organisatorische
Maßnahmen, durch die bestehende Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe wesentlich umgestaltet werden. Nicht mehr erfasst
wird im Unterschied zum früheren Recht (vgl. § 56 Abs. 2 Nr. 2 ArbStättV) der Fall, dass der Arbeitgeber die Nutzung der
Arbeitsstätte wesentlich ändert. Diese Regelung beruht auf dem Gedanken, dass es dem Arbeitgeber bei einer wesentlichen
Änderung der Arbeitsstätte zugemutet werden kann,zugemutet werden kann, im Rahmen der ohnehin erforderlichen Baumaßnahmenohnehin erforderlichen Baumaßnahmen auch der
Verordnung soweit wie möglich Rechnung zu tragen (so auch Faber/Feldhoff in HK-ArbSchR Rn. 132).

Zu beachten ist schließlich, dass der Arbeitgeber nach § 8 Abs. 1 ArbStättV in eigener Verantwortung zu prüfen hat, ob eine denin eigener Verantwortung zu prüfen hat, ob eine den
Bestandsschutz durchbrechende wesentliche Änderung vorliegt und Anpassungsmaßnahmen zu treffen sind.Bestandsschutz durchbrechende wesentliche Änderung vorliegt und Anpassungsmaßnahmen zu treffen sind. Nach § 56 Abs. 1
der früheren ArbStättV 1975 entstand die Anpassungspflicht erst auf Verlangen dererst auf Verlangen der   zuständigenzuständigen Behörde.Behörde. Der Arbeitgeber
muss die erforderlichen Maßnahmen jetzt also von sich ausalso von sich aus  und ohne gesonderte Aufforderung ohne gesonderte Aufforderung ergreifenergreifen (Lorenz, in:
Kollmer/Klindt, § 8 ArbStättV Rn. 7). Auch hier kann die zuständige Behörde in Härtefällen Härtefällen nach § 3 a Abs. 3 AusnahmenAusnahmen
zulassen.

Eine Berufung auf Bestandsschutz kommt insbesondere bei Neu- und Erweiterungsbauten (z.B. bei einem bereits bestehenden
Betriebsgelände) nichtnicht in Betracht. Hier fehlt es insoweit an einem schützenswerten Vertrauen in die Beständigkeit getätigter
Investitionen, welches Grundvoraussetzung für jeden Bestandsschutz ist (siehe Faber/Feldhoff in HK-ArbSchR Rn. 133) (§ 8
ArbStättV, Kollmer in ArbStättV Kollmer/Wiebauer/Schucht, Rn. 9 und 11a, 2019).

„Wesentlich“„Wesentlich“ heißt, dass es sich um Erweiterungen, Umbauten oder Umgestaltungen in einem Ausmaß handeln muss, in deren
Rahmen umfangreiche Änderungen, um die es hier geht, nicht zu einem unzumutbaren Mehraufwand bei den Baukosten
führen. 

Das Länderbaurecht sieht für Fälle wesentlicher Änderungen eine ohne weiteres bestehende Pflicht zur Anpassung aller vom
Bauvorhaben unmittelbar berührten Teile der Anlage an das jeweils geltende Recht vor. Wird die Arbeitsstätte in einem Maße
verändert, dass sie einer neu eingerichteten Arbeitsstätte gleichkommt, so findet die ArbStättV ohne Einschränkung auf die
gesamte in diesem Sinne neue Arbeitsstätte Anwendung (Wilrich, in: Schmatz/Nöthlichs, 4204 § 8 Anm. 1.3).

Wie die vorstehenden Darlegungen erkennen lassen, besteht zwischen den Begriffen „umfangreich“ (Satz 1) und „wesentlich“
(Satz 2) keine Identität.Identität. Mit dem Wort „wesentlich“ wird auf sehr viel weitergehende Maßnahmen als mit den „umfangreichen
Änderungen“ i. S. v. Abs. 1 abgehoben (ArbStättV § 8, Wiebauer/Kollmer Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, Rn. 11, IV.
Durchbrechung des Bestandsschutzes (Abs. 1 Satz 2), 2. Wesentliche Erweiterung oder Umgestaltung, wesentlicher Umbau).

Der Arbeitgeber ist spätestens im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ohnehin verpflichtet, die einschlägigenDer Arbeitgeber ist spätestens im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ohnehin verpflichtet, die einschlägigen
Rechtsvorschriften zu ermittelnRechtsvorschriften zu ermitteln (vgl. § 9 ArbStättV, Wiebauer in ArbStättV Kollmer/Wiebauer/Schucht, Rn. 25, 2019). Auf die
Beratungspflichten der Fachkräfte für Arbeitssicherheit Fachkräfte für Arbeitssicherheit sei auch an dieser Stelle hingewiesen!

Kommentare:Kommentare:

§ 8 ArbStättV, Kollmer in ArbStättV Kollmer/Wiebauer/Schucht, Rn. 9 und 11a, 2019 
§ 8, ArbStättV, Wiebauer/Kollmer Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, Rn. 11, 
IV. Durchbrechung des Bestandsschutzes (Abs. 1 Satz 2); 2017). 
§ 9 ArbStättV, Wiebauer in ArbStättV Kollmer/Wiebauer/Schucht, Rn. 25, 2019
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Quellen

Anhang II EG-Arbeitsstättenrichtlinie (EG-RL 89/654/EWG)
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Arbeitsstätten, mit deren Errichtung in den alten Bundesländern vovorr dem 1.5.1976, d. h. vor dem In-Kraft-Treten der ArbStättV,
begonnen worden ist (vgl. Opfermann / Streit, § 56 ArbStättV 1976/1996 Rn. 3) bzw. die vor diesem Zeitpunktdie vor diesem Zeitpunkt  bereits errichtet
waren (im Folgenden. Alt-Arbeitsstätten), fallen dann nichtnicht in den Anwendungsbereich der ArbStättV, wenn zur Erfüllung der
entsprechenden Anforderungen umfangreiche Änderungenumfangreiche Änderungen der Arbeitsstätte sowie der Betriebseinrichtung, Arbeitsverfahren
oder Arbeitsabläufe notwendig wären (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 1 ArbStättV 2004).

Der Grundsatz in Randnummer (Rn.) 20 gilt auch für Arbeitsstätten, die am 20.12.1996 (In-Kraft-Treten der EG-rechtlich
bedingten Änderungen der ArbStättV 1976) eingerichtet waren oder mit deren Einrichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen
worden war und für die zum Zeitpunkt der Einrichtung die Gewerbeordnung keine Anwendung fand (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 ArbStättVEinrichtung die Gewerbeordnung keine Anwendung fand (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 ArbStättV
2004; vgl. § 8 Rn. 1 ff.).2004; vgl. § 8 Rn. 1 ff.). Dies gilt insbesondere für Arbeitsstätten im Bereich des öffentlichen Dienstes.öffentlichen Dienstes.

Beide Gruppen von >>Alt<<-Arbeitsstätten sind jedoch Beide Gruppen von >>Alt<<-Arbeitsstätten sind jedoch in jedem Fallin jedem Fall an die  an die MindestMindestanforderungen des anforderungen des Anhangs II EG-Anhangs II EG-
ArbeitsstättenrichtlinieArbeitsstättenrichtlinie anzupassen  anzupassen (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 2 ArbStättV; § 8 Rn. 1 ff; vgl. umfassend Opfermann/Streit, § 56
ArbStättV 1976/1996 Rn. 5 c ff.) (Prof. Dr. Ralf Pieper, ArbSchR Arbeitsschutzrecht, 2009, 4. Alt-Arbeitsstätten, Rn. 20 und 21).

Hier zeigt sich, dass es sich bei grundsätzlichen Anforderungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz insbesondere in
Feuerwehrhäusern keinesfalls um einen „Luxus“ für Feuerwehren handelt, sondern um vom Träger der Feuerwehr verpflichtend
umzusetzende Mindestanforderungen.

Kommentare:Kommentare: 
Prof. Ralf Pieper, ArbSchR Arbeitsschutzrecht, 2009, 4. Alt-Arbeitsstätten

Stand:07/2020

FWFW
Sichere Feuerwehr | FeuerwehrFeuerwehrhaus

Kurzzusammenfassung zum Bestandsschutz in sogenannten „Alt-Arbeitsstätten“

www.sichere-feuerwehr.de       Seite 83



Eine DynamisierungDynamisierung des betrieblichen Schutzes ergibt sich aus der AnpassungspflichtAnpassungspflicht des § 3 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ArbSchG,
die den Arbeitgeber – auch ohne Erlaß einer behördlichen Einzelfallanordnungauch ohne Erlaß einer behördlichen Einzelfallanordnung  - zu Optimierungsmaßnahmen verpflichtet. 

Rechtlich gesteuert wird die kontinuierliche Verbesserung vor allem durch § 4 Nr. 3 ArbSchG, wonach der Arbeitgeber bei den
Maßnahmen den „Stand der Technik“, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse zu berücksichtigen“ hat. 

Aufgrund der DynamikDynamik der in § 4 Nr. 3 ArbSchG genannten Erkenntnisse erfährt der Bestandsschutz im ArbeitsschutzrechtBestandsschutz im Arbeitsschutzrecht  eine
Relativierung.Relativierung. Große Bedeutung hat dabei der „Faktor Zeit“, der insbesondere durch die Planungspflicht betrieblich zu
operationalisieren ist. 

Einen hohen Stellenwert für die in § 3 Abs. 1 ArbSchG angelegte systematische und auf kontinuierliche Verbesserung zielende
Verfahrensweise hat der Gedanke der Transparenz. Für das Transparenzgebot steht insbesondere die
Dokumentationspflicht Dokumentationspflicht des § 6 ArbSchG, die die Führung von Unterlagen über alle in § 3 Abs. 1 ArbSchG normiertendie die Führung von Unterlagen über alle in § 3 Abs. 1 ArbSchG normierten
Verfahrensschritte verlangtVerfahrensschritte verlangt (Dr. Ulrich Faber - Die arbeitsschutzrechtlichen Grundpflichten des § 3 ArbSchG, Organisations- und
Verfahrenspflichten, materiellrechtliche Maßstäbe und die rechtlichen Instrumente ihrer Durchsetzung, Dissertation 2002,
Kapitel 3, S. 196).

Da das Bestandsschutzinteresse mit zunehmender NutzungsdauerNutzungsdauer kontinuierlich abnimmt,abnimmt, sinkt insoweit auch die Schwelle,
von der ab Anpassungsmaßnahmen zumutbar sind. Dies kann z. B. zur Folge haben, daß InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen
vorzuziehen vorzuziehen sind, wenn hierdurch bedeutsame Verbesserungen zu erzielen sind. Umgekehrt spricht eine relativ kurze
Nutzungsdauer dagegen, z. B. eine teure Anlage komplett zu ersetzen (…).

Die KostenKosten für eine solche Investition in die betriebliche Sicherheit und Gesundheit können in einem solchen Fall auf eineneinen
längeren Zeitraumlängeren Zeitraum umgelegt werdenumgelegt werden und sind daher leichter verkraftbarleichter verkraftbar (Jarass, BImSchG, § 17, Rdnr. 35). Die Pflicht zur
Berücksichtigung des Standes der Technik ist, (…) nicht statisch in dem Sinne zu verstehen, daß womöglich täglich die neueste
Sicherheitstechnik zu implementieren wäre (Sendler, UPR 1983, 73ff. (73). Sie ist damit zu einem guten Teil auch
betriebswirtschaftlich planbar,betriebswirtschaftlich planbar, etwa indem vorsorglich Rückstellungenvorsorglich Rückstellungen vorgenommen werden (Hierzu Jankowski,
Bestandsschutz für Industrieanlagen, S. 61 ff, mit ausführlichem Blick auf die betriebswirtschaftliche Planungslehre, Sendler,
UPR 1983, 73 ff (73).

Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, entsprechende Maßnahmen und die damit verbundenen Aufwendungen in das
betriebswirtschaftliche Kalkül aufzunehmen. Fehlt es an entsprechenden Mitteln, weil keine entsprechende und zumutbare
Vorsorge getroffen wurde, muss die zu Lasten des Arbeitgebers bzw. des Betreibers gehen, da der Anpassungsvorbehalt zu denmuss die zu Lasten des Arbeitgebers bzw. des Betreibers gehen, da der Anpassungsvorbehalt zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen der unternehmerischen Tätigkeit zähltrechtlichen Rahmenbedingungen der unternehmerischen Tätigkeit zählt  (In diesem Sinne auch BVerwG, ZUR 1997, 158 ff.
(161); Jankowski, Bestandsschutz für Industrieanlagen, S. 63).

Hierzu zählt es insbesondere, sich wie jeder andere Unternehmer auch auf vorhersehbare Belastungen einzustellen.Hierzu zählt es insbesondere, sich wie jeder andere Unternehmer auch auf vorhersehbare Belastungen einzustellen.  Es zeigt
sich im Übrigen gerade an diesem Punkt besonders deutlich, daß § 3 Abs. 2 Nr. 2 ArbSchG, der die Integration des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes bei allen Tätigkeiten verlangt,verlangt, mehr als ein bloßer Programmsatz ist.

Insgesamt kann festgehalten werden, daß die rechtliche Bewertung des Bestandsschutzinteresses stark durch
betriebswirtschaftliche Erwägungen geprägt ist. Das bedeutet allerdings nicht, daß die Entscheidung überDas bedeutet allerdings nicht, daß die Entscheidung über
Anpassungsmaßnahmen eine rein oder auch nur überwiegend ökonomische Entscheidung ist.Anpassungsmaßnahmen eine rein oder auch nur überwiegend ökonomische Entscheidung ist. Das rechtlich schützenswerte
Vertrauen in den Bestand von Investitionen ist nur einernur einer unter ganzen Reihe von Kriterien, das in die umfassendedas in die umfassende
Interessenabwägung einzugehen hat. Interessenabwägung einzugehen hat. Für das Arbeitsschutzrecht ist dies ausdrücklich in den Erwägungsgründen der
Arbeitsschutzrahmenrichtlinie 89/391/EWG hervorgehoben, in denen es heißt, daß die Verbesserung des Arbeits- und Verbesserung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes Zielstellungen Gesundheitsschutzes Zielstellungen darstellen, die keinen rein wirtschaftlichen Überlegungen untergeordnet werden keinen rein wirtschaftlichen Überlegungen untergeordnet werden
dürfen dürfen (Vgl. dazu eingehend Bücker, Von der Gefahrenabwehr zur Risikovorsorge, S. 230 ff.).

Auch wenn der konkrete zeitliche Rahmen von Anpassungsmaßnahmen letztlich eine Frage der konkreten Umstände desUmstände des
EinzelfallsEinzelfalls ist, lassen sich doch aus dem Arbeitsschutzrecht Anhaltspunkte gewinnen, die zumindest eine grobe Orientierung
ermöglichen. Aufmerksam zu machen ist insoweit auf die nach §§ 18, 19 ArbSchG erlassenen bzw. geänderten
Rechtsverordnungen zum ArbSchG (…), namentlich die BildscharbV und die Arbeitsmittelbenutzungsverordnung
(AMBV) (Hinweis: Diese beiden Verordnungen sind in andere Verordnungen übergegangen).  In den genannten Vorschriften
finden sich jeweils Regelungen über die Anpassung alter Arbeitsmittel bzw. Bildschirmgeräte an die durch die
Rechtsverordnung neu geschaffene Rechtslage. Als Anpassungsfristen werden dort Zeiträume zwischen 15 Monaten (§ 4 Abs. 2
und 3 AMBV) und 3 Jahre3 Jahre (§ 4 Abs. 1 BildscharbV) genannt. Als Rechtsverordnungen und  damit als abstrakt-generelle
Rechtssätze typisieren die genannten Bestimmungen zwar zweifellos und stellen auf einen durchschnittlichen Fall ab.
Andererseits vermitteln sie aber eine gewisse „durchschnittliche“ Orientierung über die Zeitspanne, in denenin denen
Anpassungsmaßnahmen verlangt werden können Anpassungsmaßnahmen verlangt werden können (Dr. Ulrich Faber - Die arbeitsschutzrechtlichen Grundpflichten des § 3
ArbSchG, Organisations- und Verfahrenspflichten, materiellrechtliche Maßstäbe und die rechtlichen Instrumente ihrer
Durchsetzung, Kapitel 3; Dissertation 2002,).

Auf die aktuelle Drucksache des Deutschen Bundestags, Drucksache 19/12963 vom 02.09.2019 wird hingewiesen.
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Quellen

Dr. Ulrich Faber - Die arbeitsschutzrechtlichen Grundpflichten des § 3 ArbSchG, Organisations- und Verfahrenspflichten,
materiellrechtliche Maßstäbe und die rechtlichen Instrumente ihrer Durchsetzung, Dissertation 2002, Kapitel 3
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Quellen

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Verhältnis zum BauordnungsrechtVerhältnis zum Bauordnungsrecht  

§ 3a Abs. 4 ArbStättV hebt insbesondere das Verhältnis der ArbStättV zu den
bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Länder hervor. Zwischen beiden
Regelungsmaterien bestehen zahlreiche Verschränkungen, da auch im
Bauordnungsrecht z. B. Regelungen über Raumabmessungen oder Fluchtwege
getroffen werden. Es wird daher in der Literatur eine ganzheitliche Betrachtung
empfohlen, die die arbeitsstätten- und baurechtlichen Anforderungen
gleichermaßen im Blick behält. Die betreffenden Bestimmungen sind inhaltlich
nicht immer deckungsgleich, da weder das Bauordnungsrecht der Länder
vollständig harmonisiert ist, noch eine Abstimmung zwischen
arbeitsschutzrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Schutzzielen bis heute erreicht worden ist. 

In der Praxis sind solche Kollisionslagen so zu lösen, dass jeweils die weitergehenden Anforderungen zu erfüllen sinddie weitergehenden Anforderungen zu erfüllen sind . Nur so
lässt sich erreichen, dass die Schutzziele beider Rechtsgebiete (Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei
der Arbeit; Schutz der Allgemeinheit vor den Gefahren baulicher Anlagen) realisiert werden. Durch Bauordnungsrecht kannDurch Bauordnungsrecht kann
daher das arbeitsschutzrechtliche Schutzniveau nicht abgesenkt werden. Ebenso wenig folgt das Arbeitsschutz- unddaher das arbeitsschutzrechtliche Schutzniveau nicht abgesenkt werden. Ebenso wenig folgt das Arbeitsschutz- und
Arbeitsstättenrecht den sehr strikten Vorgaben des bauordnungsrechtlichen BestandsschutzesArbeitsstättenrecht den sehr strikten Vorgaben des bauordnungsrechtlichen Bestandsschutzes (Pillar sis 2017, 168 ff. (170);
in diesem Sinne auch OVG Münster 22.6.2016 – 9 K 1985/15, wonach sich ein Adressat arbeitsschutzrechtlicher Pflichtenwonach sich ein Adressat arbeitsschutzrechtlicher Pflichten
nichtnicht auf baurechtlichen Bestandsschutz berufen kann). auf baurechtlichen Bestandsschutz berufen kann).

Der Vorrang des weiterreichenden Schutzes ist durch die Neufassung des § 3a Abs. 4 ArbStättV im Rahmen der ArbStättV-
Novelle 2016 noch einmal klargestellt klargestellt worden (Bundesrat Drucksache 506/16, 20). In „Härtefällen“ kann eine Ausnahme gem.
§ 3a Abs. 3 ArbStättV in Betracht kommen (HK-ArbSchR Faber/Feldhoff, 3 ArbStättV, Rn. 26; 2018).

Zur aktuellen RechtsprechungRechtsprechung zu der hohen Bedeutung der ArbStättV wird auszugsweise auf die Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichts Münster (VG Münster, 9 K 1985/15 vom 22.06.2016) und die nachfolgende, bestätigende, rechtskräftige
Entscheidung des OVG NRW (Oberverwaltungsgericht NRW, 8 A 1648/16 vom 17.01.2018) zur Aufschlagrichtung von
Notausgangstüren aufmerksam gemacht:

(…) „Die Systematik der (normativen) ArbStättV ist (…) dergestalt angelegt, dass sich u. a. im Anhang der ArbStättV detaillierte,
überwiegend zwingende (Muss)Vorgaben finden, die der Arbeitgeber grds. umsetzen muss (insoweit hat bereits der
Verordnungsgeber auf abstrakt-genereller Ebene die Abwägung zwischen den verfassungsrechtlichen Positionen aus Art. 14
Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG vorgenommen (…)“, (…).

Auf Auf baurechtlichen Bestandsschutzbaurechtlichen Bestandsschutz kann sich die Klägerin im Arbeitsschutzrecht von vornherein  kann sich die Klägerin im Arbeitsschutzrecht von vornherein nichtnicht berufen berufen (…). (…).

Anmerkung:Anmerkung:
Artikel 14 Absatz 1 unseres Grundgesetzes regelt folgendes:
Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

Artikel 2 Absatz 2 unseres Grundgesetzes regelt:
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur
auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Kommentare:Kommentare:
Gesamtes Arbeitsschutzrecht, HK-ArbSchR, Kohte/Faber/Feldhoff, 3 ArbStättV; 2018).

Sonstiges:Sonstiges:
Rechtsprechung: Verwaltungsgericht Münster (Aktenzeichen: 9 K 1985/15; 22.06.2016)
Oberverwaltungsgericht NRW (Aktenzeichen: 8 A 1648/16; 17.01.2018)
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Quellen

Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49
Bericht: Hilfe, das neue Feuerwehrfahrzeug ist zu gross! Oder ist das vorhandene Feuerwehrhaus zu klein? FUK NEWS 1 I
2014, FUK Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen).

Die neue Unfallverhütungsvorschrift (UVV) Feuerwehren DGUV Vorschrift 49Feuerwehren DGUV Vorschrift 49  ist gültig ab dem 01.10.2019. Der § 28 UVV
Feuerwehren „Übergangsregelungen“ „Übergangsregelungen“ regelt im Hinblick auf den immer wieder diskutierten „Bestandsschutz“„Bestandsschutz“ in
Feuerwehrhäusern folgendes:

(1) Soweit beim In-Kraft-Treten dieser Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehreinrichtungen den Anforderungen dieser
Unfallverhütungsvorschrift nicht entsprechen und durch diese keine Gefahr für die Gesundheit keine Gefahr für die Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu
erwarten ist, finden die Bestimmungen dieser Unfallverhütungsvorschrift keine Anwendungkeine Anwendung. Bei Nutzungsänderungen,Bei Nutzungsänderungen,
wesentlichen Erweiterungen oder Umbauten von baulichen Anlagen und Feuerwehrfahrzeugen sind die Anforderungen derwesentlichen Erweiterungen oder Umbauten von baulichen Anlagen und Feuerwehrfahrzeugen sind die Anforderungen der
Unfallverhütungsvorschrift zu erfüllen.Unfallverhütungsvorschrift zu erfüllen.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Trägerin oder der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bestimmen, dass
Feuerwehreinrichtungen entsprechend dieser Unfallverhütungsvorschrift geändert werdengeändert werden, wenn ohne die Änderung eine
GefahrGefahr für das Leben oder eine erheblicheerhebliche GefahrGefahr für die Gesundheitfür die Gesundheit  der Feuerwehrangehörigen zu befürchten ist (§ 28 Abs. 1
und 2 UVV Feuerwehren, DGUV Vorschrift 49).

Zum leichteren Verständnis für die Praxis erläuterte die FUK Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen z.B. zur oben genannten
„Nutzungsänderung“ folgendes: (…) Dadurch ist aber eine NutzungsänderungNutzungsänderung durch die Träger des Brandschutzes
nicht nicht abgedeckt. Wird also in eine Fahrzeughalle, die für ein kleines Fahrzeugkleines Fahrzeug, z. B. ein TSF, gebaut wurde und ausreichend war,
ein deutlich größeres Fahrzeug, deutlich größeres Fahrzeug, z. B. ein LF 10, eingestellt, greift die Übergangsregelung des § 33 (alte Fassung der UVV
Feuerwehren) nichtnicht. (…) Der Träger des Brandschutzes hat selbst veränderte Gegebenheiten geschaffen, an denen er nunan denen er nun
seine seine Maßnahmen auszurichten hat.Maßnahmen auszurichten hat.  Hierbei bedarf es aufgrund der Pflicht zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen (§ 3 UVV
„Grundsätze der Prävention“) auch keiner Initiierung durch die Aufsichtspersonen des Unfallversicherungsträgers. auch keiner Initiierung durch die Aufsichtspersonen des Unfallversicherungsträgers. Der TrägerDer Träger
des Brandschutzes muss hier eigeninitiativ tätig werdendes Brandschutzes muss hier eigeninitiativ tätig werden (Hilfe, das neue Feuerwehrfahrzeug ist zu gross! Oder ist das
vorhandene Feuerwehrhaus zu klein? FUK NEWS 1 I 2014, FUK Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen).
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Quellen

Arbeitsstättenverordnung, ArbStättV

(„Ein Umkleideraum für den Fahrausweisprüfer“), oder warum Umkleideräume(„Ein Umkleideraum für den Fahrausweisprüfer“), oder warum Umkleideräume
nicht nur aus Gründen der Hygiene erforderlich sind.nicht nur aus Gründen der Hygiene erforderlich sind.

Es folgt ein Auszug aus einem Urteil des Arbeitsgerichts Karlsruhe (Urteil vom
10.10.2003 – 1 Ca 266/03 - „Fahrausweisprüfer“):

(…) Als besondere Arbeitskleidung besondere Arbeitskleidung ist jede Berufskleidungjede Berufskleidung anzusehen, die zu
besonderen Kenntlichmachung im dienstlichen Interesse anstelle anderer
Kleidung während der Arbeit getragen werden muß (vgl. Opfermann/Streit/§ 34
ArbStättVO). Eine einschränkende Auslegung dahingehend, daß dies nur bei nur bei
besonderer Schutzkleidungbesonderer Schutzkleidung der Fall sei, vermag die Kammer  nicht nicht zu folgen.
Dagegen spricht zum einen der Wortlaut. Der Verordnungsgeber hat gerade nicht nicht
den Begriff der besonderen Schutzkleidung verwendet, sondern den
allgemeinen, umfassenden Begriff der Arbeitskleidung Begriff der Arbeitskleidung gewählt. Dieser umfaßt sowohl die Schutzkleidung als auch die
Dienstkleidung (vgl. Küttner/Kreitner Personalbuch 2003, KUETTNERHDB Arbeitskleidung, Rn. 1 und 4).

Zum anderen geht der Schutzbereich sowohl des Arbeitsschutzgesetzes als der Arbeitsstättenverordnung Zum anderen geht der Schutzbereich sowohl des Arbeitsschutzgesetzes als der Arbeitsstättenverordnung über die reineüber die reine
Gefahrenabwehr und den Gesundheitsschutz hinausGefahrenabwehr und den Gesundheitsschutz hinaus und umfaßte den  und umfaßte den gesamten Persönlichkeitsschutz eines Beschäftigtengesamten Persönlichkeitsschutz eines Beschäftigten
(Sozialer Arbeitsschutz, vgl. Wlotzke a.a.O. Rn. 16 m.w.N. aus der Literatur).

Es folgt ein weiterer Auszug aus dem nachfolgenden Urteil (siehe oben) des LandesarbeitsgerichtsLandesarbeitsgerichts Baden-Württemberg, Arbeit
und Arbeitsrecht (AuA) 2006, Seite 642) - „Keine Umkleide, keine Arbeit“„Keine Umkleide, keine Arbeit“

In dem Rechtsstreit wandte sich ein als Fahrausweisprüfer im öffentlichen Nahverkehr Beschäftigter gegen eine Abmahnung,
die deswegen erfolgt war, weil er die Weiterarbeit verweigert hatte, da ihm vom Arbeitgeber kein Umkleideraum kein Umkleideraum (damals im
Sinne von § 34 Abs. 1 ArbStättV a.F.) zur Verfügung gestellt wurde; der Kl. argumentierte, ihm sei nicht zuzumuten, auch in
seiner Freizeit - also im Anschluss an das Arbeitsende und auf dem Weg zur Arbeitsstelle - Dienstkleidung tragen zu müssen.

Das LAG Baden-Württemberg sah im Ergebnis die Abmahnung als rechtswidrig an. Das LAG verneinte zwar im vorliegenden Fall
das Vorliegen der Voraussetzungen für § 34 Abs. 1 ArbStättV a.F., aber nicht grundsätzlich, sondern nur deswegen, weil gemäß
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 ArbStättV a.F. die Arbeitsstättenverordnung in Straßen-, Bahn-, Schienen- und Luftfahrzeugen keinekeine
Anwendung findet. Das Tragen der Dienstkleidung nach Dienstende oder vor Dienstbeginn beeinträchtige jedoch dasAnwendung findet. Das Tragen der Dienstkleidung nach Dienstende oder vor Dienstbeginn beeinträchtige jedoch das
PersönlichkeitsrechtPersönlichkeitsrecht des Beschäftigten in nicht unerheblicher Weise. des Beschäftigten in nicht unerheblicher Weise.  Darauf müsse der Arbeitgeber im Rahmen seines
Direktionsrechts nach § 315 BGB Rücksicht nehmen; überdies habe die Bekl. nicht hinreichend dargetan, dass ihr die
Schaffung einer angemessenen Umkleidemöglichkeit für die Fahrausweisprüfer unzumutbar ist. 
(Quelle: ArbStättV § 6 Arbeitsräume, Sanitärräume, Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte, Rn. 10 a,
Kollmer, Arbeitsstättenverordnung, 3. Auflage 2009)

Kommentare:Kommentare:

ArbStättV, Wiebauer/Kollmer in Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, 09.2013
Küttner/Kreitner Personalbuch 2003
ArbStättV, Kollmer, Arbeitsstättenverordnung, 3. Auflage 2009

Sonstiges:Sonstiges:

Urteil: Arbeitsgericht Karlsruhe (Urteil vom 10.10.2003 – 1 Ca 266/03
Zeitschrift: Arbeit und Arbeitsrecht (AuA) 2006
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